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GENERALI

Produktiibersicht zur CARGO EUROPA POLICE

Wir méchten Sie mit dieser Produktlbersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erlauterungen
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaBgeblich flr den Versicherungsschutz
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag
sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Versicherte Transporte

Versichert gelten Transporte und sowie mit dem Transport verbundene Lagerungen (transportbedingte Lagerungen) von fakturierten Gitern aller
Art, welche national und international maximal innerhalb europdischer Grenzen, mit geeigneten eigenen verkehrsiblichen Transportmitteln oder
gewerblichen Transportunternehmen, zur Beférderung gelangen. Dies sind insbesondere

— Versendungen, Beziige, Retouren aus versicherten Transporten

— Zwischentransporte, Direktlieferungen etc.

Versicherte Giiter
Versichert werden kénnen alle Giter von Unternehmungen die Waren versenden und beziehen u. a. von

Handelsbetrieben

— Produktionsbetrieben

— Export- und Importbetrieben
— GroBhéandlern, etc.

Hochstversicherungssumme (Maxima)
Die Hochstversicherungssummen betragen je

— verkehrslblichen Transportmittel 250.000 EUR
— feuertechnisch getrennten Lager, bei transportbedingten Lagerungen 250.000 EUR
— Paket per Paket-, Kurierdienst oder Post 10.000 EUR

Versicherte Gefahren
Die CARGO EUROPA POLICE bietet eine Allgefahrendeckung, bei der u. a. folgende Gefahren versichert sind:

— Transportmittelunfall
— Einsturz von Lagergebduden

— Brand, Blitzschlag, Explosion, Erdbeben, Seebeben, vulkanische Ausbriiche, sonstige Naturkatastrophen, Anprall oder Absturz eines Flugkor-
pers, seiner Teile oder seiner Ladung

— Entladen, Zwischenlagern und Verladen von Gitern in einem Nothafen/Flughafen, der infolge des Eintritts einer versicherten Gefahr angelaufen,
oder infolge einer Notlandung angeflogen wurde

— Elementarereignisse, Witterungseinflisse

— Mutwillige Beschadigungen Dritter

— Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Abhandenkommen, Beraubung

— Uberbordwerfen, Uberbordspiilen oder Uberbordgehen durch schweres Wetter
— Nicht- oder Falschauslieferung

— Aufopferung der Guter

— Selbstentziindung, Geruchsannahme

— Sackriss, Fass- und Kistenbruch

Geltungsbereich
Es stehen zwei Geltungsbereiche zur Auswahl

Geltungsbereich 1
Deutschland und angrenzende Lénder (Belgien, Danemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Osterreich, Polen, Schweiz und Tschechien).

Geltungsbereich 2
Europa innerhalb der geographischen Grenzen einschl. der gesamten Tiirkei und Zypern, ausgenommen die Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Versicherungswert

Der Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in dessen Ermangelung der gemeine Wert der Giiter am Absendungsort bei Beginn der
Versicherung, zuzlglich der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annahme der Guter durch den Beforderer entstehen, und der endguiltig
bezahlten Fracht.

Der Beitrag ist abhangig von dem von lhnen gewahlten Geltungsbereichs sowie dem Umsatz lhrer Unternehmung. Die Hohe des Beitrages ent-
nehmen Sie bitte dem Antrag. Uber die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitraume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein
und den Beitragsrechnungen. Zahlen Sie bitte Ihre Beitrdge plnktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.



Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Giiter, Gefahren und Schaden ausgeschlossen/nicht ersatzpflichtig (N&heres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versicherbare Giter

Nicht versicherbar sind Transporte von

— Antiquitdten und Kunstgegenstanden

— Drogen, auf welche das Gesetz Giber den Verkehr mit Betdubungsmitteln (Opiumgesetz) vom 10.12.1969 in der jeweils giiltigen Fassung Anwen-
dung findet

— echten Teppichen

— explosiven Stoffen, Sprengstoffen, feuergeféhrlichen Stoffen (die selbst-, leicht- oder hochentziindlich sind)

— Frischfleisch aller Art sowie Fisch und Krustentieren

— Funk- und Mobiltelefonen, Smartphones, Telefonkarten

— gebrauchten Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen etc.

— Gewdirzen aller Art

— Gitern, die auf eigener Achse transportiert werden

- Kraftfahrzeugen aller Art

— lebenden Tieren und Pflanzen

— Pelzen

— radioaktiven Stoffen (Isotopen) und Kernbrennstoffen, soweit sie die gesetzlich zulassigen Freigrenzen Ubersteigen

— Umzugsgut

— Valoren und Bijouterievaloren aller Art (Bargeld, Edelmetalle, Sachen aus Edelmetall - ausgenommen industriell gefertigte Produkte —, Schmuck-
sachen, Miinzen, Wertpapiere, Briefmarken, gefasste und ungefasste Edelsteine, Sachen aus Edelsteinen, Perlen, Taschen- und Armband-
uhren)

— Waffen und Munition

Nicht ersatzpflichtige Schaden
Nicht ersatzpflichtig sind z. B. folgende Schaden gemasB Ziffer 2.5 DTV-Giiter 2011, verursacht durch

— eine Verzégerung der Reise

— inneren Verderb oder natirliche Beschaffenheit der Guter

— handelslibliche Mengen-, MaB- und Gewichtsdifferenzen oder -Verluste

— normale Luftfeuchtigkeit oder gewdhnliche Temperaturschwankungen

— nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsachgeméBe Verladeweise
— mittelbare Schaden aler Art

Samtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen missen Sie vollstandig und wahrheitsgeméaB beantworten. Diese Angaben
kénnen maBgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu diesem Thema
wissen, so lesen Sie bitte in Ziffer 4 DTV-Guter 2011 nach.

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 5 bis 7 DTV-Guter 2011.

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fur die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziglich an. Es genugt
zunéchst die mundliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall. Wenn Sie diese Pflicht nicht beachten,
kénnen Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung ganz oder teilweise verlieren. Weitere Erlauterungen lesen Sie bitte in den Ziffern 15 und
16 DTV-Guter 2011 nach.

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wéhrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. lhre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz
oder teilweise verlieren. Unter Umstanden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag |6sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 4, 7, 15
und 16 DTV-Guter 2011.

Der Versicherungsvertrag wird fir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrdge von mindestens einjéhriger Dauer verlan-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner
eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Daruber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spatestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Ziffer 7 der Bestimmungen fiir die laufende Versiche-
rung (DTV-Guter 2011) nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermbgensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie beréat Sie gerne!
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Volle Deckung
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5 Gefahranderung

6 Anderung oder Aufgabe der Beférderung
7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt

8 Dauer der Versicherung

9 Lagerungen
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13 Versicherung fir fremde Rechnung (fiir Rechnung, wen es angeht)
14 VerauBerung der versicherten Sache

15 Bestimmungen fir den Schadenfall

16 Andienung des Schadens, Verwirkung

17 Ersatzleistung

18 Rechtslibergang

19 Abandon des Versicherers

20 Sachverstandigenverfahren

21 Grenzen der Haftung

22 Falligkeit und Zahlung der Entschadigung
23 Ubergang von Ersatzanspriichen

24 Verjahrung

25 Mitversicherung

1 Interesse/Gegenstand der Versicherung

1.1 Versicherbares Interesse

111 Gegenstand der Giterversicherung kann jedes in Geld
schéatzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die
Guter die Gefahren der Beférderung sowie damit verbunde-

ner Lagerungen bestehen.
Sanktionen

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmun-
gen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Giter und/oder

sonstige Aufwendungen und Kosten.

1.1.3 AuBer und neben den Gutern kann insbesondere auch ver-

sichert werden das Interesse bezlglich
— des imaginaren Gewinns,

- des Mehrwerts,

— des Zolls,

— der Fracht,

— der Steuern und Abgaben,

— sonstiger Kosten.

FK 600 1020

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene (Versicherung
fiir eigene Rechnung) oder das Interesse eines Dritten (Ver-
sicherung fiir fremde Rechnung) versichern. Naheres regelt

Ziffer 13.

2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schaden
Der Versicherer tragt alle Gefahren, denen die Guter wah-
rend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern
nichts anderes bestimmt ist.
Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz fur Verlust oder
Beschadigung der versicherten Guter als Folge einer versi-
cherten Gefahr.

2.2 Besondere Félle

2.2.1 Vorreise- oder Retourguter
Vorreise- oder Retourgiter sind zu den gleichen Bedin-
gungen versichert wie andere Guter. Die Verpflichtung des
Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Schaden
wahrend des versicherten Transports entstanden ist, bleibt
unbertihrt.

222 Beschadigte Guter

Sind die Guter bei Beginn der Versicherung beschadigt, so
leistet der Versicherer fiir den Verlust oder die Beschadigung
nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschadigung ohne Ein-
fluss auf den wahrend des versicherten Zeitraums eingetre-
tenen Schaden war.



2.3
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.2.1

Versicherte Aufwendungen und Kosten
Der Versicherer ersetzt auch

den Beitrag zur groBen Haverei, den der Versicherungsneh-
mer aufgrund einer nach Gesetz, den York Antwerpener
Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen international
anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten Dispache zu
leisten hat, soweit durch die Haverei-MaBregel ein versi-
cherter Schaden abgewendet werden sollte. Ubersteigt der
Beitragswert den Versicherungswert und entspricht dieser
der Versicherungssumme, so leistet der Versicherer vollen
Ersatz bis zur Héhe der Versicherungssumme. Die Bestim-
mungen Uber die Unterversicherung sowie Ziffer 2.3.3 blei-
ben unberuhrt.

Im Rahmen dieser Bedingungen hélt der Versicherer den
Versicherungsnehmer frei von Ersatzanspriichen und Auf-
wendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinbarung der
Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben;

Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schaden-
feststellungskosten, und zwar

Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines ver-
sicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar droht
oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsnehmer sie
nach den Umsténden flir geboten halten durfte;

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Eintritt

des Versicherungsfalles gemaB den Weisungen des Versi-
cherers macht;

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten

2.3.1.3

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4
2.41
2.4.1.1

2412

2413

2414

2.41.5
2.4.1.6

Schadens sowie Kosten durch einen fir diese Zwecke
beauftragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie
nach den Umsténden fiir geboten halten durfte oder soweit
er sie gemaB den Weisungen des Versicherers macht;

die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung
sowie die Mehrkosten der Weiterbeférderung infolge eines
Versicherungsfalles oder versicherten Unfalls des Trans-
portmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den
Umsténden fir geboten halten durfte oder er sie gemaB den
Weisungen des Versicherers aufwendet und diese Kosten
nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fallen.

Die Aufwendungen und Kosten gemaB Ziffern 2.3.1.2.1 und
2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, wenn sie
erfolglos bleiben.

Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und
2.3.1.2 sind ohne Riicksicht darauf zu ersetzen, ob sie
zusammen mit anderen Entschadigungen die Versiche-
rungssumme Ubersteigen.

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Versi-
cherer fir die Entrichtung von Beitrdgen zur groBen Haverei
die Birgschaft oder Garantie Ubernimmt, den Einschuss zur
groBBen Haverei vorleistet und den fir Aufwendungen zur
Schadenabwendung und -minderung sowie zur Schaden-
feststellung erforderlichen Betrag vorschieBt.

Nicht versicherte Gefahren
Ausgeschlossen sind die Gefahren

des Krieges, Blrgerkrieges oder kriegsahnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhangig vom Kriegszustand aus der
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;

von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen
oder politischen Gewalthandlungen, unabhéangig von der
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sons-
tigen burgerlichen Unruhen;

der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe
von Hoher Hand;

aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen
als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar ohne
Rucksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

der Zahlungsunfahigkeit und des Zahlungsverzuges des
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder sons-
tiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den genannten
Parteien, es sei denn, dass

2.4.2

2.5

2.5.1

25141
25.1.2

2513

2514

2.5.1.5

2.5.2

2.6

— der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die genann-
ten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewahlt hat;

— der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Kaufer ist
und nach den Bedingungen des Kaufvertrags keinen Ein-
fluss auf die Auswahl der am Transport beteiligten Perso-
nen nehmen konnte.

Die Gefahren gemaB Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie Ziffer
2.4.1.5 kénnen im Rahmen der entsprechenden DTV-Klau-
seln mitversichert werden.

Nicht ersatzpflichtige Schaden

Der Versicherer leistet keinen Ersatz fir Schaden, verursacht
durch

eine Verzdgerung der Reise;

inneren Verderb oder die natlrliche Beschaffenheit der
Guter;

handelsibliche Mengen-, MaB- und Gewichtsdifferenzen
oder -verluste, die jedoch als berlicksichtigt gelten, sofern
hierfir eine Abzugsfranchise vereinbart ist;

normale Luftfeuchtigkeit oder gewoéhnliche Temperatur-
schwankungen;

nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsach-
geméaBe Verladeweise, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer hat diese weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ver-
schuldet.

Der Versicherer leistet keinen Ersatz flr mittelbare Schaden
aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Kausalitat

Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umsténden
des Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Zif-
fern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache (Ziffern
2.5.1.1 bis 2.5.1.4 entstehen konnte, hat der Versicherer den
Schaden zu ersetzen, wenn er mit Uberwiegender Wahr-
scheinlichkeit durch eine versicherte Gefahr herbeigefihrt
worden ist.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorséatzlich oder grob
fahrlassig herbeifuhrt.

4.1

4.2

Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Ver-
trages alle fir die Ubernahme des Versicherungsschutzes
gefahrerheblichen Umsténde anzuzeigen und die gestellten
Fragen wahrheitsgemaB und vollstédndig zu beantworten.
Gefahrerheblich sind die Umsténde, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers, den Vertrag Uberhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlieBen, Einfluss
auszuiben. Ein Umstand, nach dem der Versicherer aus-
driicklich oder schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als
gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behan-
deln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt.

Bei unvollstédndigen oder unrichtigen Angaben ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unterblieben
ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand infolge von
grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versi-
cherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollstandige
oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch auf den Umfang der Leistungspflicht
Einfluss gehabt hat.

Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kindigen. Das Kiindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgelbt wird, zu welchem dem Versiche-
rungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, die Leis-
tung zu verweigern, zugeht.



4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2
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Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er die
gefahrerheblichen Umstande oder deren unrichtige Anzeige
kannte.

Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben weder
von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft gemacht wur-
den.

Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen
Umsténde anhand schriftlicher, vom Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen einer
unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht aus-
driicklich gefragt worden ist, nur dann auf die Leistungsfreiheit
berufen, wenn dieser Umstand vom Versicherungsnehmer
oder dessen Vertreter arglistig verschwiegen worden ist.

Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versiche-
rungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung ver-
pflichtet, gebiihrt dem Versicherer eine der hdheren Gefahr
entsprechender zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag. Das
Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein gefah-
rerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt war.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung Uber Gefahrumsténde anzufechten, bleibt unbe-
ruhrt.

Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr andern, insbeson-
dere erhdhen, und die Anderung durch einen Dritten gestat-
ten.

Andert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt
er von einer Gefahranderung Kenntnis, so hat er dies dem
Versicherer unverziiglich anzuzeigen.

Als eine Gefahranderung ist es insbesondere anzusehen,
wenn

— der Antritt oder die Vollendung des versicherten Trans-
ports erheblich verzogert wird;

— von der angegebenen oder Ublichen Transportstrecke
erheblich abgewichen wird;

— der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen gedndert wird;
— die Guter an Deck verladen werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhéhung nicht
angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht
beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit
oder die Gefahrerhdhung hatte weder Einfluss auf den Ein-
tritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers.

Dem Versicherer gebdihrt fir Gefahrerhéhungen ein zu ver-
einbarender Zuschlagsbeitrag, es sei denn, die Gefahrerhé-
hung war durch das Interesse des Versicherers oder durch
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder durch ein ver-
sichertes, die Guter bedrohendes Ereignis geboten.

Ein Kundigungsrecht des Versicherers wegen einer Gefahr-
anderung besteht nicht.

Werden die Giter mit einem Transportmittel anderer Art
beférdert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder
werden sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag
direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, wenn
ausschlieBlich ein bestimmtes Transportmittel oder ein
bestimmter Transportweg vereinbart war.

Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn der
Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses oder
ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die Befor-
derung geéndert oder der Transport aufgegeben wird. Die
Bestimmungen iber die Gefahranderung sind entsprechend
anzuwenden.

Transportmittel

Ist fur die Beférderung der Guter kein bestimmtes Beforde-
rungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, soweit
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er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, Beforde-
rungsmittel einzusetzen, die fur die Aufnahme und Beforde-
rung der Guter geeignet sind.

Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusatzlich die
Voraussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklau-
sel erflllen sowie — falls erforderlich — gem&B International
Safety Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, oder
wenn ein gultiges Document of Compliance (DoC) beim Eig-
ner oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die SOLAS-
Konvention 1974 nebst Erganzungen vorsieht.

Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen

Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsétzlich oder grob
fahrlassig, ist der Versicherer von der Leistung frei, es sei
denn, die Verletzung war nicht ursachlich fir den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht.

Bei Einsatz nicht geeigneter Beférderungsmittel sind die
Transporte gleichwohl versichert, wenn der Versicherungs-
nehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des Transportmit-
tels hatte, bzw. den Spediteur oder den Frachtfihrer/Ver-
frachter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
ausgewahlt hat. Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis
von der mangelnden Eignung des Transportmittels, so hat er
unverzuglich Anzeige zu erstatten und ein zu vereinbarender
Zuschlagsbeitrag zu entrichten.

Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und

beginnt, sobald die Glter am Absendungsort zur unverziigli-
chen Beférderung von der Stelle entfernt werden, an der sie
bisher aufbewahrt wurden.

Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst ein-
tritt,

sobald die Guter am Ablieferungsort an die Stelle gebracht
sind, die der Empfanger bestimmt hat (Ablieferungsstelle);

sobald die Guter nach dem Ausladen im Bestimmungshafen
bzw. Zielflughafen an einen nicht im Versicherungsvertrag
vereinbarten Ablieferungsort weiterbefoérdert werden, wenn
durch die Anderung des Ablieferungsortes die Gefahr erhéht
wird;

mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus dem
Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luftfahrzeug
im Zielflughafen. Soweit das eigene Interesse des Versiche-
rungsnehmers betroffen ist, endet die Versicherung nicht
durch Ablauf der vereinbarten Frist, wenn der versicherte
Transport nach dem Ausladen aus dem Seeschiff im Bestim-
mungshafen bzw. aus dem Luftfahrzeug im Zielflughafen
durch ein versichertes Ereignis verzégert wurde und der Ver-
sicherungsnehmer die Verzdgerung unverzlglich anzeigt.
Dem Versicherer gebuihrt ein zu vereinbarender Zuschlags-
beitrag.

bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn
die Giter an Bord des Seeschiffes verstaut sind;

mit dem Gefahriibergang, wenn die Gilter wegen eines ver-
sicherten Ereignisses verkauft werden;

sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lage-
rungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum Uberschrit-
ten wird.

Bei Lagerungen der Giter wahrend der Dauer der Versi-
cherung ist die Versicherung fiir jede Lagerung auf 60 Tage
begrenzt.

Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungsneh-
mer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur dann
Uber den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er keine Kenntnis
von der zeitlichen Uberschreitung der Lagerdauer hatte oder
nach kaufmannischen Grundséatzen keinen Einfluss auf die
Dauer nehmen konnte.

Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeit-
lichen Uberschreitung, so hat er dies dem Versicherer
unverzlglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebihrt ein zu
vereinbarender Zuschlagsbeitrag.



9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

121

12.2

12.3
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Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergénzend
Anwendung.

Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen z&hlen der
Tag der Ankunft und der Tag der Abreise als zur Lagerung
gehorend.

Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in
dessen Ermangelung der gemeine Wert der Guter am
Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuztglich der
Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annahme der
Guter durch den Beférderer entstehen, und der endgliltig
bezahlten Fracht.

Interessen gemaB Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund besonderer
Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der Versiche-
rungssumme bzw. dem Versicherungswert enthalten sind.
Imaginérer Gewinn zugunsten des Kaufers ist mit 10 % des
Versicherungswerts versichert.

Fir die separate Versicherung sonstiger Interessen sind Zif-
fer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert dariber
hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar.

Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe fir
den Versicherungswert maBgeblich. Der Versicherer kann
jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die
Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich tibersteigt.
Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, so haftet
der Versicherer, auch wenn die Taxe herabgesetzt ist, fir den
Schaden nur nach dem Verhaltnis der Versicherungssumme
zu der durch die Vereinbarung festgesetzten Taxe.

Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Bestim-
mung entsprechend.

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlan-
gen eine von ihm unterzeichnete Urkunde Uber den Versi-
cherungsvertrag (Police) auszuhandigen.

Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen
Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die Zah-
lung an den Inhaber der Police wird er befreit.

Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so ist
der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Police fir
kraftlos erklart oder Sicherheit geleistet ist; die Sicherheits-
leistung durch Birgen ist ausgeschlossen. Das Gleiche gilt
fur die Verpflichtung des Versicherers zur Ausstellung einer
Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkunde hat der Versi-
cherungsnehmer zu tragen.

Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsnehmer
genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die Rechts-
folgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer nicht unver-
zliglich nach der Aushandigung widerspricht. Das Recht des
Versicherungsnehmers, die Genehmigung wegen Irrtums
anzufechten, bleibt unbertihrt.

Der Beitrag, einschlieBlich Nebenkosten und Versicherung-
steuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages féllig.

Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzuglich nach
Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der Zahlungs-
aufforderung (Beitragsrechnung) erfolgt.

Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm eine schrift-
liche Mahnung zugegangen ist. Der Versicherer wird ihn
schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen setzen.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall vor der Zahlung eintritt.

Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kiindigen, wenn
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.6.1

13.6.2

13.7

141

Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann sich
der Versicherer nur berufen, wenn der Versicherungsnehmer
schriftlich darauf hingewiesen worden ist.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen flr einen anderen, mit oder ohne Benen-
nung der Person des Versicherten, schlieBen (Versicherung
fir fremde Rechnung).

Wird die Versicherung fiir einen anderen genommen, so ist,
auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, dass der
VertragschlieBende nicht als Vertreter, sondern im eigenen
Namen fur fremde Rechnung handelt.

Wird die Versicherung fir Rechnung ,,wen es angeht“ genom-
men oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass
unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes
Interesse versichert ist, so finden die Bestimmungen tber die
Versicherung flir fremde Rechnung Anwendung, wenn sich
ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten zu.
Die Aushéndigung einer Police kann jedoch nur der Versi-
cherungsnehmer verlangen.

Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungs-
nehmers Uber seine Rechte nur verfligen und diese Rechte
nur gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz einer
Police ist.

Der Versicherungsnehmer kann Uber die Rechte, die dem
Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Namen
verflgen.

Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer
ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme der Zah-
lung sowie zur Ubertragung der Rechte des Versicherten nur
befugt, wenn er im Besitz der Police ist.

Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsneh-
mer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegeniiber nachweist,
dass der Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung
erteilt hat.

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versi-
cherten oder falls Uber das Vermdgen des Versicherten das
Insolvenzverfahren eréffnet ist, der Insolvenzmasse die Police
auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten
in Bezug auf die versicherte Sache zustehenden Anspriiche
befriedigt ist. Er kann sich fir diese Anspriiche aus der Ent-
schédigungsforderung gegen den Versicherer und nach der
Einziehung der Forderung aus der Entschadigungssumme
vor dem Versicherten und dessen Glaubigern befriedigen.

Der Versicherer kann gegen die Entschadigungsforderung
eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungsnehmer
zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der flr den Versi-
cherten genommenen Versicherung beruht.

Kenntnis, Kennen missen, Verhalten und/oder Verschulden
des Versicherten und des Versicherungsnehmers stehen
einander gleich.

Auf die Kenntnis oder das Kennen missen des Versicher-
ten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen
geschlossen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht méglich
oder nicht zumutbar war.

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und bei der SchlieBung den
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu
lassen.

Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, des
Frachtflhrers, des Lagerhalters oder Spediteurs.

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
auBert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wéhrend der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhéltnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein.
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Der VerauBerer und der Erwerber haften flir den Beitrag, der
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versi-
cherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

Ist eine Police ausgestellt worden, entfallt die Mithaftung des
Erwerbers fir die Zahlung des Beitrages und der Neben-
kosten. Bei Ausstellung einer Police kann sich der Versiche-
rer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemas Ziffer 12.4 wegen
Nichtzahlung des Beitrages berufen, es sei denn, dass der
Erwerber den Grund fir die Leistungsfreiheit kannte oder
hétte kennen missen.

Wird die Entschadigungsforderung verpféndet, so findet die
Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des Pfand-
glaubigers entsprechende Anwendung.

Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungsver-
héltnis wegen VerduBerung der versicherten Giter zu kiin-
digen.

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versi-
cherer die VerauBerung anzuzeigen.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung zu kiindigen. Das Kindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Beste-
hen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeubt wird.

Im Fall der Kiindigung des Versicherungsverhaltnisses
nach Ziffer 14.6 ist der VerduBerer zur Zahlung des Beitrags
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers fir den Beitrag
besteht nicht.

Schadenanzeige

Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis dem
Versicherer unverziiglich anzuzeigen.

Abwendung und Minderung des Schadens

Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer den Schaden nach Mdglichkeit abzuwenden oder
zu mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, soweit die
Umsténde es gestatten.

Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar

Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des Versi-
cherers fiir den Schadenfall zu befolgen, den in der Police
oder im Versicherungszertifikat bestimmten Havariekommis-
sar unverziglich zur Schadenfeststellung hinzuzuziehen und
dessen Havarie-Zertifikat dem Versicherer einzureichen.

Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen
Havariekommissars der néchste Lloyd‘s Agent hinzugezo-
gen werden.

Auskunftserteilung

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich
ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die fiir die spéatere
Aufklarung des Schadenhergangs von Bedeutung sein kon-
nen oder fiir die Geltendmachung von Regressanspriichen
notwendig sind, zu beschaffen und sicherzustellen.

Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 bis
15.4 genannten Obliegenheiten vorséatzlich oder grob fahr-
lassig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mitteilung dieser
Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer bleibt zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
weder fur die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir
die Feststellung oder fiir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers urséchlich war.

Regresswahrung

Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Riickgriffs-
rechte gegen Dritte, die flr den Schaden ersatzpflichtig sind
oder sein kdnnen, zu wahren und zu sichern, sowie den Ver-
sicherer bei der Regressnahme zu unterstiitzen.
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
séatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer insoweit
leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann.

Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten Schaden
dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem Ende der Ver-
sicherung und, wenn das Transportmittel verschollen ist,
seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist schriftlich anzu-
dienen.

Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird die
Frist gewahrt.

Der Entschadigungsanspruch des Versicherungsnehmers
erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient wird.

Verlust der Guiter

Gehen die Guter ganz oder teilweise verloren, werden sie
dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiederer-
langung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von
Sachverstandigen in ihrer urspriinglichen Beschaffenheit
zerstort, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie ent-
fallenden Teil der Versicherungssumme abziiglich des Wer-
tes geretteter Sachen verlangen.

Verschollenheit

Sind die Giiter mit dem Transportmittel verschollen, so leis-
tet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalverlustes,
es sei denn, dass mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit
ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Gefahr anzu-
nehmen ist. Das Transportmittel ist verschollen, wenn vom
Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, bei européi-
schen Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind und bis zur
Reklamation keine Nachricht von ihm eingegangen ist. Kann
die Nachrichtenverbindung durch Krieg, kriegsahnliche
Ereignisse, Bulrgerkrieg oder innere Unruhen gestort sein,
so verlangert sich die Frist entsprechend den Umsténden
des Falles, hdchstens jedoch auf sechs Monate.

Beschéadigung der Guter

Werden die Giter oder Teile der Guter beschadigt, so ist
der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung der
gemeine Wert zu ermitteln, den die Guter im unbeschadig-
ten Zustand am Ablieferungsort haben wirden (Gesund-
wert), sowie der Wert, den sie dort im beschadigten Zustand
haben. Ein dem Verhaltnis des Wertunterschiedes zum
Gesundwert entsprechender Bruchteil des Versicherungs-
wertes gilt als Betrag des Schadens.

Der Wert beschadigter Guter kann auch durch freihdndi-
gen Verkauf oder durch &ffentliche Versteigerung festge-
stellt werden, wenn der Versicherer dies unverziglich nach
Kenntnis der fur die Schadenhoéhe erheblichen Umsténde
verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlds an die Stelle des
Wertes der beschadigten Guter. Hat nach den Verkaufs-
bedingungen der Verk&ufer vorzuleisten, so steht der Ver-
sicherer fiir die Zahlung des Kaufpreises ein, falls er den
Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

Wiederherstellung

Im Falle von Beschadigung oder Verlust von Teilen der Giter
kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles des Ver-
sicherungswertes Ersatz fur die zum Zeitpunkt der Scha-
denfeststellung notwendigen Kosten der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der beschadigten oder verlorenen
Teile verlangen.

Der Versicherer leistet bei Beschéadigung oder Verlust von
Gutern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind,
Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung nicht méglich oder sinn-
voll ist. Restwerte werden angerechnet.

Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Geraten,
Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt der Versi-
cherer ohne Abzug ,,neu flr alt” die zum Zeitpunkt der Scha-
denfeststellung notwendigen Kosten der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert von weniger
als 40 % jedoch héchstens den Zeitwert.
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Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und die
Aufwendungen nur nach dem Verhaltnis der Versicherungs-
summe zum Versicherungswert.

Verkauf der Giter vor Beendigung des versicherten Trans-
ports

Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport auf-
gegeben oder aus einem anderen Grunde nicht vollendet,
ohne dass der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei wird, so kann der Versicherer verlangen, dass unter
seiner Mitwirkung der Versicherungsnehmer die Guter aus
freier Hand oder im Wege o6ffentlicher Versteigerung ver-
kauft, wenn die Glter ohne unverhaltnisméaBige Kosten oder
innerhalb angemessener Frist nicht weiterbeférdert werden
kénnen. Verlangt der Versicherer den Verkauf, so muss die-
ser unverzuglich erfolgen.

Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den
Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem
Erlés verlangen. Das Gleiche gilt, wenn die Glter unterwegs
infolge eines Versicherungsfalles verkauft werden missen.

Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verk&ufer vorzuleis-
ten, so steht der Versicherer fir die Zahlung des Kaufpreises
ein, falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten

Ist ein versichertes Interesse fur imagindren Gewinn, Mehr-
wert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles noch nicht entstanden, wird der darauf ent-
fallende Teil der Versicherungssumme bei der Ermittlung des
Schadens nicht bericksichtigt. Das Gleiche gilt fur Kosten,
die infolge eines Versicherungsfalles erspart werden.

Anderweitiger Ersatz

Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, was
er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt hat.

Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe, so kann der Versicherer wahlen, ob mit Zahlung
der Versicherungssumme die Rechte an den Gitern oder
auf die versicherten Giter auf ihn Ubergehen sollen oder
nicht. Dieses Recht entfallt, wenn der Versicherer es nicht
unverziglich nach Kenntnis der Umsténde des Versiche-
rungsfalles austbt.

Wahlt der Versicherer den Rechtsiibergang, bleibt der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, fir die Minderung des Scha-
dens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht imstande
ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltendmachung der
Rechte erforderlichen Auskinfte zu erteilen und die zum
Beweise dienenden Urkunden auszuliefern oder auszustel-
len, sowie ihm bei der Erlangung und der Verwertung der
Guter behilflich zu sein.

Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und auf Verlangen
vorzuschieBen. Der Uber die Versicherungssumme hinaus-
gehende Teil des Netto-Verkaufserldses ist dem Versiche-
rungsnehmer zu erstatten.

Gehen die Rechte nicht Uber, so erstattet der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder den
Netto-Verkaufserlds wiedererlangter Gter.

Der Ubergang von Ersatzanspriichen gegeniiber Dritten und
das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben unberiihrt.

Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungsfal-
les berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungssumme
von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien.

Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der
Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung des
Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbesserung
der versicherten Sache verwendet worden sind, bevor seine
Erklarung, dass er sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe befreien wolle, dem Versicherungsnehmer zugegan-
gen ist; den verwendeten Kosten stehen solche versicherten
Kosten gleich, zu deren Zahlung der Versicherungsnehmer
sich bereits verpflichtet hatte.

19.3

19.4

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

21.2

21.3

221

- 11 -

Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungssumme zu
befreien, erlischt, wenn die Erklarung dem Versicherungs-
nehmer nicht binnen einer Woche nach dem Zeitpunkt, in
dem der Versicherer von dem Versicherungsfall und seinen
unmittelbaren Folgen Kenntnis erlangt hat, zugeht.

Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte an
den versicherten Gegensténden.

Bei Streit Uber Ursache oder Hohe des Schadens kénnen
beide Parteien deren Feststellung durch Sachversténdige
verlangen.

In diesem Fall benennen beide Parteien unverziglich je
einen Sachverstandigen. Jede Partei kann die andere
unter Angabe des von ihr benannten Sachversténdigen
zur Benennung des zweiten Sachverstandigen schriftlich
auffordern. Wird der zweite Sachversténdige nicht binnen
vier Wochen nach Empfang der Aufforderung bestimmt, so
kann ihn die auffordernde Partei durch die Industrie- und
Handelskammer - hilfsweise durch die konsularische Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland — benennen lassen, in
deren Bezirk sich die Gter befinden.

Beide Sachverstéandige wahlen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei oder
beider Parteien durch die Industrie- und Handelskammer
- hilfsweise durch die konsularische Vertretung der Bun-
desrepublik Deutschland —, in deren Bezirk sich die Guter
befinden, ernannt.

Die Feststellungen der Sachversténdigen missen alle Anga-
ben enthalten, die je nach Aufgabenstellung fiir eine Beurtei-
lung der Ursache des Schadens und der Ersatzleistung des
Versicherers notwendig sind.

Die Sachverstandigen legen beiden Parteien gleichzeitig
ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander ab, so
Ubergibt der Versicherer sie unverziiglich dem Obmann. Die-
ser entscheidet Uiber die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der Sachverstandigen
gezogenen Grenzen und legt seine Entscheidung beiden
Parteien gleichzeitig vor.

Jede Partei tragt die Kosten ihres Sachverstandigen. Die
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hélfte.
Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein
Sachversténdigenverfahren einigen. Sofern der Versiche-
rer das Sachverstéandigenverfahren verlangt, trégt er die
Gesamtkosten des Verfahrens.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmanns
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

Wenn die Sachverstandigen oder der Obmann die Feststel-
lungen nicht treffen kdnnen oder wollen oder sie ungewdhn-
lich verzdgern, so sind andere Sachverstandige zu benennen.

Der Versicherer haftet fir den wahrend der Dauer der Versi-
cherung entstandenen Schaden nur bis zur Hohe der Versi-
cherungssumme.

Ziffer 21.1 gilt auch fur jeden spateren Versicherungsfall.
Sofern Entschadigungen zur Wiederherstellung oder Aus-
besserung der beschadigten Guter geleistet sind oder Auf-
wendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 2.3.1.2
gemacht worden oder eine Verpflichtung des Versicherungs-
nehmers fUr derartige Aufwendungen entstanden sind, wird
die Versicherungssumme nicht um derartige Leistungen und
Verpflichtungen vermindert.

Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberihrt.

Der Versicherer hat die Entschadigung binnen zwei Wochen
nach ihrer abschlieBenden Feststellung zu zahlen. War eine
endgliltige Feststellung der Hohe des Schadens innerhalb
eines Monats seit der Andienung des Schadens nicht még-
lich, so kann der Versicherungsnehmer eine Abschlagzah-
lung in H6he des Betrages verlangen, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.



22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

241

24.2

Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung ver-
schiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung der
Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der
Hoéhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers
verzdgert wurde.

Die Entschadigungsleistung ist in der Wahrung der Versi-
cherungssumme zu bewirken.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz
des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch
auf den Versicherer Uber, soweit dieser dem Versicherungs-
nehmer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann nicht
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem
Versicherer die zur Geltendmachung des Anspruchs erfor-
derliche Auskunft zu erteilen und ihm die zum Beweise des
Anspruchs dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem
Besitz befinden, auszuliefern und ihm auch auf Verlangen
eine &ffentlich beglaubigte Urkunde (iber den Ubergang des
Anspruchs auszustellen; die Kosten hat der Versicherer zu
tragen.

Im Fall der groBen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. Der
Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zuste-
hende Vergitung geht jedoch bereits mit seiner Entstehung
auf den Versicherer Uber, soweit der Versicherer fiir Aufopfe-
rungen haftet. Ubersteigt die Vergiitung die vom Versicherer
geleisteten Entschadigungen und Aufwendungen, so ist der
Uberschuss an den Versicherungsnehmer auszuzahlen.

Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes beauf-
tragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt werden,
weil dessen gesetzliche Haftung Uber das verkehrsibliche
MaB hinaus durch Vertrag beschrénkt oder ausgeschlossen
ist, ist der Versicherer insoweit von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
auf die Beschréankung oder den Ausschluss der Haftung kei-
nen Einfluss nehmen konnte.

Auch nach dem Ubergang des Regressanspruchs auf den
Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, fiir
die Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls
durch die Zuriickbehaltung von Geldleistungen wie der
Fracht. Er hat den Versicherer bei der Geltendmachung des
Anspruchs zu unterstiitzen und alle Nachrichten, Informatio-
nen und Belege, die der Durchsetzung des Regressanspru-
ches dienlich sein kénnen, unverziglich dem Versicherer zu
Uibergeben. Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und auf
Verlangen vorzuschieBen.

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, im Fall
der groBen Haverei mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Beitrag des Versicherungsnehmers durch eine den Anforde-
rungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende Dispache geltend
gemacht wird.

Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versiche-
rer angedient worden, so ist die Verjahrung bis zum Eingang
einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.

251

25.2

25.3

25.4

25.5

Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern Uber-
nommen sind, haften diese stets nur fir ihren Anteil und
nicht als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice
oder das Zertifikat von einem Versicherer fur alle Versicherer
gezeichnet ist.

Die vom fuhrenden Versicherer mit dem Versicherungsneh-
mer getroffenen Vereinbarungen sind flr die Mitversicherer
verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten des Versiche-
rungsnehmers fur die Schadenregulierung. Der fihrende
Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung der Mitversicherer,
von denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt

— zur Erhéhung des Policenmaximums;

— zum Einschluss der gemaB Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 aus-
geschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2);

— zur Anderung der Policenwahrung;
- zur Anderung der Kiindigungsbestimmungen.

Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet der
Flahrende aus einer ohne Einschrédnkungen abgegebenen
Erklarung auch fur die Anteile der Mitversicherer.

Der fiihrende Versicherer ist von den Mitversicherern bevoll-
machtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu fihren.
Dies gilt gleichermaBen flir Prozesse vor den ordentlichen
Gerichten und fur Schiedsgerichtsverfahren.

Es wird jedoch auch ein nur gegen den fiihrenden Versi-
cherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein
nach Rechtshangigkeit geschlossener Vergleich oder ein
solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als fir
sie verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des fuhren-
den Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme
nicht erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Ver-
langen des flihrenden Versicherers oder eines beteiligten
Versicherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten, erfor-
derlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versiche-
rer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Entspricht
der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so findet
Satz 1 dieses Absatzes keine Anwendung.

Ein Fihrungswechsel ist von dem bisher fiihrenden Versi-
cherer den mitbeteiligten Versicherern unverziglich schrift-
lich anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch den Ver-
sicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte Versicherer
hat in diesem Fall das Recht, unter Einhaltung einer vier-
wochigen Frist den Versicherungsvertrag zu kiindigen. Das
Kindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung Uber den
Fuhrungswechsel ausgeubt wird.

Erklarungen, die der Fiihrende erhalten hat, gelten auch den
Mitbeteiligten als zugegangen.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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DTV-Giiterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Giiter 2011)

Bestimmungen fiir die laufende Versicherung

1.1 Die Versicherung bezieht sich auf Guter aller Art oder alle
Giter der im Vertrag bestimmten Art, die vom Versicherungs-
nehmer nach kaufménnischen Grundsétzen fiir eigene oder
fremde Rechnung zu versichern sind. Nicht versichert sind
daher solche Giter, die der Versicherungsnehmer ohne eige-
nes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse nur deshalb zu
versichern hat, weil er sich hierzu einem Dritten gegeniber,
sei es auch gegen Entgelt, verpflichtet hat.

1.2 Entsteht ein versicherbares Interesse nach Transportbeginn,
besteht Versicherungsschutz zugunsten des Versicherungs-
nehmers im Rahmen dieses Vertrages, sofern ihm keine
bereits eingetretenen Schaden und/oder gefahrerheblichen
Umsténde bekannt sind, die eine Anzeigepflicht begriinden.

1.3 Fur andere als im Vertrag genannte Giiter besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn Beitrdge und Deckungsumfang vor
Transportbeginn vereinbart worden sind.

21 Durch den Abschluss der laufenden Versicherung wird der
Versicherungsnehmer verpflichtet, sdmtliche im Vertrag
bezeichneten Transporte und Lagerungen gemasB Ziffer 3 zur
Versicherung anzumelden.

2.2 Der Versicherer ist verpflichtet, Versicherungsschutz fir alle
gemeldeten Transporte und Lagerungen zu den vereinbarten
Bedingungen zu gewahren.

3.1 Einzelanmeldung

3.1.1 Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer unver-
zuglich sémtliche unter die laufende Versicherung fallende
Transporte und Lagerungen einzeln mit Angabe des Versi-
cherungswertes. Dabei hat er das Gut, die Verpackungsart,
das Transportmittel und den Transportweg zu bezeichnen,
eine Verladung in Seeschiffsleichtern anzuzeigen sowie alle
Umsténde anzugeben, nach denen der Versicherer ausdriick-
lich gefragt hat.

3.1.2 Rucktransporte infolge eines nach dieser Police versicherten
Schadens miussen nicht deklariert werden.

3.1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unterlassen
oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es einer Kin-
digung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, dass der
Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmannes nicht verletzt hat und dass er die Anmeldung
unverzuglich nach Entdeckung des Fehlers nachgeholt oder
berichtigt hat.

3.1.4  Verletzt der Versicherungsnehmer die Deklarationspflicht vor-
satzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos kindi-
gen. Dem Versicherer gebuhren die Beitrége, die ihm im Falle
gehodriger Erflllung des Vertrages bis zum Wirksamwerden
der Kiindigung zu zahlen gewesen waren.

3.1.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungs-
schutz insbesondere fir folgende Risiken nur bei vorheriger
schriftlicher Vereinbarung:

— Versicherung, unabhangig von der Gefahrtragung;

— Lagerungen Uber die gemaB Ziffer 9.1 DTV-Giiter 2011 hin-
ausgehende Dauer;

— Mehrwert-, Konditions- und Summendifferenz-, Schutz-
versicherungen sowie die separate Deckung der in Zif-
fer 1.1.3 DTV-Guter 2011 genannten Interessen wie Zoll,
Fracht usw.;

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

4.1
411

4.2
4.2.1

422

5.1

5.2
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— Ausstellungen, Messen und sonstige Veranstaltungen;
— Aufenthalte und Lagerungen in Verpackungsbetrieben.
Summarische Anmeldung

Soweit vereinbart, ist der Versicherungsnehmer von der
Pflicht zur Anmeldung der einzelnen Transporte und Lage-
rungen befreit. Er hat den Vereinbarungen entsprechend den
versicherten Umsatz fiir Transporte und Lagerungen monat-
lich, vierteljéhrlich, halbjahrlich oder jahrlich im Nachhinein zu
melden. Die zu meldenden Umséatze kénnen sich auch auf
bestimmte Landergruppen und sonstige Relationen beziehen.

Die Vorschriften der Ziffern 3.1.2 bis 3.1.5 gelten entspre-
chend.

Auf der Grundlage des geschatzten Jahresumsatzes kann der
Versicherer den zu erwartenden Jahresbeitrag als Vorausbei-
trag zu Beginn der Versicherungsperiode verlangen. Nach
Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine Endabrechnung
unter Verrechnung des Vorausbeitrages.

Héchstversicherungssumme

Die vereinbarten Maxima sind Hochstversicherungssummen.
Ubersteigt die Gesamtversicherungssumme aller unter die-
sem Vertrag versicherten Guter auf einem Transportmittel
oder risikotechnisch getrennten Lager das Maximum, so ver
mindern sich die einzelnen Versicherungssummen im Verhalt-
nis des Maximums zur Gesamtversicherungssumme.

Die Bestimmung des Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn
nach Beginn der Versicherung eine Zusammenverladung
verschiedener Versendungen oder Bezlige auf ein Trans-
portmittel oder eine Zusammenlagerung auf ein Lager durch
Spediteure oder Transportunternehmen erfolgt, auf die der
Versicherungsnehmer keinen Einfluss gehabt hat oder neh-
men konnte. Gleiches gilt bei einer Zuladung oder Zulagerung
an einem Umschlagplatz, die der Versicherungsnehmer nicht
zu vertreten hat.

Die Uberschreitung des Maximums ist dem Versicherer unver-
zuglich anzuzeigen.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwendungen
und Kosten zusammen mit anderen Entschadigungen nur im
Rahmen der vereinbarten Maxima ersetzt. Die Regelung der
Ziffer 2.3.3 DTV-Gter 2011 bleibt unberihrt.

Hochsthaftungssumme

Soweit vereinbart, sind die vertraglich festgelegten Maxima
Hoéchsthaftungssummen. In Féllen der Ziffer 3.2 gilt als Ver-
sicherungssumme der Versicherungswert im Sinne von Ziffer
10 DTV-Guter 2011.

Ziffern 4.1.2 und 4.1.3 gelten entsprechend.

Einzelanmeldung

Bei Einzelanmeldung werden die Beitrdge nach den im Vertrag
vorgesehenen Beitragsséatzen zuzlglich Versicherungsteuer
und sonstiger Nebenkosten fiir den vereinbarten Zeitraum im
Nachhinein in Rechnung gestellt.

Summarische Anmeldung

Soweit vereinbart, stellt der Versicherer auf der Grundlage des
geschatzten Jahresumsatzes einen jéhrlichen Vorausbeitrag
in Rechnung, in der die Beitrage fir die Mitversicherung der
politischen Gefahren enthalten sind.

Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine Endab-
rechnung unter Verrechnung des Vorausbeitrages.



5.3

6.1

6.2

71

7.2

Falligkeit

Der Anspruch auf den Beitrag entsteht mit dem Beginn der
Versicherung und wird mit der Erteilung der Rechnung fallig.
Der Beitrag ist unverzlglich nach Erhalt der Beitragsrech-
nung, spatestens innerhalb von 14 Tagen, zu zahlen.

Der Inhalt der laufenden Versicherung gilt als von dem Versi-
cherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht binnen eines
Monats nach Aush&ndigung widerspricht. Die laufende Ver-
sicherung gilt nicht als Police im Sinne des Gesetzes und der
DTV-Giter 2011.

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Verlangen
eine von ihm unterzeichnete Urkunde flir den einzelnen Trans-
port (Einzelpolice, Zertifikat) auszuhandigen. Die Einzelpolice
gilt als Police im Sinne des Gesetzes und der DTV-Giiter 2011;
jedoch finden die Bestimmungen Uber die Genehmigung des
Inhalts der Police auf sie keine Anwendung.

Zum Ablauf der Versicherungsperiode

Der Vertrag verlédngert sich stillschweigend jeweils um ein
Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum
Ablauf der Versicherungsperiode von einer der Vertragspar-
teien gekiindigt worden ist.

Im Schadenfall

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles kdnnen beide Par-
teien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kindigung ist
in Textform zu erklaren. Sie muss spatestens einen Monat
nach dem Abschluss der Verhandlungen Uber die Entschadi-
gung zugehen. Der Versicherer hat eine Kiindigungsfrist von

7.3
7.3.1

7.3.2

7.4
7.41

7.4.2

einem Monat einzuhalten. Kiindigt der Versicherungsnehmer,
so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung sofort oder zu
einem spateren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spatestens
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

Bei Kriegszustand

Bezieht sich die laufende Versicherung auch auf Transporte
oder Lagerungen von, nach oder in eine(r) Region, die sich
im Kriegszustand oder in kriegsdhnlichem Zustand befindet,
so kann der Versicherer den Versicherungsschutz fir diese
Region jederzeit mit einer Frist von einer Woche in Textform
kiindigen.

Die Méglichkeit der Kindigung einzelner Gefahren (z. B.
Krieg, Streik, Beschlagnahme) bleibt hiervon unberihrt.

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wochen
nach der Kiindigung des Versicherers seinerseits den ganzen
Vertrag mit einer Frist von einer Woche in Textform kiindigen.

Wirksamwerden der Kiindigung

Die Versicherung von Gutern, die vor Wirksamwerden der
Kiindigung begonnen hat, bleibt bis zu dem Zeitpunkt in Kraft,
der fur das Ende des Versicherungsschutzes maBgeblich ist.

Fur lagernde Guter, ausgenommen transportbedingte Zwi-
schenlagerungen, endet die Versicherung aufgrund der Kiin-
digung am néchsten deklarierten Ablauftermin, spéatestens
einen Monat nach Kundigung.

Wird Uber das Vermdgen des Versicherers das Insolvenzverfahren
er6ffnet, endet das Versicherungsverhaltnis mit Ablauf eines Monats
seit der Er6ffnung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es der Insolvenz-
masse gegenuber wirksam.
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DTV-Giiterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Giiter 2011)

Bergungs- und Beseitigungsklausel
fiir die Versicherung nach den DTV-Giiter 2011

1
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Im Falle eines versicherten Schadens leistet der Versicherer Ersatz
fir die Aufraumungskosten, fir Aufwendungen zum Zwecke der
Bergung und/oder Beseitigung sowie Vernichtung von versicher-
ten Gitern bis zu 5 % der Hochstversicherungssumme, jedoch
maximal 50.000 EUR je Schadenfall auf Erstes Risiko.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwendungen und
Kosten nach dieser Klausel zusammen mit anderen Entschadi-
gungen nur im Rahmen der vereinbarten Maxima ersetzt. Die
Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Guter 2011 bleibt unbertihrt.

Voraussetzung ist, dass

— der Versicherungsnehmer die Aufwendungen und Kosten nach
den Umsténden fiir geboten halten durfte oder

— die Aufwendungen und Kosten durch die Befolgung behord-
licher Anordnungen entstanden sind oder

— auf Weisungen des Versicherers beruhen.

Der Versicherer leistet auch Ersatz, wenn eine zustédndige Behdrde
nach der Beschadigung oder Zerstérung versicherter Guter deren
Bergung und/oder Beseitigung und/oder Vernichtung und/oder
das Aufrdumen des Schadenortes auf Kosten des Versicherungs-
nehmers veranlasst.

- 15 -

Werden nach dem Versicherungsfall auch unbeschéadigte Guter
auf behdrdliche Anordnungen hin geborgen und beseitigt/ver-
nichtet oder veranlasst eine Behdrde aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen die Bergung und/oder Beseitigung/Vernichtung
unbeschédigter Guter, so besteht ebenfalls Versicherungsschutz.

Der Versicherer leistet keinen Ersatz fur zusatzliche Aufwendun-
gen zur Verhinderung oder Beseitigung von Umweltschaden, ins-
besondere der Verunreinigung von Luft, Wasser oder Boden.

Der Versicherer leistet nur insofern Ersatz, als eine Ersatzleistung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht wer-
den kann.

Mit der Ersatzleistung fir die Aufwendungen und Kosten geman
Ziffer 1 und 2 gehen Rechte an oder auf die beschéadigten oder
zerstorten Giter nicht auf den Versicherer Uber. Der Versiche-
rer Ubernimmt auch keine Haftung aus dem Vorhandensein der
beschadigten oder zerstorten Giter.



DTV-Giiterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Giiter 2011)

Guterfolgeschadenklausel
fiir die Versicherung nach den DTV-Giiter 2011

Mitversichert sind die im Geschéftsbetrieb des Versicherungsneh-
mers im nachstehend beschriebenen Umfang eintretenden Giiter-
folgeschéden, die als unmittelbare Folge auf einen ersatzpflichtigen
Giterschaden zuriickzuflihren sind.

Versichert ist ausschlieBlich das eigene Interesse des Versicherungs-
nehmers.

3.1 Ein Guterfolgeschaden liegt vor, wenn die Verwendung der
versicherten Giter infolge eines nach den Bedingungen der
zugrunde liegenden Transportversicherung gedeckten Scha-
dens beeintrachtigt oder nicht mehr méglich ist und dadurch
der Aufwand an fortlaufenden Kosten zur Fortfiihrung des
Betriebes nicht erwirtschaftet werden konnte.

3.2 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich
notwendig oder wirtschaftlich begriindet ist.

3.3 Unter die versicherten Kosten fallen nicht Aufwendungen fiir
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fliir bezogene Waren ein-
schlieBlich Fiskalabgaben gleich welcher Art.

41 Nicht versichert sind die in Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.6 der DTV-
Guter 2011 genannten Gefahren sowie die Schaden gemaB
Ziffern 2.5.1.1 bis 2.5.1.5 der DTV-Guter 2011. Dieser Aus-
schluss gilt auch dann, wenn die genannten Gefahren und
Schaden in der zugrunde liegenden Gltertransportversiche-
rungspolice ganz oder teilweise mitversichert sind.

4.2 Ferner ist nicht versichert der Guterfolgeschaden, soweit er
zurlickzuflhren ist auf

4.2.1 eine drohende oder bereits eingetretene Verseuchung oder
Gesundheitsgefdhrdung oder behérdlich angeordnete
Betriebsbeschrénkung oder

4.2.2 finanzielles Unvermdgen des Versicherungsnehmers oder

4.2.3 Anderungen oder reguldre Wartungsarbeiten anlasslich der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung beschéadigter
oder verloren gegangener Giter.

Der Versicherungsnehmer tréagt von jedem ersatzpflichtigen Guter-
folgeschaden den im Versicherungsschein genannten Selbstbehalt.

Der Versicherer ersetzt versicherte Schaden auf Erstes Risiko in der
nachgewiesenen Hohe unter Berlicksichtigung eines vereinbarten
Selbstbehaltes.

Die Entschadigung ist begrenzt mit den im Versicherungsschein
genannten Summen.

Der Beitrag ist im zugrunde liegenden Guterversicherungsvertrag auf-
gefuhrt.
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8.1 Schadenanzeige

Sobald der Versicherungsnehmer vom Eintritt eines Trans-
portschadens Kenntnis erlangt und ein daraus resultierender
Gterfolgeschaden unmittelbar droht oder eingetreten ist, hat
er dem Versicherer unverzlglich Anzeige zu erstatten.

8.2 Schadenabwendung und -minderung

Durch rechtzeitige Reparatur und/oder Um- bzw. Ersatzdis-
position hat der Versicherungsnehmer fur die Abwendung
oder Minderung des Giterfolgeschadens zu sorgen und
dabei, soweit méglich und zumutbar, Weisungen des Versi-
cherers einzuholen und zu befolgen.

Notwendige MaBnahmen, die der Versicherungsnehmer den
Umstanden nach fir geboten halten durfte, jedoch nicht
rechtzeitig mit dem Versicherer abstimmen konnte, sind dem
Versicherer unverziglich mitzuteilen.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es insbesondere auch,
mdgliche Ersatzanspriiche gegen Dritte zu sichern.

8.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 8.1 und
8.2 genannten Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahr-
lassig, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei ohne gesonderte Mitteilung dieser Rechtsfolgen an den
Versicherungsnehmer. Der Versicherer bleibt zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fir
die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
urséchlich war.

9.1 Der Versicherer ersetzt ferner die Aufwendungen und Kosten,
die dem Versicherungsnehmer gemaB Ziffer 8.2 zur Abwen-
dung oder Minderung eines ersatzpflichtigen Giterfolgescha-
dens entstehen, soweit diese nicht bereits als Aufwendungen
unter der zugrunde liegenden Transportversicherung zum
Ersatz gelangen.

9.2 Aufwendungen und Kosten zur Schadenabwendung
bzw. -minderung werden auch ersetzt, soweit sie erfolg-
los bleiben und/oder zusammen mit der Entschadigung die
vorgesehene Versicherungssumme Ubersteigen. Fir ohne
Weisung des Versicherers aufgewendete Kosten gilt jedoch
insgesamt eine Entschédigungsobergrenze in Hohe von 125
% je Schadenereignis.

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles kdnnen beide Parteien den
Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kindigung ist in Textform zu
erklaren. Sie muss spétestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen Uber die Entschadigung zugehen. Der Versicherer hat
eine Kiindigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kiindigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung sofort
oder zu einem spéteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spatestens
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

Im Ubrigen finden die Bestimmungen der DTV-Giiter 2011 Anwendung.
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DTV-Giiterversicherungsbedingungen 2011

(DTV-Giiter 2011)

GENERALI

Vermdégensschadenklausel
fiir die Versicherung nach den DTV-Giiter 2011

Gegenstand der Versicherung sind nach den Bedingungen dieser
Klausel Vermogensschaden gemas Ziffer 3, die in Folge eines nach
dem Guterversicherungsvertrag versicherten Transportes eintreten
und nicht mit einem Giiterschaden zusammenhéngen (reine Vermo-
gensschaden), sofern ein an diesem Transport beteiligter Verkehrs-
trager im Rahmen eines Ublichen Verkehrsvertrages nach deutschem
Recht dem Grunde nach haftet.

Versichert ist ausschlieBlich das eigene Interesse des Versicherungs-
nehmers.

Versichert sind ausschlieBlich Verspatungsschaden und Schaden aus
Nachnahmefehlern.

4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren

4.1.1 des Krieges, Burgerkrieges oder kriegséhnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhéangig vom Kriegszustand aus der
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;

4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder
politischen Gewalthandlungen, unabhangig von der Anzahl
der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bur-
gerlichen Unruhen;

4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von
Hoher Hand;

4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen
als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar ohne
Rucksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

4.1.6  der Zahlungsunféhigkeit und des Zahlungsverzuges des Ree-
ders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder sonstiger
finanzieller Auseinandersetzungen mit den genannten Par-
teien, es sei denn, dass

— der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die genann-
ten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewahlt hat;

— der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Kaufer ist
und nach den Bedingungen des Kaufvertrags keinen Ein-
fluss auf die Auswahl der am Transport beteiligten Perso-
nen nehmen konnte.

4.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz fir
4.2.1 Personenschédden und daraus resultierende Folgeschéden;

4.2.2 \Vertragsstrafen (P6nale) und/oder pauschalierten Schaden-
ersatz;

4.2.3 Schéaden aus Nichteinhaltung unangemessener Lieferfristen
bzw. -garantien;

4.2.4 Schadenim Zusammenhang mit der Erstattung oder Gewah-
rung von Subventionen, staatlichen oder Uberstaatlichen
Steuervorteilen oder sonstigen Férderungen;
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4.2.5 Schaden aus Preisdifferenzen oder nicht realisierten Mehr-
werten der transportierten Guter, sowie Wechselkursschwan-
kungen;

4.2.6 Schadenim Zusammenhang mit stornierten, gednderten oder
ausbleibenden Folgeauftrégen;

4.2.7 Schaden im Zusammenhang mit Finanzierungen;
4.2.8 Kosten der Rechtsverfolgung;

4.2.9 Schaden im Zusammenhang mit Zéllen oder sonstigen For-
derungen von Zollbehdrden.

Der Versicherungsnehmer tragt von jedem ersatzpflichtigen Vermo-
gensschaden den im Versicherungsschein genannten Selbstbehalt.

Der Versicherer ersetzt versicherte Schaden auf Erstes Risiko in der
nachgewiesenen Hohe unter Beriicksichtigung eines vereinbarten
Selbstbehaltes.

Die Entschadigung ist begrenzt mit den im Versicherungsschein
genannten Summen.

Der Beitrag ist im zugrunde liegenden Giiterversicherungsvertrag auf-
gefihrt.

8.1 Sobald der Versicherungsnehmer davon Kenntnis erlangt,
dass ein Vermdgensschaden unmittelbar droht oder einge-
treten ist, hat er dem Versicherer unverziglich Anzeige zu
erstatten.

8.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 8.1 dieser
Klausel oder eine der in Ziffer 15.2, 15.4 und 15.6 DTV-Guter
2011 genannten Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahr-
lassig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mitteilung dieser
Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Abweichend von Satz 1 bleibt der Ver-
sicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch fiir die Festellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers urséchlich war.

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles kdnnen beide Parteien den
Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kindigung ist in Textform zu
erklaren. Sie muss spétestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen Uber die Entschédigung zugehen. Der Versicherer hat
eine Kiindigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kiindigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung sofort
oder zu einem spateren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spéatestens
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

Im Ubrigen finden die Bestimmungen der Ziffern 3 bis 5 der DTV-Giter
2011 Anwendung.
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GENERALI

Allgemeine Versandbestimmungen fiir PAckchen und Pakete zur CARGO EUROPA POLICE

1.1
1.11

1.2
1.21

1.2.2

1.2.3

Sendungen mit DHL oder privaten Kurier-, Express- und Paketdiensten sind versichert, wenn sie im Inland- und Auslandsverkehr
wie folgt aufgegeben werden:

Inland

als Péackchen, Infopost

bis zu einem EiNzZeIWert VON . . . .. o e e e 500 EUR
als Paket

bis zu einem EiNzZelWert VON . . . . ..o e e e 10.000 EUR
Ausland

als Packchen

bis zU einem EiNzZEIWert VON . . . ..o e e 250 EUR
als Paket

bis zU einem EIiNZEIWEIt VON . . . . .o e e 5.000 EUR

als Paket mit einer Versandart, die eine obligatorische Héherhaftung oder Transportversicherung
von 2.500 EUR beinhaltet. . . .. ... o e 10.000 EUR

Hoéhere Summen oder andere Versandarten nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Versicherer.

Werden die vorgenannten Einzelwerte Giberschritten, so ersetzt der Versicherer maximal den Betrag, bis zu dem die gewahlte
Versandart statthaft gewesen wire.

Fiir Verluste sowie Beschadigungen im Gewahrsam von DHL oder privaten Kurier-, Express- und Paketdiensten gelten die
Haftungssummen dieser Dienste als Abzugsfranchise.
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GENERALI

Anweisung fiir den Schadenfall

Wird ein Schaden von lhnen festgestellt, ist Folgendes zu beachten:

1.1

1.2

1.3

1.4

FK 699 0720

Giuter sofort auf Schaden untersuchen

Die Giter sind sofort nach Erhalt auf Schaden zu untersuchen.
Schon bei Verdacht eines Schadens ist der Empfang nur unter
Vorbehalt (z. B. auf Frachtdokument) mit Angabe des vermute-
ten Schadens zu quittieren.

Bei Giitern in Containern ist sicherzustellen, dass der Container
sowie die Schlésser und die Siegel durch Verantwortliche der
Reederei oder des Frachtfuhrers geprift werden. Falls Contai-
ner beschéadigt, Schlésser oder Siegel aufgebrochen sind oder
fehlen sowie von den Angaben in den Frachtdokumenten abwei-
chen, ist der Empfang nur unter Vorbehalt mit Angabe des ver-
muteten Schadens zu bescheinigen. Beschadigte oder falsche
Schldsser sowie Siegel sind aufzubewahren.

Ersatzanspriiche gegen Dritte sicherstellen

Ersatzanspriiche gegen Dritte sind sicherzustellen. Sie sollten
das Transportunternehmen (z. B. Reederei, Bahn, Paketdienste,
Frachtfuhrer, Spediteure, Lagerhalter, Zoll- und Hafenbehdrden)

a) zu einer gemeinsamen Schadenbesichtigung auffordern;
b) auffordern, eine Bescheinigung des Schadens zu erstellen;
c) schriftlich haftbar machen, und zwar

— bei auBerlich erkennbaren Schaden vor Annahme des
Gutes,

— bei auBerlich nicht erkennbaren Schaden unverziglich
nach Entdeckung, spatestens jedoch vor Ablauf der Rekla-
mationsfrist.

Minderung und Abwendung des Schadens

Fir die Minderung und Abwendung des Schadens sowie eines
eventuell weiteren Schadens ist zu sorgen.

Unverziigliche Meldung des Schadenfalles

Der Schadenfall ist dem Versicherer unverziiglich zu melden.
Die Weisungen des Versicherers sind zu beachten. Der vom Ver-
sicherer benannte oder der im Versicherungsvertrag/Zertifikat
aufgeflihrte Havariekommissar ist hinzuzuziehen.

Der Zustand der Sendung und ihre Verpackung sollte bis zum
Eintreffen des Havariekommissars nicht verdndert werden,
soweit diese nicht durch MaBnahmen gemaB Ziffer 1.3 erfor-
derlich sind.

15

1.6

Schadenunterlagen

Dem Versicherer sind die vollstdndigen Schadenunterlagen ein-
zureichen, insbesondere

— Schadenrechnung;
— Einzelpolice/Versicherungszertifikat;
— Havariezertifikat;

— Konnossement, Frachtbrief, sonstige Transport- oder Lager-
dokumente;

— Handelsfaktura;

— Unterlagen Uber Feststellung von Zahl, MaB oder Gewicht
am Abgangs- und am Bestimmungsort;

— Bescheinigung des Schadens/Schriftwechsels tber Ersatz-
anspriiche gegen Dritte gemaB Ziffer 1.2.

Zur schnellen und reibungslosen Schadenabwicklung sind diese
Schadenunterlagen unverziiglich einzureichen, spatestens
jedoch rechtzeitig vor Ablauf der Ausschluss- und/oder Verjah-
rungsfristen fur Ersatzanspriiche gegen Dritte gemaB Ziffer 1.2.

Verjahrung des Entschadigungsanspruches

Nach Ablauf von 3 Jahren seit Beendigung der Versicherung
erlischt der Entschadigungsanspruch.

Abgesehen von der Feststellung von Schaden ist der Havariekom-
missar nicht erméchtigt, Erklarungen mit Wirkung fur den Versiche-
rer abzugeben oder entgegenzunehmen. Durch die Benennung des
Havariekommissars wird flr diesen keine personliche Berechtigung
oder Verpflichtung zur Auszahlung von Schéaden begriindet.

Fur diese Police/dieses Zertifikat sind deutsches Recht und deutsche
Rechtsprechung maBgeblich. AusschlieBliche Gerichtsstande — auch
bei Vereinbarung einer Schadenzahlung durch einen Zahlagenten -
sind der Ausstellungsort dieser Police/dieses Versicherungszertifika-
tes oder der Sitz der Hauptniederlassung des Versicherers.
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GENERALI

Produktiuibersicht zur Werkverkehr-Versicherung

Wir méchten Sie mit dieser Produktlbersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erlauterungen
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaBgeblich flr den Versicherungsschutz
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte
des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Versicherte Sachen
Versichert werden alle Sachen in einem zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug, Anhanger oder auf deren Ladeflache, welche:
— sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden oder vom Versicherungsnehmer verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, geleast, herge-

stellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder instand gesetzt werden und der Versicherungsnehmer ein versicherbares Interesses hat, einschlie3-
lich deren Verpackung und

— vom Versicherungsnehmer oder von seinen Betriebsangehdrigen bedient werden und

— beanspruchungsgerecht verpackt sind — auch unverpackt, sofern dies handelsublich ist - sowie sachgemaB verladen und ordnungsgemaBi
gesichert sind.

Versicherungsumfang

Es kann zwischen zwei Deckungsformen gewé&hlt werden:

Versicherte Gefahren (Beispiele) Allgefahrendeckung Basisdeckung
Transportmittelunfall v v
Brand, Blitzschlag, Explosion v v
Elementarereignisse, Hohere Gewalt v v
Einbruchdiebstahl v

Diebstahl des ganzen Fahrzeuges v

Raub und rauberische Erpressung v

Sqnstige Beschadigung oder Zerstérung der Guter, sofern v/

kein besonderer Ausschluss besteht

Zusatzliche Versicherungserweiterungen Allgefahrendeckung Basisdeckung
Haus-zu-Haus-Deckung v v
Nachtzeitdeckung v v
Bergungs- und Beseitigungskosten bis 5.000 EUR bis 5.000 EUR
Personliche Habe der Fahrzeuginsassen bis 500 EUR bis 500 EUR
Mitversicherung von Laptops inkl. Software und Tablet-PCs bis 1.500 EUR bis 1.500 EUR

Baustellendeckung fiir Bauhandwerker

Im Rahmen der ,Alilgefahrendeckung” besteht die Mdglichkeit, den Versicherungsschutz durch die Baustellendeckung fir Bauhandwerker zu
erweitern.

Selbstbeteiligung

Die generelle Selbstbeteiligung in der Werkverkehr-Versicherung betrédgt 100 EUR. Es kann ein héherer Selbstbehalt von 250 oder 500 EUR
vereinbart werden.

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherungsverzicht

— Der Versicherungswert ist der Neuwert. Guter (insbesondere Werkzeuge), die alter als 3 Jahre sind, werden nur zum Zeitwert entschadigt.

— Die Versicherungssumme je Fahrzeug hat dem Versicherungswert zu entsprechen, der sich hdchstens auf/in einem Fahrzeug befindet.
Gesamtversicherungssumme = Versicherungssumme je Fahrzeug x Anzahl der Fahrzeuge.

— Die Mindestversicherungssumme betragt 5.000,- EUR.
— Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet, sofern der ermittelte Schaden den Betrag von 7.500 EUR nicht Uiberschreitet.

(N&heres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen.)

Der Beitrag ist abhangig von dem von Ihnen gewahlten Versicherungsschutz und der Gesamtversicherungssumme aller versicherten Fahrzeuge.
Die Gesamtversicherungssumme ergibt sich aus der Versicherungssumme je Fahrzeug und der Multiplikation mit der Anzahl der fiir alle Transporte
eingesetzten versicherten Fahrzeuge.

Die Hohe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber die jeweiligen Beitragsfélligkeiten und die Beitragszeitrdume informieren wir Sie
mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen Sie bitte lhre Beitrage piinktlich, ansonsten gefahrden Sie Ihren Versiche-
rungsschutz.
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Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen und Schéaden ausgeschlossen (Naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen).
a) Nicht versicherte Sachen nach § B2 Ziffer 3 AVB Werkverkehr 2018

— Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Sparbiicher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Miinzen und Medaillen,
Schmucksachen, Taschen- und Armbanduhren, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Betrége, unbearbeitete Edelmetalle sowie
Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind,

— zulassungspflichtige Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge,

— Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstiicke,

— Reisegepéck, Hausrat, Umzugsgut,

— Funk-, Mobiltelefone, Smartphones, Telefonkarten,

— lebende Tiere,

— Kunstgegenstande, Antiquitdten, echte Teppiche, Pelze und Pelzerzeugnisse,
— Munition und militarische Waffen, sonstige explosive Stoffe.

b) Nicht versicherte Schaden
Nicht ersatzpflichtig sind u. a. Schaden gemaB § B4 Ziffer 2 AVB Werkverkehr 2018 durch
— inneren Verderb oder die natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen,
— handelslibliche Mengen-, MaB- und Gewichtsdifferenzen oder -verluste,
— Ungeziefer, Ratten oder Mduse,
— normale Luftfeuchtigkeit oder gewdhnliche Temperaturschwankungen, Hitze, Frost,
— Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler.

Séamtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen missen Sie vollstdndig und wahrheitsgeméaB beantworten. Diese Angaben
kénnen maBgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu diesem Thema
wissen, so lesen Sie bitte in § A1 AVB Werkverkehr 2018 nach.

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A9 AVB Werkverkehr 2018.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behérdlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln.

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fir die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziglich an. Es genugt
zunéchst die mindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden durch strafbare
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsétzliche Sachbeschadigung etc.) sowie Schaden durch Brand und Explosion unverziiglich der zusténdigen
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstande anzuzeigen. Wenn Sie diese Pflicht nicht beachten,
koénnen Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung ganz oder teilweise verlieren. Weitere Erlduterungen lesen Sie bitte in § A8 AVB Werk-
verkehr 2018 nach.

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nichtbe-
achtung kann schwerwiegende Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz oder
teilweise verlieren. Unter Umstanden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I6sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ A8 und A9 AVB
Werkverkehr 2018.

Der Versicherungsvertrag wird fur die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrdge von mindestens einjéhriger Dauer verlan-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner
eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Betragt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so kdnnen Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kiindigen.

Darliber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spatestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschédigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in den §§ A2 und A14 AVB Werkverkehr 2018 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermdgensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berat Sie gerne!
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Teil A — Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1
§A2
§A3
§ A4
§ A5
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§ A10
§ A11
§A12
§A13
§A14
§A15
§A16
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§ A22
§A23
§A24

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages

Unterjéhrige Zahlweise

Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Beitrage bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Gefahrerhéhung

Uberversicherung

Mehrere Versicherer

Versicherung fur fremde Rechnung

Ubergang von Ersatzanspriichen

Kiindigung nach dem Versicherungsfall

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Sachverstandigenverfahren

Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen
Vollmacht des Versicherungsvertreters
Repréasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Anzuwendendes Recht

Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

1 WahrheitsgeméBe und vollstdndige Anzeigepflicht von Gefahr-
umstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die fur dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schlieBen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsdnderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsétz-
lich verletzt und hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht
angezeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu anderen
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch eine Vertragsénderung der Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung fur den nicht angezeigten Umstand aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsénde-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kundigungsrecht hinzuweisen.

b) Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsétzlich noch grob fahrlassig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
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Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zuriick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder fur
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers urséchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1 leicht fahrléssig oder schuldlos, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen, es sei denn, der Versicherer hitte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung (siehe a)),
zum Rucktritt (siehe b)) und zur Kindigung (siehe c)) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Téuschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Austbung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsénderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Rucktritt
(siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c)) muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen
und dabei die Umstande angeben, auf die er seine Erklarung
stutzt; zur Begriindung kann er nachtréglich weitere Umstande
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande



Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begriinden.

4 Rechtsfolgenhinweis 1

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) und zur Kindigung (siehe Ziffer 2 c)) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und Ziffer
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertck-
sichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorséatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrléssigkeit zur Last fallt.

6 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung (siehe Ziffer 2 2

a)), zum Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 c)) erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht fur Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind.

Die Frist belduft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsneh-
mer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsétzlich oder arglistig

verletzt hat. 3

1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
Uber die Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst-
oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

2 Dauer

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verldngerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlédngert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spéatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

Die Kiindigung hat in Textform zu erfolgen.
4 Kundigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-

nehmer gekiindigt werden. 3

Die Klindigung muss dem Versicherer spétestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Die Kundigung hat in Textform zu erfolgen.
5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

Je nach Vereinbarung werden die Beitradge entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jéhrlich oder als Ein-
malbeitrag im Voraus bezahlt.

Die Versicherungsperiode betragt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die
vereinbarte Vertragsdauer langer als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte
Vertragsdauer kirzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungspe-
riode der Vertragsdauer.
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Félligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist — unabhangig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts — unverziglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverztiglich
nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder
einmalige Beitrag frlUhestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 1
maBgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Ruicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Ziffer 1 maBgebenden Falligkeitszeitpunkt
zahlt, so ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrages
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraums bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag
die rlickstandigen Betrdge des Beitrages, Zinsen und Kosten
im Einzelnen beziffert und auBerdem auf die Rechtsfolgen —
Leistungsfreiheit und Kuindigungsrecht — auf Grund der nicht
fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kundigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulde-
ten Betrage in Verzug ist.

Die Kindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf



wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kindigung ausdriicklich
hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

Die Regelung uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Ziffer 3 b)) bleibt unberihrt.

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit des Beitrages fur eine ausreichende Deckung des Kontos
zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrdge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht
eingezogen werden kdénnen, ist der Versicherer berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Bei-
trage und zukiinftige Beitrage selbst zu Gbermitteln.

Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er
hétte beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebuhr bei Widerruf, Rlcktritt, Anfechtung
und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklarung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung
ist, dass der Versicherer in der Belehrung Uber das Wider-
rufsrecht, Uber die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer
zusétzlich den fir das erste Versicherungsjahr gezahlten Bei-
trag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch
genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stdnde, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Ricktrittser-
klarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer
eine angemessene Geschéftsgebiihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserkléarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die fur ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein
anderes kilinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschéfts-
geblhr verlangen.
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Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermdégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriinden-
den Umsténden Kenntnis erlangt.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfiillen
hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen sowie
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die
zusténdige Behdrde in Textform zugestimmt hat, beein-
trachtigen die Entschadigungspflicht nicht;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten
Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsétzlich oder grob fahr-
lassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegentiber dem Versicherer zu erfilllen hat, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsétzlich noch grob fahrléassig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles

aa) nach Mdoglichkeit fir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich — gegebenenfalls
auch mundlich, telefonisch oder per E-Mail — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung — gegebenenfalls auch miindlich oder telefo-
nisch — einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit flir ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pflichtgemaBem Ermessen zu han-
deln;

ee) Schaden durch Unfall des Transportmittels, Brand,
Explosion, Diebstahl und Raub sowie sonstige strafbare
Handlungen (z. B. mut- oder bdswillige Beschadigung
durch Dritte) unverzuglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen/zerstérten/
beschéadigten Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veran-
derungen unumgénglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die
beschéadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch
den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit méglich dem Versicherer unverziiglich jede Aus-
kunft — auf Verlangen in Textform — zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist,
sowie jede Untersuchung Uiber Ursache und Héhe des
Schadens und Uber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden
kann;

b) Der Versicherer kann verlangen, dass der Versicherungsneh-
mer den Gesamtwert der Glter, die bei einem Schadenfall
mit dem betreffenden Fahrzeug unterwegs waren, durch eine
Zusammenstellung aus seinen Blchern und Fakturen nach-
weist.



c) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemaB
Ziffer 2 a) ebenfalls zu erflllen, soweit ihm dies nach den tat-
séchlichen und rechtlichen Umsténden méglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Zif-
fer 1 oder Ziffer 2 vorsétzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis zu kirrzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

b) AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsob-
liegenheit, ist der Versicherer nur dann vollsténdig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat.

Begriff der Gefahrerhéhung

a) Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserkldrung des Versicherungsnehmers die tatséchlich
vorhandenen Umstande so verdndert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréBerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhdhung kann insbesondere — aber nicht nur -
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert,
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhéhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den Umstén-
den als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhdhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerh6hung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhdhung, die nach Abgabe seiner Vertragserkla-
rung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzeigen,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kindigung oder Vertragsénderung durch den Versicherer
a) Kundigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsatz-
lich oder grob fahrléssig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrléassigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiin-
digen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhdhung in den Fallen nach
Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kindigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhéhung einen seinen Geschaftsgrund-
satzen entsprechenden erhéhten Beitrag verlangen oder die
Absicherung der erhdhten Gefahr ausschlieBen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung
der erhdhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dieses Kiindigungsrecht hinzuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhéhung
ausgeubt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a) Tritt nach einer Gefahrerh6hung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a) vor-
séatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhdhung nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c)
ist der Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spéter als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
dem Versicherer hatte zugegangen sein mussen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorséatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht
grob fahrlassig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn
ihm die Gefahrerhdhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhdhung nicht ursachlich fir den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht
war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist fir die Kiindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhdhung einen seinen Geschéfts-
grundséatzen entsprechend erhdhten Beitrag verlangt.

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kénnen sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Uberver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist fur die Hohe
des Beitrages der Betrag maBgebend, den der Versicherer berechnet
haben wirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrin-
denden Umstéanden Kenntnis erlangt.

1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Zif-
fer 1) vorsatzlich oder grob fahrléssig, ist der Versicherer unter den
in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.
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3 Haftung und Entschédigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder Ubersteigt aus
anderen Griinden die Summe der Entschadigungen, die von
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung
zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder fur den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn die Vertrdge bei demselben Versicherer
bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsvertrdgen Entschadigung fir den-
selben Schaden, so ermaBigt sich der Anspruch aus dem
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung
aus allen Vertrdgen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der
Betrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wére.

Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen ermaBigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertrdgen insge-
samt keine héhere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wére.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermoégensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begrindenden Umstanden
Kenntnis erlangt.

4  Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann
er verlangen, dass der spéter geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhéltnismaBiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die friihere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung dem Versiche-
rer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsvertrédge der Versiche-
rungswert gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrédge
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhalt-
nisméaBige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrage verlangen.

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlieBen.
Die Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Ver-
sicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschédigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu bericksichtigen.
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Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer flr sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Reprasentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dariiber
informiert hat.

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in haus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsétzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Uber-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
héltnis zu kiirzen; die Beweislast flr das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrléssigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Kindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung
ist in Textform zu erkléren. Die Kiindigung ist nur bis zum Ablauf
eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen Uber die
Entschadigung zulassig.

Kindigung durch den Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsver-
haltnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spéteren Zeitpunkt
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres zu kindigen.

Kindigung durch den Versicherer

Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung nach Ziffer 2 und 3 ist in Textform zu erkléren.

Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs abgeschlossen
sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschadigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen;



b) der Zinssatz betragt vier Prozent pro Jahr;
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.
Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gema8 Ziffer 1 und Ziffer 2 a) ist der
Zeitraum nicht zu berlicksichtigen, in dem infolge Verschuldens
des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt
oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus
Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

c) eine Mitwirkung des Realgldubigers gemaB den gesetzlichen
Bestimmungen Uber die Sicherung von Realglaubigern nicht
erfolgte.

Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem Sachver-
sténdigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstandigenverfahren kdnnen Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachversténdigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachversténdigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verstandigen zu benennen.

Wird der zweite Sachversténdige nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn
die auffordernde Partei durch das fur den Schadenort zustan-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstédndigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschéftsverbindung steht; ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhéltnis
steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachversténdigen als Obmann.
Die Regelung unter b) gilt entsprechend fir die Benennung
eines Obmannes durch die Sachversténdigen. Einigen sich
die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das fur den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstéandigen miissen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten und
beschadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs-/Reparatur- und Wiederbeschaf-
fungskosten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige libermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstandi-
gen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziglich

2
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dem Obmann. Dieser entscheidet iber die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstan-
digen gezogenen Grenzen und Ubermittelt seine Entscheidung
beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheb-
lich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstan-
digen die Feststellung nicht treffen kdnnen oder wollen oder sie
verzdgern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Hélfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-
rungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
satzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadi-
gungspflicht frei.

Ist die Herbeiflhrung des Schadens durch rechtskréftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsétzliche Herbeiflihrung
des Schadens als bewiesen.

b) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlas-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsa-
chen, die fiir den Grund oder die Héhe der Entschadigung von
Bedeutung sind, tauscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréaf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 als bewiesen.

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fir den
Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhéltnis betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namenséanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fir eine Willenserkla-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem
Versicherer nicht angezeigten Namensanderung. Die Erklarung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen
betreffend



a) denAbschlussbzw.denWiderrufeinesVersicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich des-
sen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und wahrend des Versicherungsverhéltnisses.

2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrdge
dem Versicherungsnehmer zu tbermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zahlungen,
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn
leistet, anzunehmen. Eine Beschrankung dieser Vollmacht muss
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in
Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch
begriindenden Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der Zivilprozess-
ordnung auch das Gericht 6rtlich zustandig, in dessen Bezirk der

Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufent-
halt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche
auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe-
betriebes zustandigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieB-
lich das Gericht ortlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fir
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandi-
gen Gericht geltend machen.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

In folgenden Fallen kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
pauschal zusétzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitréagen,
b) Verzug mit Beitragen,
c) Rucklaufer im Lastschriftverfahren.

Die Hohe des pauschalen Kostenbetrages kann sich wahrend der Ver-
tragslaufzeit &ndern. Eine Ubersicht tber die jeweils aktuellen Kosten-
ansétze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an dem
bei ihm regelmaBig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu Grunde
liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach nicht zutref-
fen, entfallt die Pauschale. Sofern der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Pauschale der Héhe nach wesentlich niedriger zu
beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.
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Teil B - Besonderer Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1  Gegenstand der Versicherung

§ B2 Versicherte Sachen

§ B3  Versicherte und nicht versicherte Kosten
§ B4  Versicherte Gefahren und Schaden

§ B5 Dauer der Versicherung

§ B6  Geltungsbereich

§ B7  Besondere Obliegenheiten fiir das Bestehen des Versicherungsschutzes, Sicherheitsvorschriften

§ B8  Versicherungswert, Versicherungssumme
§ B9  Umfang der Entschadigung

§ B10 Selbstbeteiligung

§ B11  Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ B12 Baustellendeckung fiir Bauhandwerker (sofern vereinbart)

1 Der Versicherer ersetzt versicherte Sachen nach § B2, die infolge
einer versicherten Gefahr nach § B4 zerstort bzw. beschéadigt
werden oder abhandenkommen bis zu der hierfur vereinbarten
Versicherungssumme je Fahrzeug.

2 Sanktionen

Es besteht — unbeschadet der lGbrigen Vertragsbestimmungen —
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch flr Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen.

1 Versicherte Sachen

Die Versicherung bezieht sich auf alle Sachen (zum Beispiel flr
Service, Wartung und Reparatur), die sich im Eigentum des Versi-
cherungsnehmers befinden oder vom Versicherungsnehmer ver-
kauft, gekauft, vermietet, gemietet, geleast, hergestellt, erzeugt,
gewonnen, bearbeitet oder instand gesetzt werden und an denen
der Versicherungsnehmer ein versicherbares Interesse hat, ein-
schlieBlich deren Verpackung.

Die versicherten Sachen mussen sich in einem zulassungspflichti-
gen Kraftfahrzeug, Anhanger oder auf deren Ladeflache befinden,
welche vom Versicherungsnehmer oder von seinen Betriebsange-
horigen bedient werden.

Nachweislich aus betrieblichen Griinden eingesetzte Miet- oder Mit-
arbeiterfahrzeuge werden den eigenen Fahrzeugen gleichgestellt.

2 Gegenstande des Fahrpersonals

Gegenstéande des Fahrpersonals gelten mitversichert (siehe § B9
Ziffer 2), sofern es sich um einen Betriebsangehérigen des Versi-
cherungsnehmers handelt.

Abweichend von Ziffer 3 sind Reisegepack und Hausrat als
Gebrauchsgegenstande des Fahrpersonals mitversichert.

3 Nicht versicherte Sachen

Kein Versicherungsschutz besteht flr

— Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. 2

Sparbiicher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Miinzen
und Medaillen, Schmucksachen, Taschen- und Armbanduh-
ren, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Betréage,
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von
Werkzeugen sind;

— zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger
und Zugmaschinen;

— Luftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge;

— Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungssticke;
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— Hausrat aller Art, Reisegepack, Umzugsgut;
—  Funk- und Mobiltelefone, Smartphones;
- lebende Tiere;

- Kunstgegensténde, Antiquitéten, echte Teppiche, Pelze und
Pelzerzeugnisse;

—  Munition, militarische Waffen und sonstige explosive Stoffe/
Guter.

Nicht versicherte Transporte

Kein Versicherungsschutz besteht fir nachstehende Transporte
von

— Sachen, die gegen Entgelt transportiert werden (z. B. Trans-
porte im gewerblichen Guterkraftverkehr oder anderen
Guterbeférderungen gegen Entgelt),

— Sachen, die auf eigener Achse transportiert werden.

Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstan-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fiir
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versiche-
rers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmittel-
bar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Ver-
sicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer nach-
traglichen, objektiven Betrachtung der Umstande verhéltnis-
maBig und erfolgreich waren oder die Kosten auf Weisung des
Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) und b) entsprechend kur-
zen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschéa-
digung betragen zusammen héchstens die Versicherungs-
summe je Fahrzeug; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den fiir die Kosten gemas a) erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
Ben.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Héhe die Kosten
fur die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzen-
den Schadens, sofern diese den Umsténden nach geboten
waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kiirzen.



3 Bergungs- und Beseitigungskosten

Bergungs- und Beseitigungskosten sind Aufwendungen fiir das
Aufrdumen der Schadenstétte, die Bergung und/oder die Beseiti-
gung bzw. die Vernichtung von versicherten Sachen nach einem
versicherten Schadenfall.

Diese Kosten sind begrenzt auf max. 5.000 EUR.
Nicht versichert sind folgende Kosten
a) Kosten fiir Feuerwehr oder andere Institutionen

Nicht versichert sind Kosten fir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
offentlichen Interesse erbracht werden.

b) Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen und Kosten werden nicht erstattet.

Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fur Zerstérung, Beschadi-
gung oder Abhandenkommen von versicherten Sachen nach § B2
durch alle Gefahren, denen die versicherten Sachen wahrend der
Dauer der Versicherung nach § B5 ausgesetzt sind.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Ausgeschlossen sind Schaden ohne Ricksicht auf mitwirkende
Ursachen durch

a) Krieg, Birgerkrieg oder kriegséhnliche Ereignisse und die
Gefahren, die sich unabhangig vom Kriegszustand aus der
Verwendung oder dem Vorhandensein von Minen, Torpedos,
Bomben oder anderen Kriegswerkzeugen ergeben;

b) Aufruhr, der Plinderung, terroristischer und politischer
Gewalthandlungen oder sonstiger burgerlicher Unruhen,
Streik, der Aussperrung, Sabotage, Beschlagnahme, Entzie-
hung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

c) die Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waf-
fen;

d) Kernenergie und nuklearer Strahlung oder radioaktiver Subs-
tanzen;

e) inneren Verderb oder die natirliche oder mangelhafte
Beschaffenheit der versicherten Sachen, es sei denn, dass
der innere Verderb infolge eines unvorhersehbaren Schadens
durch Versagen oder Niederbrechen der maschinellen Kiihl-/
TiefkUhleinrichtung nachgewiesen wird;

f) handelslUbliche Mengen-, MaB- und Gewichtsdifferenzen
oder -verluste;

g) Ungeziefer, Ratten oder Mduse;

h) normale Luftfeuchtigkeit oder gewdhnliche Temperatur-
schwankungen, Hitze, Frost;

i) Leckage, Farb-, Lack- oder Emailleabsplitterung, Reien oder
Platzen von Sacken, es sei denn, dass diese Schaden als
unmittelbare Folge eines dem Transportmittel zugestoBenen
Unfalles, eines Brandes, eines Blitzschlages, einer Explosion,
eines Elementarereignisses oder héherer Gewalt vom Versi-
cherungsnehmer nachgewiesen werden;

i) Lack-, Kratz- oder Schrammschéaden, sofern es sich um nicht
zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, selbstfahrende Arbeits-
maschinen oder gebrauchte Sachen handelt;

k) Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler;

I) Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Diebstahl des ganzen
Fahrzeuges/Anhéngers sofern

- ein Fahrzeug/Anhanger mit Plane und Spriegel oder offener
Ladeflache verwendet wird;

- das Fahrzeug/der Anh&nger und der Laderaum nicht ver-
schlossen sind.

Das Fahrzeug gilt als verschlossen, wenn es unter Anwen-
dung aller vorhandenen und gegebenenfalls zuséatzlich
vom Versicherer geforderten Sicherungseinrichtungen ord-
nungsgeman verschlossen und gesichert ist;

m) VerstoBe gegen Zoll- oder sonstige behdrdliche Vorschriften
sowie durch gerichtliche Verfiigung oder ihre Vollstreckung;
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n) Innere Schiden (z. B. Nichtfunktionieren, Kurzschluss, Uber-
spannung, Induktion, Implosion usw.) sowie Sch&den durch
Rohren- und Fadenbrucht, es sei denn, dass diese Schaden
als unmittelbare Folge eines dem Transportmittel zugestoBe-
nen Unfalles, eines Brandes, eines Blitzschlages, einer Explo-
sion, eines Elementarereignisses oder héherer Gewalt vom
Versicherungsnehmer nachgewiesen werden;

0) Schéaden bei temperaturgefiihrten Transporten, die durch
falsch eingestellte Temperatur, durch angekiindigte Strom-
abschaltungen oder dadurch entstehen, dass der Treibstoff-
vorrat des Fahrzeuges und/oder Kihlanlage bzw. Heizung
erschopft ist;

p) Schaden aus innerbetrieblichen Transporten auf demselben
Versicherungsgrundstiick mit Ausnahme des Be- und Entla-
dens nach § B5 Ziffer 1;

g) mittelbare Schaden aller Art (wie z. B. Verzégerung in der
Beférderung, Nichteinhaltung einer Lieferfrist oder durch
Zins- oder Kursverluste) sowie bei einer Bestandsaufnahme
festgestellte Fehimengen.

Ursachenvermutung

Konnte nach den Umstanden des Falles ein Schaden aus einer
oder mehreren der in Ziffer 2 bezeichneten Ursachen entstehen,
so wird bis zum Nachweis des Gegenteils durch den Versiche-
rungsnehmer vermutet, dass der Schaden daraus entstanden ist.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes (Haus zu Haus-
Deckung)

Versicherungsschutz besteht wéahrend des Transportes sowie
beim Be- oder Entladen der versicherten Giter. Er beginnt mit
dem Zeitpunkt, in dem die Glter am Absendungsort zum Zwecke
der unverziglichen Beférderung auf dem versicherten Transport
von der Stelle, an der sie hierfir bereitgestellt sind, entfernt wer-
den. Die Versicherung endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Guter
am Ablieferungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfanger
zu ihrer vorlaufigen Aufbewahrung bestimmt hat.

Es besteht auch nach Beendigung eines Transportes weiter Versi-
cherungsschutz, wenn die versicherten Guiter im verschlossenen
Fahrzeug verbleiben.

Unterbrechung des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz wird unterbrochen, wenn die Gulter im
Verlauf der Beférderung ausgeladen werden, es sei denn, dass die
Ausladung infolge eines versicherten Ereignisses erfolgen muss.

Versicherungsschutz bei Kiindigung des Vertrages

Wird der Vertrag gekiindigt, so erlischt die Haftung des Versiche-
rers zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung, gleich-
gultig, ob sich zu diesem Zeitpunkt Transporte unterwegs befin-
den oder nicht.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Transporte von und nach
Léndern der Europaischen Union (EU), GroBbritannien, Nordirland,
Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein.
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Besondere Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat

a) fur die Beférderung der versicherten Sachen geeignete, ver-
kehrssichere und behdrdlich zugelassene Fahrzeuge bzw.
Anhéanger einzusetzen;

b) daflr Sorge zu tragen, dass die zugelassene Ladefahigkeit
nicht Gberschritten wird;

c) bei der Ausfuhrung der Transporte die gesetzlichen und
behérdlichen Vorschriften zu beachten;

d) dafir Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge/Anhanger wahrend
der Fahrtunterbrechung ordnungsgemas verschlossen werden;

e) nur Fahrer einzusetzen, die fir das eingesetzte Fahrzeug eine
gultige Fahrerlaubnis besitzen;

f) dafiir Sorge zu tragen, dass beim Auf- und Abladen der versi-
cherten Sachen nur geeignete Hebe- bzw. Verladewerkzeuge
von geschultem Personal verwendet werden;



g) bei temperaturgefiihrten Transporten dafiir Sorge zu tragen,
dass die Kiihlung/Heizung vor Beginn oder nach Beendigung
eines Transportes durch ein strombetriebenes Aggregat
erfolgt, welches ordnungsgemaB an das Stromnetz ange-
schlossen ist und die Funktion und Temperatur mindestens
alle 12 Stunden kontrolliert wird.

h) die versicherten Sachen beanspruchungsgerecht zu verpa-
cken (auch unverpackt sofern handelstblich) sowie sachge-
maB zu verladen und ordnungsgemas zu sichern.

Rechtsfolgen der Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahr-
lassig eine Obliegenheit nach Ziffer 1, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsatzlich noch grob fahrléassig verletzt hat.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Zif-
fer 1 vorsétzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhéltnis zu klrzen, das der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprasentanten

Bezliglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des
Reprasentanten gelten die Bestimmungen des § A20 [Allge-
meiner Teil].

Versicherungswert
Neuwert

Der Versicherungswert ist der Neuwert. Neuwert ist der Betrag,
der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Gute im neu-
wertigen Zustand wieder zu beschaffen oder sie neu herzustellen,
maBgebend ist der niedrigere Betrag.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen,
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung der Sachen in derselben Art und Giite infolge
Technologiefortschritts entweder nicht moglich ist oder nur mit
unwirtschaftlichem Aufwand mdglich ware. Die Ersatzgiiter mis-
sen hierbei den vorhandenen Sachen mdglichst nahe kommen.

Zeitwert

Sind Sachen am Tage des Versicherungsfalles &lter als 3 Jahre, so
ist der Versicherungwert der Zeitwert.

Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt, so ist die Umsatzsteuer in den Versicherungswert einzube-
ziehen.

Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme je Fahrzeug hat dem Versiche-
rungswert nach Ziffer 1 zu entsprechen, der sich héchstens
auf einem Fahrzeug befindet. Die Multiplikation dieser Versi-
cherungssumme mit der Anzahl der fir alle Transporte einge-
setzten versicherten Fahrzeuge ergibt die Gesamtversiche-
rungssumme

(Gesamtversicherungssumme = Versicherungssumme je
Fahrzeug x Anzahl der Fahrzeuge).

b) Das Fahrzeug und mit diesem verbundene Anhénger gelten
als eine Einheit im Sinne von a).

Entschadigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt
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a) bei zerstorten oder infolge eines Versicherungsfalles abhan-
den gekommenen Sachen den Neuwert (siehe § B8 Ziffer 1)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

Sind die zerstorten oder abhanden gekommenen Sachen am
Tage des Versicherungsfalls alter als 3 Jahre, so wird nur der
Zeitwert ersetzt;

b) bei beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, maximal den
Betrag nach a);

c) Sind die Guter bei Beginn des Transportes beschadigt, so
leistet der Versicherer fur den Verlust, die Zerstérung oder
Beschadigung nur Ersatz, wenn die bei Transportbeginn vor-
handene Beschadigung ohne Einfluss auf den wahrend des
Transportes eingetretenen Schaden war.

Entschadigungsgrenzen
Die Entschadigung des Versicherers ist begrenzt

- je Schadenfall und Transportmittel auf die festgelegte Ver-
sicherungssumme je Fahrzeug (Das Fahrzeug und mit ihm
verbundene Anhéanger gelten als eine Einheit und somit als
ein Transportmittel.);

- fur Gegensténde des Fahrpersonals auf 500 EUR;

—  fur Laptops inkl. Software und Tablet-PCs je Schadenfall auf
insgesamt 1.500 EUR.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung
wird die Entschadigung nach Ziffer 1 in dem Verhaltnis von
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender
Berechnungsformel gekirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt flr die Berechnung versicherter Kosten
nach § B3 Ziffer 1 und 2.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen (z. B.
Versicherungssumme je Fahrzeug) vereinbart sind oder die
Anzahl der gemeldeten Fahrzeuge nicht der tatsachlichen
Anzahl entspricht, so ist a) auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

c) Die Bestimmungen zur Unterversicherung aus a) und b) finden
keine Anwendung, sofern der nach Ziffer § B9 1 ermittelte
Schaden den Betrag von 7.500 EUR nicht Uberschreitet.

Grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versicherungsfalls

Abweichend von § A17 Nr. 1 b) wird bei einer grob fahrlassigen
Herbeiftihrung des Versicherungsfalles die Entschadigung nicht
gekurzt, sofern der Gesamtschaden 20 % der Versicherungs-
summe je Fahrzeug nicht Ubersteigt.

Generelle Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers betragt
100 EUR je Schadenfall, sofern im Versicherungsvertrag nichts
anderes vereinbart wurde.

Selbstbeteiligung fir die Gegenstande des Fahrpersonals

Die Selbstbeteiligung gemas Ziffer 1 gilt nicht fiir einen Schaden
am Gegenstand des Fahrpersonals.

Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem
Versicherer unverzuglich in Textform anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurlckerlangt, bevor die volle Entschadigung fiir
diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den Anspruch auf
die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen
dem Versicherer zur Verfligung stellt. Andernfalls ist eine fur diese
Sache gewéhrte Zahlung zuriickzugeben.



3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Héhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zurlickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfligung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuliben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maB weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschadigung zurtickzahlen. Erklart er sich hierzu
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer ¢ffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlds abzuglich der Verkaufskosten erhalt der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemaBen
Entschadigung entspricht.

Beschéadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer die bedingungsgeméaBe Entschadigung nach
den Grundsétzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behal-
ten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 bis Ziffer 3 bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich den Besitz wieder
zu verschaffen.

Ubergang der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurlckerlangte
Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu Ubertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Versicherte Sachen

Eigene Sachen des Versicherungsnehmers, wie Material und
Arbeitsmittel (u. a. Werkzeuge und Messgerate), welche vom
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Versicherungsnehmer zum Einsatz auf einer Baustelle vorgese-
hen sind, sind wahrend einer Lagerung im Lagerraum auf einer
Baustelle versichert.

Mitversichert sind auch fremde Waren und Werkzeuge einschlieB-
lich Eigentum von Subunternehmern, sofern deren Einsatz den
eigenen Zwecken des Versicherungsnehmers dient.

Nicht versichert sind Laptops, Tablets und sonstige EDV-Geréate
inklusive Zubehor.

Versicherte Gefahren

In Abanderung von § B4 Ziffer 1 der AVB Werkverkehr leistet der
Versicherer ausschlieBlich Ersatz fiur Verlust, Zerstérung oder
Beschédigung der versicherten Sachen und Ihrer handelstibli-
chen Verpackung als Folge der nachstehenden Ereignisse fur die
Dauer der Lagerung im Lagerraum auf der Baustelle:

- Transportmittelunfall, von/zum Lagerraum;
- Brand, Blitzschlag, Explosion, héhere Gewalt;
— Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkorpers;

— nachgewiesener Einbruchdiebstahl, wenn sich die versicher-
ten Guter auf der Baustelle in einem

e allseits umschlossenen und abgeschlossenen Gebaude
befinden oder

¢ allseits umschlossenen und abgeschlossenen Raum eines
Gebaudes befinden oder

e allseits umschlossenen und abgeschlossenen Bauwagen
und/oder Baucontainer befinden.

Entschadigungsgrenze

Die Entschadigung je Versicherungsfall ist auf 7.500 EUR je
Lagerraum auf einer Baustelle begrenzt. Die Hochstentschadi-
gung je Baustelle betragt maximal 15.000 EUR.

Selbstbeteiligung

Abweichend von § B10 Ziffer 1 gilt fir Werkzeuge mit einem Ein-
zelwert von Uber 500 EUR eine Selbstbeteiligung von 20 % vom
entschadigungspflichtigen Betrag, maximal jedoch 500 EUR je
Schadenfall.



GENERALI

Klausel zur Werkverkehr-Versicherung [AVB Werkverkehr 2018]

Die nachstehend genannte Klausel hat nur Giiltigkeit, sofern die Basisdeckung im Versicherungsvertrag vereinbart ist.

Klausel Basisdeckung

Versicherte Gefahren

Transportmittelunfall;

Brand, Blitzschlag, Explosion;

In Abéanderung von § B4 Ziffer 1 der AVB Werkverkehr leistet der Ver-
sicherer ausschlieBlich Ersatz fur Verlust, Zerstérung oder Beschéadi-
gung der versicherten Sachen nach § B2 Ziffer 1 und 2 und lhrer han-
delsublichen Verpackung als Folge der nachstehenden Ereignisse:

Elementarereignisse;

Hohere Gewalt.
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Reqister

Ausstellungs-Versicherung




GENERALI

Produktiibersicht zur Ausstellungs-Versicherung

Wir méchten Sie mit dieser Produktlbersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erlauterungen
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaBgeblich flr den Versicherungsschutz
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag
sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Versicherte Sachen
Versicherbar sind

— Waren, Objekte, Kunstgegenstéande etc.

— Standausristung (z. B. Messestand mit Einrichtungsgegensténden, Vitrinen und sonstiger Ausstattung u. a. wie Monitore, Licht- und Beschal-
lungstechnik etc.)

— das Eigentum der Standbeauftragten
welche auf Messen oder Ausstellungen im In- oder Ausland zur Ausstellung gelangen.
Fir Kunstgegenstande gelten besondere Bestimmungen. Weitere Erlauterungen entnehmen Sie bitte § B4 AVB Ausstellung 2008.

Die entsprechenden Transporte sowie eine mit der Ausstellung zusammenhangende Vor- und Nachlagerung kénnen bei Bedarf mitversichert
werden.

Die Ausstellung kann in Messehallen, Galerien oder Museen stattfinden. Bei Ausstellungen in anderen Raumlichkeiten oder auf Freigelande sowie
bei der Versicherung von z. B. Kunstgegensténden gelten nach individueller Risikolage besondere Bestimmungen. Méchten Sie mehr zu diesem
Thema wissen, lesen Sie bitte in den §§ B2 und B4 AVB Ausstellung 2008 nach.
Versicherte Gefahren
Die Ausstellungs-Versicherung bietet umfassenden Versicherungsschutz gegen Verlust, Beschadigung oder Zerstérung der versicherten Sachen
wahrend der Ausstellung sowie beim Transport der versicherten Giiter oder einer mit der Ausstellung zusammenhéngenden Lagerung (Vor- und
Nachlagerung bis zu jeweils 14 Tage).
¢ Ausgestellte Waren, Objekte, Kunstgegenstande sowie Standausriistung

— Allgefahrendeckung

¢ Eigentum der Standbeauftragten
Transportmittelunfall

Feuer, Blitzschlag, Explosion
Einbruchdiebstahl, gewéhnlicher Diebstahl
— Leitungswasser

Versicherungswert
Der Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in dessen Ermangelung der gemeine Wert der Giiter am Absendungsort bei Beginn der
Versicherung. Weitere Details entnehmen Sie bitte § B7 AVB Ausstellung 2008.

Der Beitrag ist abh&ngig von dem von Ihnen gewahlten Versicherungsschutz, der Risikolage, der Versicherungssumme und des Geltungsberei-
ches. Die Héhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitrdume informieren
wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen Sie bitte Ihre Beitrage plnktlich, ansonsten geféahrden Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz.

Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen, Gefahren und Schaden ausgeschlossen (Naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

Ausgeschlossen sind u. a. Schaden gemaB § B2 Ziffern 1 und 2 AVB Ausstellung 2008, durch

— Witterung (z. B. Wind, Sturm, Regen, Schnee, Hagel) - ausgenommen Blitzschlag - bei in Zelten oder unter freien Himmel ausgestellten Gutern

— Abhandenkommen (auch Diebstahl) wertvoller Gegenstande kleineren Formats (z. B. Schmucksachen, Ferngléser, Fotoapparate, Kunstgegen-
sténde etc.), ausgenommen bei Aufbewahrung in verschlossenen Glasvitrinen oder Schaukésten

— Diebstahl, Veruntreuung oder Unterschlagung durch Angestellte des Versicherungsnehmers oder Versicherten

— innerer Verderb oder die natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit der Guter

— Fehlen oder Mangel handelslblicher Verpackung

— Schéden durch die Bearbeitung, Montage, Demontage, Benutzung oder Vorfiihrung selbst

Sémtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen missen Sie vollstdndig und wahrheitsgemaB beantworten. Diese Angaben
kénnen maBgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu diesem Thema
wissen, so lesen Sie bitte in § A2 AVB Ausstellung 2008 nach.
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Was ist wahrend der Laufzeit des Vertrages zu berilcksichtigen?

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A3 AVB Ausstellung 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln, wie z. B. die in § B11 AVB Ausstellung 2008 genannten Sicherheitsvorschriften.

Sorgen Sie nach Méglichkeit fur die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziglich an. Es genugt
zundchst die mindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden durch strafbare
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorséatzliche Sachbeschadigung etc.) sowie Schaden durch Brand und Explosion unverziglich der zustandigen
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstande anzuzeigen. Weitere Erlauterungen lesen Sie bitte in
§ A4 AVB Ausstellung 2008 nach.

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wéhrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. lhre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fur Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz
oder teilweise verlieren. Unter Umsténden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I16sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ A3 und A4
sowie B10 AVB Ausstellung 2008.

Der Versicherungsvertrag wird fur die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrdge von mindestens einjéhriger Dauer verlan-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner
eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Darlber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spétestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in den §§ A9 und A10 AVB Ausstellung 2008 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermdgensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berat Sie gerne!
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Teil A — Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1
§ A2
§A3
§ A4
§ A5
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§ A10
§ A11
§A12
§A13
§A14
§A15
§A16
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§ A22

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhéhung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung, mehrere Versicherer
Sachversténdigenverfahren

Versicherung fir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjéghrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen, Willenserklarungen
Anzuwendendes Recht

1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt.

1.

—_

Sanktionen

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen —
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europdischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Européischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen.

2 Félligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzuiglich nach Abschluss
des Versicherungsvertrages fallig, jedoch nicht vor dem Beginn
des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder
einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

3 Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2
maBgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Ziffer 2 maBgebenden Falligkeitszeitpunkt
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zahlt, so ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrages
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

WahrheitsgeméBe und vollstdndige Anzeigepflicht von Gefahr-
umstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die fir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schlieBen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsénderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
satzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstédnde den Vertrag auch zu
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung fir den nicht angezeigten Umstand aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsénde-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kindigungsrecht hinzuweisen.



b) Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder flr
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers urséchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kundigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung (siehe a)),
zum Rucktritt (siehe b)) und zur Kindigung (siehe c)) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fur die Austbung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c¢)) muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen
und dabei die Umstande angeben, auf die er seine Erklarung
stitzt; zur Begriindung kann er nachtréaglich weitere Umstande
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begrinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) und zur Kindigung (siehe Ziffer 2 c)) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertick-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsétzlich oder grob fahrléassig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsdnderung (siehe Ziffer 2
a)), zum Rucktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 c)) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht fur Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist belduft sich auf zehn Jahre, wenn der
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vor-
séatzlich oder arglistig verletzt hat.

Begriff der Gefahrerhdhung

a) Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserkldrung des Versicherungsnehmers die tatséchlich
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vorhandenen Umstinde so verdndert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréBerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhhung kann insbesondere — aber nicht nur —
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhdhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhdht hat oder nach den Umstéan-
den als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhdhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerh6hung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverziglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhohung, die nach Abgabe seiner Vertragserkla-
rung unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzeigen,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsétz-
lich oder grob fahrlassig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiin-
digen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den Fallen nach
Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

b) Vertragsénderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhéhung einen seinen Geschéftsgrundsatzen ent-
sprechenden erhdhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhéhten Gefahr ausschlieBen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung
der erhéhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dieses Kuindigungsrecht hinzuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhéhung
ausgelbt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a) Tritt nach einer Gefahrerh6hung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a) vor-
sétzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhéhung nach Ziffer 2 b) und 2 c) ist der
Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spéter als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem
Versicherer hétte zugegangen sein missen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht
grob fahrlassig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn



c)

ihm die Gefahrerhdhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hétte zugegangen sein missen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhéhung nicht ursachlich fur den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war
oder

— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist fur die Kiindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhdhung einen seinen Geschéftsgrundsatzen
entsprechenden erhéhten Beitrag verlangt.

1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

a)

Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat bei Eintritt des
Versicherungsfalles

— nach Mdglichkeit fur die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

— dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverziglich — ggf. auch miindlich
oder telefonisch — anzuzeigen;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — ggf. auch miindlich oder telefonisch — ein-
zuholen, wenn die Umstande dies gestatten, u. a. bei Ein-
schaltung eines Havariekommissares;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit fir ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsneh-
mer nach pflichtgeméBem Ermessen zu handeln;

— Schéaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverziglich der Polizei anzuzeigen;

— dem Versicherer und der Polizei unverzuglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

— das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch den
Versicherer oder von ihm beauftragten Havariekommissar
freigegeben worden sind. Sind Veranderungen unumgéng-
lich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

— soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede Aus-
kunft — auf Verlangen in Textform — zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede
Untersuchung tber Ursache und Héhe des Schadens und
Uber den Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten;

— unverziglich nach Beendigung von Transporten zu prifen,
ob ein Schaden eingetreten ist;

— Transportunternehmen oder Lagerhalter
e zu gemeinsamer Schadenbeseitigung aufzufordern,
e um eine Bescheinigung des Schadens zu ersuchen,

e schriftlich haftbar zu machen, und zwar bei auBerlich
erkennbaren Schaden vor Abnahme des Ausstellungs-
gutes und bei auBerlich nicht erkennbaren Schaden
unverziglich nach deren Entdeckung, spatestens inner-
halb der Reklamationsfristen des betreffenden Beférde-
rungsunternehmens ;

— schon bei Verdacht eines Schadens keine reine Empfangs-
quittung zu geben, es sei denn, unter schriftlichem Protest
auf der Empfangsquittung;

— Ersatzanspriiche gegen Dritte sicherzustellen, insbeson-
dere Reklamationsfristen festzustellen und einzuhalten. Die
Reklamationsfristen betragen bei &uBerlich nicht erkennba-
ren Schaden, beginnend mit der Abnahme,

¢ bei Post- und Paketdiensten 24 Stunden,
e bei Lagerhaltern und Spediteuren 4 Tage,

® bei allen tbrigen Transportunternehmen 7 Tage;
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— dem Versicherer, wahrend der Ausstellung auch der Aus-
stellungsleitung, den Versicherungsfall unverziglich anzu-
zeigen;

— vom Versicherer angeforderte Belege (z. B. fiir Transport-
schaden die Befdérderungspapiere im Original, schriftl.
Abtretungserkldrung, Bescheinigung des Transportunter-
nehmens, z. B. bei Ausstellungs- bzw. Lagerschéden eine
Tatbestandsaufnahme der Messeleitung bzw. des Lager-
halters, Wertnachweise im Original, sowie eine Gesamt-
schadenberechnung) beizubringen, deren Beschaffung ihm
billigerweise zugemutet werden kann und ein vom Versiche-
rungsnehmer unterschriebenes Verzeichnis aller abhanden
gekommenen, zerstorten oder beschadigten Sachen. Der
Versicherungswert der Sachen oder der Anschaffungspreis
und das Anschaffungsjahr sind anzugeben.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach a)
ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies nach den tatséachlichen
und rechtlichen Umstanden mdoglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a)

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versicherungsneh-
mer arglistig oder vorsétzlich verletzt, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

AuBer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers urséchlich ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsob-
liegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollstédndig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

Falligkeit

a)

b)

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der
jeweiligen Versicherungsperiode féllig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a)

b)

Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,
wenn der Versicherer je Vertrag die riickstandigen Betrdge
des Beitrages, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen bezif-
fert und auBerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit
und Kindigungsrecht — auf Grund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrdge
in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird,



wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kiindigung ausdrtcklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung Uber
die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 3 b)) bleibt unbe-
rihrt.

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende Deckung des Kontos
Zu sorgen.

2 Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, die Last-

schriftvereinbarung in Textform zu kiindigen. Der Versicherer hat 2

in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beitrdge und zukiinfti-
gen Beitrdge selbst zu Ubermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder
teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Entschadigung féllig wird.

1 Allgemeiner Grundsatz 5

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhéltnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer flr
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er
hatte beanspruchen kdnnen, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschaftsgebuhr bei Widerruf, Riicktritt, Anfechtung
und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklarung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung
ist, dass der Versicherer in der Belehrung Uber das Wider-

rufsrecht, Uber die Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu 3

zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusatzlich die fUr das erste Versicherungsjahr gezahlten
Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stande, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Ricktrittser-
klarung zu.

Wird das Versicherungsverhéltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer
eine angemessene Geschéftsgebihr zu.
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c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserkléarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die fir ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein
anderes kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschéfts-
gebuhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriinden-
den Umsténden Kenntnis erlangt.

Dauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

Kindigung bei mehrjéhrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer geklindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spétestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kuindigung muss in Textform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

Kindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Sie muss der
anderen Vertragspartei spatestens einen Monat nach Auszahlung
oder Ablehnung der Entschadigung zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kundigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem
spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Textform zu erkla-
ren.

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in
hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsatzlich verursacht.



2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach
Ubergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
héltnis zu kiirzen; die Beweislast fir das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlassigkeit tréagt der Versicherungsnehmer.

Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird féllig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Hoéhe des Anspruches
abgeschlossen sind.

b) Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Rlickzahlung der vom Versiche-
rer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschadigung verpflichtet, wenn
die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird — seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein hdherer Zins zu zahlen ist.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung féllig.
Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 3 a) ist der Zeitraum
nicht zu berlicksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus
Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft.

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-
rungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
satzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadi-
gungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskréaftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeiflihrung
des Schadens als bewiesen.

b) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlas-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsachen,
die fur den Grund oder die Héhe der Entschadigung von Bedeu-
tung sind, tduscht oder zu tduschen versucht.
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Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréaf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 als bewiesen.

Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Besei-
tigung der Uberversicherung die Versicherungssumme mit
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Her-
absetzungsverlangens, ist fur die Hohe des Beitrages der
Betrag maBgebend, den der Versicherer berechnet haben
wurde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach a)
vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer unter den
in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versi-
cherung erlangt hat.

c) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

— Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder Ubersteigt
aus anderen Grunden die Summe der Entschadigungen,
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Ver-
sicherung zu zahlen wéren, den Gesamtschaden, liegt eine
Mehrfachversicherung vor.

— Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzukommen hat,
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Der Ver-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1
gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsvertrdgen Entschadigung fur
denselben Schaden, so ermaBigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entscha-
digung aus allen Vertrdgen insgesamt nicht héher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wére. Bei Vereinbarung von
Entschadigungsgrenzen ermaBigt sich der Anspruch in der
Weise, dass aus allen Vertrdgen insgesamt keine héhere
Entschadigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wére.

— Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser
Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstan-
den Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

— Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von



dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen,
kann er verlangen, dass der spéter geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhalt-
nismaBiger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag
herabgesetzt wird, der durch die friihere Versicherung nicht
gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung dem
Versicherer zugeht.

— Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsvertrdge der Versicherungswert gesunken ist. Sind
in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhéltnis-
maBige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrage verlangen.

Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sach-
verstandigenverfahren kdnnen der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachversténdigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

Verfahren vor Feststellung
Fur das Sachversténdigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachversténdigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verstandigen zu benennen. Wird der zweite Sachversténdige
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das
fur den Schadenort zustandige Amtsgericht ernennen lassen.
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschéaftsverbindung steht; ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéaftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhéltnis
steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachversténdigen als Obmann.
Die Regelung unter b) gilt entsprechend fiir die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen sich
die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das fur den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstéandigen missen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten und
beschéadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

S

die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

ae

die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

o

bei Kunstgegenstédnden oder Antiquitdten den ermittelten
Gesund- oder Krankwert des Ausstellungsgegenstandes.

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Ubermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verstédndigen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie
unverziglich dem Obmann. Dieser entscheidet iber die streitig
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der

Sachverstandigen gezogenen Grenzen und Ubermittelt seine Ent-
scheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheb-
lich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstan-
digen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wollen oder sie
verzdgern.

6 Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trégt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Halfte.

7 Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schlieBen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.

2 Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entsch&digung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu berlicksichtigen. Soweit der
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer fiir sein
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasentant des
Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dariiber
informiert hat.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

Die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch
begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlédssigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, z&hlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) auch das Gericht 6rtlich zusténdig, in dessen
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Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewéhnli-
chen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche auch
bei dem fur den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zusténdigen Gericht geltend machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieB-
lich das Gericht 6rtlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewdéhnlichen Aufenthalt hat.

Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erkldrungen entgegenzunehmen
betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses einschlieBlich
dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtréage
dem Versicherungsnehmer zu tbermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen, die
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung
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oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn leis-
tet, anzunehmen. Eine Beschrédnkung dieser Vollmacht muss
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in
Folge grober Fahrléssigkeit nicht kannte.

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fir den
Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhéltnis betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erkldrungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtrégen als zustandige bezeichnete Verwaltung gerichtet wer-
den. Die gesetzlichen Regelungen tiber den Zugang von Erklérun-
gen und Anzeigen bleiben unberihrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensénderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fir eine Willenserkla-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem
Versicherer nicht angezeigten Namensénderung. Die Erklarung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach
Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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VerauBerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen
Beférderungsbestimmungen

Deklarationsvorschriften

1 Versicherte Sachen

Versichert sind, sofern im Versicherungsvertrag vereinbart, Aus-
stellungsgliter (Waren, Objekte, Kunstgegenstéande und Antiqui-
taten), die Standausristung (z. B. Messestand mit Einrichtung,
Vitrinen und sonstiger Ausstattung wie Licht- und Beschallungs-
technik) und das Eigentum des Standbeauftragten des Versiche-
rungsnehmers/Versicherten (siehe auch § B2 Ziffer 3).

2 \ersicherte Gefahren

a)

Der Versicherer tragt mit Ausnahme der in § B2 genannten
Ausschlusse alle Gefahren, denen die versicherten Sachen
wahrend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.

Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, Zer-
storung oder Beschadigung versicherter Sachen als Folge
einer versicherten Gefahr.

In Abanderung von Ziffer 2 a) und b)

— werden beim Eigentum des Standbeauftragten nur Besché-
digungen oder Verluste ersetzt, entstanden durch Trans-
portmittelunfall, Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruch-
diebstahl, gewdhnlicher Diebstahl und Leitungswasser

— wird bei Transporten mit Kraftfahrzeugen und Anhangern,
die durch den Versicherungsnehmer oder seinen Angestell-
ten in eigener Verantwortung durchgefuhrt werden, kein
Ersatz geleistet fir Schaden durch Diebstahl, Teildiebstahl
und Abhandenkommen sowie fiir Diebstahl des ganzen
Fahrzeuges,

e wenn das Fahrzeug mit den versicherten Gutern bei
einem langeren als zweistiindigen Aufenthalt nicht unter
dauernder Aufsicht gehalten, in einer verschlossenen
Garage eingestellt oder auf einem dauernd bewachten
Parkplatz oder einem umfriedeten und abgeschlossenen
Hofraum abgestellt wird,

¢ wenn ein offen gebautes Fahrzeug benutzt wird.
Der Aufenthalt in der Heimatgarage gilt nicht mitversichert.

1 Ausgeschlossene Gefahren

Ausgeschlossen sind die Gefahren

a)

des Krieges, Burgerkrieges oder kriegsahnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhangig vom Kriegszustand aus der
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;

von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder
politischen Gewalthandlungen, unabhangig von der Anzahl
der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bir-
gerlichen Unruhen;

der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von
hoher Hand;
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d)

e)

aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen
als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar ohne
Ricksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

der Witterung (z. B. Wind, Sturm, Regen, Schnee und Hagel)
—nicht jedoch des Blitzschlages — bei dem in Zelten oder unter
freiem Himmel ausgestellten Ausstellungsgut;

des Abhandenkommens, und zwar auch des Diebstahls,

— begehrlicher Sachen kleineren Formates (z. B. Schmucksa-
chen, Fotoapparate, Digitalkameras, Uhren, Mobiltelefone,
Kunstgegensténde etc.) wahrend der Ausstellung, ausge-
nommen bei der Aufbewahrung in verschlossenen Behalt-
nissen (z. B. Glasvitrinen oder Schaukésten etc.);

des Abhandenkommens, und zwar auch des Diebstahls
sowie das Bruchrisiko

— der wahrend der Ausstellung zum Verbrauch bestimmten
Giiter (z. B. Werbematerial aller Art, Kataloge, Lebens- und
Genussmittel);

des Abhandenkommens, des Diebstahls oder der Beschadi-
gung an offen zur Einsicht ausliegenden Buchern und Zeit-
schriften;

des Diebstahls, der Veruntreuung oder Unterschlagung durch
Angestellte des Versicherungsnehmers oder Versicherten;

Als Angestellte in diesem Sinne gelten nicht Personen, die
lediglich fur die Dauer der Ausstellung beschaftigt werden,
vorausgesetzt, dass sie mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes ausgewahlt sind.

Ausgeschlossene Schaden

a)

Ausgeschlossen sind Schaden verursacht durch

— inneren Verderb oder die natlrliche Beschaffenheit der ver-
sicherten Sachen, Politurrisse, Leimlésungen, Rost oder
Oxydation, Schwund, Geruchsannahme sowie Ungeziefer,
Ratten oder Mause;

— Fehlen oder Mangel handelsublicher Verpackung;
— gerichtliche Verfigung oder ihre Vollstreckung;

— die Nichteinhaltung von Lieferfristen, Verzogerungen der
Reise oder dergleichen;

— innere Schaden (z. B. Nichtfunktionieren, Kurzschluss,
Uberspannung, Induktion, Implosion usw.) sowie Schaden
durch Réhren- und Fadenbruch, es sei denn, dass diese
Schaden als unmittelbare Folge von Hoherer Gewalt, eines
Brandes, eines Blitzschlages, einer Explosion oder eines
dem Transportmittel zugestoBenen Unfalles vom Versiche-
rungsnehmer nachgewiesen werden;

— die Herstellung, Bearbeitung, Montage, Demontage,
Benutzung oder Vorfiihrung selbst. Hierunter fallen auch
Schéaden, die das Ausstellungsgut durch ein Feuer erleidet,
dem es seiner Bestimmung gemaB ausgesetzt ist.



b) Ausgeschlossen sind Schaden an Kunstgegenstanden und
Antiquitaten

— durch Frost, Hitze, Temperatur- und Luftdruckschwankun-
gen, Luftfeuchtigkeit, Einwirkung von Licht und Strahlen,
es sei denn, dass diese Schaden als unmittelbare Folge
Hoéherer Gewalt, eines Brandes, Blitzschlages, einer Explo-
sion oder eines dem Transportmittel zugestoBenen Unfalles
vom Versicherungsnehmer nachgewiesen werden;

— bei Film- und Fernsehaufnahmen, es sei denn,

e dass die Film- und Fernsehaufnehmen auBerhalb des
Besucherverkehrs durchgefiihrt werden,

dass Rauchverbot besteht,

die Kunstgegenstande nur durch Beauftragte der Aus-
stellungsleitung bewegt werden und

die Kunstgegensténde durch Beauftragte der Ausstel-
lungsleitung auch wé&hrend der Dreharbeiten standig
beaufsichtigt werden, oder

dass das Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen keinen
Einfluss auf den Eintritt des Schadenfalles hatte.

Ein vorheriger oder nachtraglicher Verzicht auf Schaden-
ersatzanspriiche gegeniber der die Film- oder Fernseh-
aufnahmen durchzufiihrenden Institution fuhrt zur Leis-
tungsfreiheit des Versicherers, es sei denn, dass ohnehin
Ersatzansprliche gegeniber dieser Institution nicht bestan-
den hétten.

c) Ausgeschlossen sind ferner mittelbare Schaden aller Art. 1

3 Ausgeschlossene Sachen
Eigentum des Standbeauftragten

Nicht versichert gelten Funk- und Mobiltelefone, Bargeld,
Schmuck und sonstige begehrliche Wertsachen.

4 Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

Ist der Beweis fir das Vorliegen einer dieser Gefahren oder Scha-
den nicht zu erbringen, so genligt flr den Ausschluss der Haftung
des Versicherers die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf eine dieser Gefahren zuriickzufihren ist.

Die Versicherung gilt fir Versicherungsnehmer mit stdndigem Wohn-/
Firmensitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie erstreckt sich auf
Transporte, Aufenthalte sowie Vor-, Zwischen- und Nachlagerungen

im Rahmen des im Versicherungsvertrages aufgefiihrten Geltungs- 4

bereiches.

1 Ausstellungsgut, Standausriistung

Versicherungsschutz besteht, sofern nichts Anderweitiges im Ver-
sicherungsvertrag vereinbart wurde, wahrend

a) der Transporte zu und von Ausstellungen — ausgenommen
sind Seetransporte —,

b) der Aufenthalte am Ausstellungsort, innerhalb des vereinbar-
ten Zeitraumes,

c) einer Vor-, Zwischen- und Nachlagerung von maximal 14
Tagen Dauer, sofern die Lagerung im Zusammenhang mit
einer versicherten Ausstellung/Messe steht.

2 Eigentum des Standbeauftragten

Versicherungsschutz besteht am Ausstellungsort, sofern bean-
tragt und im Versicherungsvertrag aufgefiihrt, wahrend des Auf-
enthaltes, innerhalb des vereinbarten Versicherungszeitraumes.

3 Kunstgegenstande

Versicherungsschutz besteht, sofern nichts Anderweitiges im
Versicherungsvertrag vereinbart wurde, im durchgehenden Risiko
von Wand zu Wand bzw. von Nagel zu Nagel.

4 Verpackung bei Transporten von Kunstgegenstanden und Anti-
quitaten

a) Sofern versichert besteht Versicherungsschutz nur fiir Trans-
porte, bei denen die versicherten Gegensténde in der im
Kunst- und Antiquitatenhandel Ublichen sorgfaltigen Weise
in Kisten oder anderen mindestens gleich sicheren Einzelbe-
héltnissen verpackt sind; bei Bildern unter Glas wird ferner
vorausgesetzt, dass die erhdhte Beschadigungsgefahr in
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geeigneter Weise herabgesetzt ist, z. B. dadurch, dass die
Glasscheiben mit Spezialfolie oder geeigneten anderen Stof-
fen beklebt sind. Versicherungsschutz besteht nicht, wenn
und solange diese Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht
oder nicht mehr gegeben sind.

b) Erfordert die im Kunst- und Antiquitatenhandel Ubliche Sorgfalt
wegen der Beschaffenheit oder GréBe der Gegenstande oder
wegen der Art und Weise des Transportes die nach Ziffer a)
bezeichnete Form der Verpackung ausnahmsweise nicht, so
treten an deren Stelle als Voraussetzungen des Versicherungs-
schutzes die Vorkehrungen, die im Einzelfall auf Grund der im
Kunst- und Antiquitdtenhandel Ublichen Sorgfalt geboten sind.

c) Uber die Ziffern a) und b) hinaus besteht Versicherungsschutz
flr Schaden, bei denen das Fehlen der Voraussetzungen die-
ser Bestimmungen keinen Einfluss auf den Eintritt und die
Hohe des Schadens hatte.

Reproduktionen

Bei Herstellung von Reproduktionen auBerhalb des Ausstellungs-
geléndes sind die damit verbundenen Transporte nur nach vorhe-
riger Anmeldung beim Versicherer und durch schriftliche Bestéa-
tigung durch diesen versichert. Der Beitrag wird von Fall zu Fall
vereinbart.

Beaufsichtigung und Bewachung

Es gelten die Bestimmungen gemaB § B11 Ziffer 2 f).

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald das Ausstellungsgut/
die Standausriistung am Absendungsort zwecks Beférderung zur
Ausstellung/Messe von der Stelle, an der es bisher aufbewahrt
wurde, entfernt wird.

Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet, sobald das Ausstellungsgut/die
Standausristung nach Beendigung der Ausstellung/Messe am
Absendungsort an die Stelle gebracht ist, die der Versicherungs-
nehmer oder Versicherte bestimmt hat.

Vom Versicherungsnehmer veranlasste Lagerungen

Vor-, Zwischen- und Nachlagerungen, welche vom Versiche-
rungsnehmer im versicherten Zeitraum und in Verbindung mit
einer versicherten Ausstellung veranlasst wurde, gelten bis maxi-
mal einer Dauer von 14 Tagen versichert.

Nicht vom Versicherungsnehmer veranlasste Lagerungen und
Aufenthalte

Lagerungen und Aufenthalte vor oder nach der Ausstellung, die
der Versicherungsnehmer nicht veranlasst hat, sind — unbescha-
det des § A3 Ziffer 2 — bis zur Dauer von insgesamt 30 Tagen
eingeschlossen.

Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstan-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fiir
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versiche-
rers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer
nachtraglichen objektiven Betrachtung der Umstéande verhalt-
nismaBig und erfolgreich waren oder die Kosten auf Weisung
des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a), b) und Ziffer 3 entspre-
chend kirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
betragen zusammen héchstens die Versicherungssumme je
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
offentlichen Interesse erbracht werden.



f) Der Versicherer hat den flr die Kosten erforderlichen Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschieBen.

Kosten bei Transporten auf Binnengewassern

Ersetzt werden ferner bei Transporten auf Binnengewé&ssern der
Beitrag, den der Versicherungsnehmer zur GroBen Haverei nach
gesetzmaBig oder nach den Rheinregeln Antwerpen-Rotterdam
aufgemachter und nach der zuldssigen Dispacheprifstelle aner-
kannter Dispache zu leisten hat, sofern durch die Havarei-MaBre-
gel ein dem Versicherer zur Last fallender Schaden abgewendet
werden sollte.

Aufraumungskosten

Ersetzt werden, im Rahmen eines versicherten Versicherungs-
falles, Aufwendungen des Versicherungsnehmers fir das Auf-
rdumen der Schadenstatte und das Abfahren des Schuttes zur
nachsten Ablagerungsstétte bis zur Héhe von 10 Prozent der
Versicherungssumme.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Héhe die Kosten
fur die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzen-
den Schadens, sofern diese den Umsténden nach geboten
waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachversténdigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kirzen.

Versicherungswert

Als Versicherungswert gilt der gemeine Handelswert und in des-
sen Ermangelung der gemeine Wert, den das Ausstellungsgut am
Absendungsort zum Zeitpunkt des Beginns der Versicherung hat.

a) Gemeiner Handelswert

ist der Marktwert abzlglich ersparter Kosten. Marktwert ist
der Durchschnittspreis des Ausstellungsgutes am jeweils
relevanten Markt. Relevanter Markt ist gemaB den Umstén-
den der Absatz- und Beschaffungsmarkt.

b) Gemeiner Wert

ist der fUr den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis
des Ausstellungsgutes abziiglich ersparter Kosten.

Versicherungswert bei Kunstgegenstédnden und Antiquitaten

Als Versicherungswert bei Kunstgegenstédnden/Antiquitaten gilt
der durch Sachverstandige ermittelte Gesundwert des Ausstel-
lungsgutes.

a) Gesundwert

ist der Wert, den das Ausstellungsgut zurzeit und am Ort der
Schadenfeststellung in unbeschadigtem Zustand gehabt
hatte.

War das Ausstellungsgut bei Eintritt des Versicherungsfalles fest
verkauft, gilt der Verkaufspreis als Gesundwert (sofern in der Ver-
sicherungssumme berucksichtigt).

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-
cherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der den Versi-
cherungswert (siehe § B7) entsprechen soll.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschadigung (siehe Ziffer 1 a) und
b)) in dem Verhéltnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt fur die Berechnung versicherter Kosten
nach § B6 Ziffern 1 bis 4.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen ver-
einbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzuwenden.
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Entschadigungsberechnung
a) Ersetzt werden

— fur in Verlust geratene oder zerstdrte Sachen der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles,

— bei beschadigten Sachen die Reparaturkosten zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalles, jedoch nur bis zur Héhe
des Versicherungswertes. Restwerte werden nicht ange-
rechnet.

b) Wertminderungen werden nur ersetzt, wenn das Ausstel-
lungsgut durch die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung nicht mehr in seinen friheren Gebrauchszustand versetzt
werden kann.

c) Der Versicherer leistet vorbehaltlich der durch Sachverstan-
dige ermittelte Gesund- und Krankwert des Ausstellungsgu-
tes nach seiner Wahl Ersatz durch Zahlung

- des Gesundwertes gegen Ubernahme des beschadigten
Ausstellungsgutes (Gesundwert ist der Wert, den das Aus-
stellungsgut zurzeit und am Ort der Schadenfeststellung in
unbeschadigtem Zustand gehabt hatte),

— des Unterschiedes zwischen Gesund- und Krankwert
(Krankwert ist der Wert den das Ausstellungsgut zurzeit und
am Ort der Schadenfeststellung in beschadigtem Zustand
hat) oder

— der Kosten der vom Versicherer veranlassten Wiederher-
stellung und Zahlung einer nach der Wiederherstellung
verbleibenden, von dem Sachverstandigen festgestellten
Wertminderung, insgesamt jedoch nicht mehr als den
Betrag des Unterschiedes zwischen Gesund- und Krank-
wert. Als Wertminderung gilt der Unterschied zwischen
dem Gesundwert und dem Wert des wiederhergestellten
Ausstellungsstickes.

Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat
der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kennt-
niserlangung dem Vertragspartner unverziglich in Textform anzu-
zeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadigung flir
diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den Anspruch auf
die Entschadigunag, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen
dem Versicherer zur Verfligung stellt. Andernfalls ist eine fur diese
Sache gewahrte Entschédigung zurtickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Héhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfligung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuiiben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsgeman
geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Ent-
schadigung zurlickzahlen. Erklért er sich hierzu innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlds abziglich
der Verkaufskosten erhalt der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemaBen Entschadigung
entspricht.

4 Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer die bedingungsgemaBe Entschadigung in



Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zurtickerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Méglichkeit hat, sich den Besitz wieder
zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte
Sachen zur Verfiigung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu Ubertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Besondere Gefahrerhdhungen

Eine Gefahrerhéhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil)) liegt fir die
Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn

a) an dem Gebdaude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an
einem angrenzenden Geb&ude Bauarbeiten durchgefiihrt,
Geruste errichtet oder Seil- oder andere Aufziige angebracht
werden;

b) Raumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versi-
cherungsort angrenzen, dauernd oder vorlbergehend nicht
mehr benutzt werden;

c) Die Bestimmungen der Ziffern a) und b) gelten nicht bei einer
kurzfristigen Versicherung. Die Bestimmungen des § A3 gel-
ten unverandert.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer sowie der Versicherte haben

a) dem Versicherer auf Verlangen ein Verzeichnis des Ausstel-
lungsgutes sowie der Standausristung mit Wertangabe ein-
zureichen;

b) alle gesetzlichen, behérdlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten;

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zustén-
dige Behorde in Textform zugestimmt hat, beeintrachtigen die
Entschadigungspflicht nicht;

c) die dem Versicherungsvertrag zu Grunde liegenden Beforde-
rungsbestimmungen und Deklarationsvorschriften (§§ B13
und B14) sowie die Vorschriften des Beférderungsunterneh-
mens einzuhalten;

d) das Ausstellungsgut bis zum Ablauf des von der Ausstel-
lungsleitung hierfir festgesetzten Termins vom Ausstellungs-
gelande zu entfernen;

e) bei Transporten mit firmeneigenen, geleasten oder gemieteten
Fahrzeugen sowie allen unter eigener Verantwortung durch-
gefiihrten Transporten, eine ordnungsgemaBe Sicherung der
Fahrzeuge gegen Diebstahl, Teildiebstahl und Abhandenkom-
men sowie Diebstahl des gesamten Fahrzeuges vorzunehmen;

f) fur Schaden durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Abhan-
denkommen

unabhangig von besonders vereinbarten Sicherungen, die
Ausstellungsgiter am Ausstellungsort zu beaufsichtigen oder
durch den Versicherten und/oder einer von ihm beauftragten
Vertrauensperson durchgehend beaufsichtigen zu lassen.
Diese Beaufsichtigung ist nicht erforderlich, wenn die Aus-
stellungshallen verschlossen und bewacht sind. Diese Vor-
kehrungen gelten sinngem&B auch fir versichertes Ausstel-
lungsgut auf dem Freigelénde;

g) fur Schaden durch Leitungswasser

- alle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungsgeméaBem
Zustand zu erhalten; Stérungen, Mangel oder Schaden an
diesen Anlagen unverziglich beseitigen zu lassen und not-
wendige Neubeschaffungen oder Anderungen dieser Anla-
gen unverzuglich durchzufuhren;

- wahrend der kalten Jahreszeit MaBnahmen gegen Frost
durchzufihren, alle Gebaude und Gebaudeteile zu behei-
zen und dies genligend haufig zu kontrollieren oder dort alle
wasserfuhrenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;

3

4

3
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— nicht benutzte Gebaude oder Gebdudeteile genligend hau-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserfiihrenden Anlagen
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert
zu halten;

— in Rdumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindes-
tens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte andere Héhe
Uiber dem FuBboden zu lagern.

Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahr-
lassig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vorsatzlich
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrléssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

AuBer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursachlich ist.

Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprasentanten

Bezuglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repré-
sentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [Allgemeiner Teil].

Rechtsverhéltnisse nach Eigentumsuiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
auBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsiiberganges an
dessen Stelle der Erwerber in die wahrend der Dauer seines
Eigentums aus dem Versicherungsverhaltnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der VerauBerer und der Erwerber haften fir den Beitrag, der
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versi-
cherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von
der VerduBerung ausgeubt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhéltnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwer-
bers vom Bestehen der Versicherung, innerhalb eines Monats
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeibt wird.

c) Die Kiindigung nach a) und b) muss in Textform erfolgen.

d) Im Falle der Kindigung nach a) und b) haftet der VerauBerer
allein fir die Zahlung des Beitrages.

Anzeigepflichten

a) Die VerauBerung ist dem Versicherer vom VerduBerer oder
Erwerber unverziglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spater als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
héatte zugehen missen, und der Versicherer nachweist, dass
er den mit dem Ver&duBerer bestehenden Vertrag mit dem
Erwerber nicht geschlossen hétte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die VerauBerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu



dem ihm die Anzeige hatten zugehen missen, oder wenn zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fiir die Kin-
digung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekiindigt
hat

1 Befbérderungsbestimmungen fir sdmtliche Ausstellungsguter

a)

Eignung des Fahrzeuges

Es sind nur Fahrzeuge zu benutzen, welche die fir die Auf-
nahme und Beférderung der betreffenden Giter erforderliche
Eignung besitzen, worliber der Nachweis auf Verlangen des
Versicherers vom Versicherungsnehmer zu fiihren ist.

Dieser Nachweis gilt fir Schiffe auf Binnengewéssern ohne
weiteres als erbracht, wenn das Fahrzeug vom ,Germa-
nischen Lloyd“, von der ,Internationalen Vereinigung des
Rheinschiffsregisters” oder einem anderen anerkannten Klas-
sifikationsregister als geeignet bezeichnet worden ist.

Eisenbahntransporte
Inlandverkehr

Im Inlandverkehr sind die jeweils gliltigen Bestimmungen der
Eisenbahnverkehrsordnung sowie des deutschen Eisenbahn-
Gutertarifs nebst Nachtrédgen einzuhalten; insbesondere ist
der Versicherungsnehmer verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass
bei Gegensténden, die von der Eisenbahn nur bedingungs-
weise zur Beférderung zugelassen sind, die Vorschriften der
Bahn erfllt werden.

Auslandsverkehr

Im Auslandsverkehr sind die Vorschriften des Ubereinkom-
mens Uber den Internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) zu
beachten. Bei Eisenbahntransporten innerhalb der auBer-
deutschen Lander sind die einschlagigen Vorschriften dieser
Lénder zu befolgen.

Kraftfahrzeugtransporte

Bei gewerblichen Kraftfahrzeugtransporten sind die jeweils
glltigen nationalen Vorschriften zu beachten, insbesondere
fur die Bundesrepublik Deutschland die Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie im Ausland das Uberein-
kommen Uber den Beférderungsvertrag im internationalen
StraBengtiterverkehr (CMR).

Sonderregelung fur den Versand von Kunstgegenstédnden und

hochwertigen Gegenstanden

a)

Eisenbahn-/Kraftfahrzeugtransporte

Die Beférderung ist nur in geschlossenen, nicht offenen Kraft-
fahrzeugen/Anhangern/Waggons zulassig, es sei denn, dass
die GroBe der Versandstiicke die Beférderung in offenen
Kraftfahrzeugen/Anhangern/Waggons erforderlich macht. In
diesem Falle miussen die Kraftfahrzeuge/Anhanger/Waggons
mit entsprechend groBen, sorgféltig befestigten und ver-
schnirten wasserdichten Planen bedeckt werden.

Schiffstransporte

Bei Schiffstransporten ist die Beférderung im besonderen
Gewahrsam der Schiffsfiihrung zu verlangen.

Begleittransporte

Die mit der Ausfiihrung und Begleitung betrauten Personen
mussen im Alter von mehr als 18 und im Vollbesitz ihrer kor-
perlichen und geistigen Krafte sein.

Bei einem Versicherungswert ab 200.000 EUR sind die
Gegenstande mit zwei Begleitern zu beférdern. Die Beglei-
ter mussen die Gegenstande unter standiger Aufsicht bei
sich behalten. Bestimmungen ab einem Versicherungswert
von 350.000 EUR sind vor Risikobeginn mit dem Versicherer
abzustimmen.

Bei der Beforderung in Kraftfahrzeugen muss auBer dem
Fahrer eine weitere Person an dem Transport teilnehmen und
mindestens eine der Begleitpersonen (Fahrer oder Mitfahrer)
den Transport standig bewachen.

— Wird das Kraftfahrzeug auBerhalb des Wohnortes des
Versicherungsnehmers in einer durch Sicherheitsschloss
abgeschlossenen voll ummauerten Einzelgarage abge-
stellt, so entféllt das Erfordernis der Bewachung, wenn der
Wert 75.000 EUR insgesamt nicht Ubersteigt.

1 Allgemeine Versandbestimmungen flir Versendungen mit DHL,
privaten Kurier-, Express- oder Paketdiensten fir sémtliche Aus-
stellungsguter

a)

Im Inlandsverkehr

Packchen koénnen bis zu einem Einzelwert von 500 EUR ver-
sandt werden.

Versendungen mit privaten Kurier-, Express- oder Paket-
diensten sowie mit DHL kdnnen bis zu einem Einzelwert von
5.000 EUR versandt werden.

Im In- und Auslandsverkehr

Eine Versiegelung von Wertpaketen hat dann zu erfolgen,
wenn sie nach den Bestimmungen der Beférderungsunter-
nehmen vorgeschrieben ist.

Der bei den Beférderungsunternehmen deklarierte Betrag
darf von der Versicherungssumme nicht abgezogen werden.

Postsendungen diirfen nicht als Briefe oder Packchen ver-
sandt werden.

2 Sonderregelung fir den Versand von Kunstgegenstédnden und
sonstigen hochwertigen Gegenstanden

a)

Eisenbahntransport

Sendungen im Wert bis 2.500 EUR kénnen als Frachtgut auf-
gegeben werden.

Bei einem Wert der Sendung bis zum Betrag von 5.000 EUR
koénnen die versicherten Gegenstande auch als aufgegebe-
nes Reisegepédck versandt werden. Gegensténde aus Glas,
Porzellan, Gips, Ton, Zement, Steinguss sowie Keramiken,
Mosaiken und andere leicht zerbrechliche Gegenstande sind
jedoch als Frachtgut zu versenden.

Die versicherten Gegenstédnde mussen ihrer Art nach genau
bezeichnet werden. Besonders der Sammelbegriff ,,Kunstge-
genstande” ist zu vermeiden. Bei allen Beférderungsarten ist
die Stiickzahl der zum Versand gebrachten Gegenstande pro
Sendung anzugeben.

Kraftfahrzeugtransporte

Die versicherten Gegensténde mussen ihrer Art nach genau
bezeichnet werden. Besonders der Sammelbegriff ,,Kunstge-
genstande” ist zu vermeiden. Bei allen Beférderungsarten ist
die Stiickzahl der zum Versand gebrachten Gegenstande pro
Sendung anzugeben.

Lufttransporte

Bei Lufttransporten sind die versicherten Gegenstande ihrer
Art nach genau zu bezeichnen und mit mindestens 1.000 US-
Dollar je kg Bruttogewicht zu deklarieren.

Bei temperatur- und druckempfindlichen Gegenstanden, ins-
besondere bei Gemalden, ist deutlich im Frachtbrief und auf
der Verpackung auf deren Schadenanfalligkeit hinzuweisen.

Die Wertdeklaration entfallt,

— wenn entweder der Versicherungswert niedriger ist als
1.000 US-Dollar je kg Bruttogewicht

— oder wenn die versicherten Gegenstande auf dem Flugha-
fengelénde bis zur Einladung in das Flugzeug und ab Aus-
ladung aus dem Flugzeug durchgehend von Beauftragten
begleitet werden.

3 Werden die Einzelwerte gemaB Ziffer 1 und Ziffer 2 Gberschritten,
so ersetzt der Versicherer maximal den Betrag, bis zu dem die
gewahlte Versandart statthaft gewesen wére.
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GENERALI

Klauseln zur Ausstellungs-Versicherung [AVB Ausstellung 2008]

Die nachstehend genannten Klauseln haben nur Giiltigkeit, sofern die jeweils genannten Voraussetzungen erfiillt sind.

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen
1 Eingeschrankte Deckung wéhrend der Sofern die ,,eingeschrénkte Deckung“ wahrend des Aufenthaltes
Ausstellung vereinbart wird
2 Eingeschrankte Deckung wahrend der Sofern die ,eingeschrankte Deckung“ wéhrend der Transporte
Transporte vereinbart wird
3 Ausschluss von Schaden durch Bruch und Sofern der Ausschluss von Schaden durch Bruch und Leckage
Leckage vereinbart wird
4 Ausschluss einfacher Diebstahl und Sofern der Ausschluss des einfachen Diebstahles und des Abhanden-
Abhandenkommen kommens vereinbart wird
5 Mitversicherung von Schaden durch Sturm Sofern die Mitversicherung von Sturm vereinbart wird
6 Versicherungssumme/Taxe (nur Kunst- Sofern bei Kunstgegensténden ,Feste Taxe“ vereinbart wird
gegenstande)
7 Ausschluss ,,Beaufsichtigung und Sofern der Ausschluss der Beaufsichtigung und Bewachung vereinbart
Bewachung* wird
8 Beaufsichtigung und Sicherung Sofern die Abweichung von der Beaufsichtigung und Bewachung
gemaB § B11 Ziffer 2 f) vereinbart wird
9 Akten, Plane Sofern Akten, Plane, Lehrmittel, Zeichnungen, Modelle oder Daten-
trager versichert sind und diese Klausel vereinbart wird
10 Einbruchmeldeanlage ,VdS-anerkannt Sofern eine ,,VdS-anerkannte“ Einbruchmeldeanlage vorhanden ist
oder installiert wird
11 Einbruchmeldeanlage ,,nicht VdS-anerkannt | Sofern eine ,nicht VdS-anerkannte® Einbruchmeldeanlage vorhanden
ist oder installiert wird
12 Ausschluss des Hin- und Ricktransportes Sofern der Ausschluss des Hin- und Riicktransportes vereinbart wird
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Klauseln zur Ausstellungs-Versicherung [AVB Ausstellung 2008]

In Abanderung von § B1 Ziffer 2 a) gilt vereinbart:

Wahrend des Aufenthaltes auf dem Ausstellungsgelande besteht
Versicherungsschutz nur gegen Schéaden durch Brand, Blitzschlag,
Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub und rauberische Erpressung, Lei-
tungswasser, Sturm sowie Ereignisse hoherer Gewalt (ausgenommen
politische Gefahren).

Die Bestimmungen des § B2 gelten weiterhin unverandert.

In Abanderung von § B1 Ziffer 2 a) werden nur Beschadigungen und
Verluste ersetzt, die entstanden sind wéhrend des Transportes durch
Transportmittelunfall, Brand, Blitzschlag, Explosion, Raub und raube-
rische Erpressung und hohere Gewalt.

Die Bestimmungen des § B2 gelten weiterhin unverandert.

a) In Abanderung von § B1 Ziffer 2 a) sind Schaden durch Bruch und
Leckage von der Versicherung ausgeschlossen.

b) Versichert sind jedoch Schaden durch Bruch und Leckage, die
als unmittelbare Folge hdherer Gewalt, eines Brandes, eines Blitz-
schlages, einer Explosion oder eines Transportmittelunfalles vom
Versicherungsnehmer nachgewiesen werden.

c) Die Bestimmung des § B2 Ziffer 1 f) Gber Schaden an in Zelten
oder unter freiem Himmel ausgestelltem Ausstellungsgut bleibt
unbertihrt.

Einfacher Diebstahl und Abhandenkommen gelten vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

In Abanderung von § B2 Ziffer 1 f) sind Schaden durch die unmittel-
bare Einwirkung von Sturm (Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewe-
gung von mindestens Windstéarke 8 und einer Windgeschwindigkeit
von mind. 63 km/h) an in Zelten oder unter freiem Himmel ausgestell-
tem Ausstellungsgut versichert.

Die von dem Versicherungsnehmer aufgegebenen Versicherungs-
summen gelten als Taxen im Sinne von § 76 VVG.

Die Obliegenheit der ,Beaufsichtigung und Bewachung® gemaB
§ B11 Ziffer 2 f) findet keine Anwendung.

In Abanderung zu § B11 Ziffer 2 f) besteht Versicherungsschutz
gegen die Gefahren des Einbruchdiebstahls, Diebstahls und sons-
tigen Abhandenkommens unabhangig von besonders vereinbarten
Sicherungen nur dann, wenn die Ausstellungsguter wahrend des
Auf- und Abbaues des Ausstellungsstandes/der Ausstellung und der
Besuchszeit bis zur SchlieBung der Hallen/R&umlichkeiten durch den
Versicherungsnehmer, den Versicherten und/oder deren Angestellte/
Beauftragte stédndig beaufsichtigt sind und wenn wahrend der Gbrigen
und der Nachtzeit die Ausstellungshallen/Raumlichkeiten ordnungs-
geman verschlossen sind und alle vorhandenen mechanischen und
sonstigen Sicherungsanlagen betétigt sind.

Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine dieser Oblie-
genheiten, so gilt § B11 Ziffer 3.

Bei Akten, Planen, Lehrmitteln, Zeichnungen und Modellen sowie Daten-
tréagern gelten als Versicherungs- und Ersatzwert lediglich die Kosten flr
die Wiederanfertigung (Kopie), ausschlieBlich etwaiger Ausarbeitungs-
kosten (bei Prototypen: Entwicklungs- und Erprobungskosten).

Sofern keine Wiederherstellung erfolgt, gilt als Ersatzwert der Mate-
rialwert.

Die im Vertrag genannten Versicherungsraumlichkeiten werden durch
eine von der VdS Schadenverhiitungs GmbH (VdS) anerkannte Ein-
bruchmeldeanlage tberwacht.

Der Versicherungsnehmer hat

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers
zu bedienen und stets in voll gebrauchsféhigem Zustand zu erhal-
ten;

b) Die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, wenn die
Arbeit im Betrieb ruht, z. B. nach Geschéftsschluss, an Sonn- und
Feiertagen sowie wahrend der Mittagspause, es sei denn, dass
sich wahrend der Mittagspause mehrere Angestellte/Beauftragte
in den Ausstellungsrdumen befinden;

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine VdS-anerkannte Errichter-
firma vierteljdhrlich inspizieren und jahrlich warten zu lassen;

d) Stérungen, Mangel oder Schaden unverzuglich durch eine VdS-
anerkannte Errichterfirma beseitigen lassen;

e) wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der Einbruch-
meldeanlage die geschutzten Bereiche bewachen zu lassen, aus-
genommen kurzfristiges Verlassen des geschitzten Bereiches, z.
B. zum Telefonieren etc.;

f) Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine vom
VdS-anerkannte Errichterfirma vornehmen und dabei ausschlie3-
lich Teile und Gerate des dem Versicherer angezeigten Systems
verwenden zu lassen;

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberpriifung der
Einbruchmeldeanlage durch den VdS zu gestatten.

Sonstige vorhandene mechanische Sicherungen miissen ebenfalls
ordnungsgemaB betatigt, verschlossen werden.

Die im Vertrag genannten Versicherungsraumlichkeiten werden durch
eine nicht VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage liberwacht.

Der Versicherungsnehmer hat

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers
zu bedienen und stets in voll gebrauchsfahigem Zustand zu erhal-
ten;

b) Die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, wenn die
Arbeit im Betrieb ruht, z. B. nach Geschéftsschluss, an Sonn- und
Feiertagen sowie wahrend der Mittagspause, es sei denn, dass
sich wahrend der Mittagspause mehrere Angestellte/Beauftragte
in den Ausstellungsraumen befinden;

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine Errichterfirma vierteljahrlich
inspizieren und jéhrlich warten zu lassen;

d) Storungen, Mangel oder Schaden unverzlglich durch eine Errich-
terfirma beseitigen lassen;

e) wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der Einbruch-
meldeanlage die geschutzten Bereiche bewachen zu lassen, aus-
genommen kurzfristiges Verlassen des geschiitzten Bereiches, z.
B. zum Telefonieren etc.;

f) Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine Errich-
terfirma vornehmen und dabei ausschlieBlich Teile und Geréate des
dem Versicherer angezeigten Systems verwenden zu lassen;

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberpriifung der
Einbruchmeldeanlage durch den VdS zu gestatten.

Sonstige vorhandene mechanische Sicherungen missen ebenfalls
ordnungsgemaB betatigt, verschlossen werden.

In Abdnderung von § B5 Ziffer 1 beginnt die Versicherung, sobald
das versicherte Ausstellungsgut auf dem Ausstellungsgeldnde nach
der Ausladung aus dem anbringenden Transportmittel abgesetzt ist.
In Abanderung von § B5 Ziffer 2 endet die Versicherung, sobald das
Ausstellungsgut zum Zwecke der unverziglichen Beférderung an den
in § B5 Ziffer 2 bestimmten Ort von der Stelle, an der es hierfur bereit-
gestellt ist, entfernt wird. § B4 Ziffer 1 a) gilt gestrichen, wobei die
Regelung fir Seetransporte unberihrt bleibt.
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GENERALI

Produktiibersicht zur Automaten-Versicherung

Wir méchten Sie mit dieser Produktlbersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erlauterungen
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaBgeblich flr den Versicherungsschutz
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte
des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Versicherte Sachen
Versichert werden kénnen Automaten aller Art inkl. Zubehor sowie der Waren- und Geldinhalt

¢ Innenautomaten
in allseitig geschlossenen Radumen

¢ AuBenautomaten
im Freien oder in 6ffentlichen Hallen, Passagen, Géngen, Toiletten, Unterfiihrungen oder Bahnhofen
Versicherungsschutz besteht
— am vereinbarten Aufstellungsort (innerhalb Deutschlands);
— waéhrend einer Reparatur oder Einlagerung (ohne Waren- und Geldinhalt);
— waéhrend der Transporte mit verkehrsuiblichen und geeigneten Beférderungsmitteln.

Versicherte Gefahren
Versicherungsschutz besteht bei Beschadigung, Zerstérung oder Verlust u. a. durch folgende Gefahren:

- Héhere Gewalt sowie Naturereignisse aller Art (z. B. Blitzschlag, Uberschwemmung, Erdbeben);
— Transportmittelunfall;

— Brand, Explosion, Implosion;

— Leitungswasser;

— Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Beraubung und réuberische Erpressung;

— Beschadigung durch Dritte, betriebsfremde Personen oder Arbeitnehmer des VN;

— Unterschlagung durch Dritte (nur Automaten mit Zubehdr, kein Waren- und Geldinhalt).

Versicherungswert
Der Versicherungswert ist der Neuwert.

Ist der sich aus Alter, Abnutzung und Gebrauch ergebende Zeitwert der versicherten Sache niedriger als 50 % des Neuwerts, ist der Versiche-
rungswert nur der Zeitwert.

Der Beitrag ist abhéngig von der von Ihnen gewahlten Automatenart und der hierfur vereinbarten Versicherungssumme. Die Héhe des Beitrages
entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber die jeweiligen Beitragsfélligkeiten und die Beitragszeitrdume informieren wir Sie mit dem Versicherungs-
schein und den Beitragsrechnungen. Zahlen Sie bitte Ihre Beitrdge plnktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.

Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen, Gefahren und Schaden ausgeschlossen (Naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen).

Nicht versichert gelten u. a. Schaden gemaB § B2 Ziffern 1 und 2 AVB Automaten 2008, verursacht durch

— missbrauchliche Benutzung des Einwurfkanals;
— gewdhnliche Abnutzung;

— Kratzer und Schrammen;

— Bespriihen (Graffiti) von AuBenautomaten;

— Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler;
— Bruch von Schallplatten;

— natrliche Beschaffenheit der versicherten Giter, z. B. durch Rost, Oxidation, mangelhafte Verpackung, Funktionsstérungen, es sei denn, dass
sie die Folge einer versicherten Gefahr sind.

Séamtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen missen Sie vollstandig und wahrheitsgemaB beantworten. Diese Angaben
kénnen maBgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu diesem Thema
wissen, so lesen Sie bitte in § A2 AVB Automaten 2008 nach.

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A3 AVB Automaten 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln, wie z. B. die in § B8 AVB Automaten 2008 genannten Sicherheitsvorschriften.
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Sorgen Sie nach Mdglichkeit fir die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziglich an. Es genugt
zunéchst die mindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden durch strafbare
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsétzliche Sachbeschadigung etc.) sowie Schaden durch Brand und Explosion unverziiglich der zusténdigen
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstande anzuzeigen. Wenn Sie diese Pflicht nicht beachten,
kénnen Sie lhren Anspruch auf die Versicherungsleistung ganz oder teilweise verlieren. Weitere Erlauterungen lesen Sie bitte in § A4 AVB Auto-
maten 2008 nach.

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wéhrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. lhre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fur Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz
oder teilweise verlieren. Unter Umsténden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I18sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ A3 und A4
sowie B8 AVB Automaten 2008.

Der Versicherungsvertrag wird flir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrdge von mindestens einjahriger Dauer verlan-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner
eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Darliber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spétestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschédigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in den §§ A9 und A10 AVB Automaten 2008 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermdgensberater an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berat Sie gerne!
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Teil A — Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1
§ A2
§ A3
§ A4
§ A5
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§ A10
§ A11
§A12
§A13
§A14
§A15
§A16
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§ A22

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhéhung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung, mehrere Versicherer
Sachversténdigenverfahren

Versicherung fir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustéandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen, Willenserkldrungen
Anzuwendendes Recht

1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt.

1.

—_

Sanktionen

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen —
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Européischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen.

2 Félligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzuglich nach Abschluss
des Versicherungsvertrages féllig, jedoch nicht vor dem Beginn
des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder
einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

3 Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2
maBgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Ziffer 2 maBgebenden Falligkeitszeitpunkt
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zahlt, so ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrages
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

WahrheitsgemaBe und vollstédndige Anzeigepflicht von Gefahrum-
stdnden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die fir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schlieBen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsénderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sétzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstéande den Vertrag auch zu
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rlickwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhoéht sich durch eine Vertragsdnderung der Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung fir den nicht angezeigten Umstand aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsénde-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kiindigungsrecht hinzuweisen.



b) Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder flr
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers urséchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kundigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe a)),
zum Rucktritt (siehe b)) und zur Kindigung (siehe c)) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fur die Austbung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c¢)) muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen
und dabei die Umstande angeben, auf die er seine Erklarung
stitzt; zur Begriindung kann er nachtréaglich weitere Umstande
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begrinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) und zur Kindigung (siehe Ziffer 2 c)) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertick-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsétzlich oder grob fahrléassig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe Ziffer
2 a)), zum Rucktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe
Ziffer 2 c)) erldschen mit Ablauf von funf Jahren nach Vertrags-
schluss, dies gilt nicht fur Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist belduft sich auf zehn Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

Begriff der Gefahrerhdhung

a) Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserkldrung des Versicherungsnehmers die tatséchlich
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vorhandenen Umstinde so verdndert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréBerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerh6hung kann insbesondere — aber nicht nur —
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhdhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhdht hat oder nach den Umstan-
den als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhéhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerh6hung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverziglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhdhung, die nach Abgabe seiner Vertragserkla-
rung unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzeigen,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsétz-
lich oder grob fahrlassig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiin-
digen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den Fallen nach
Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

b) Vertragsénderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerh6hung einen seinen Geschéftsgrundsatzen ent-
sprechenden erhdhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhéhten Gefahr ausschlieBen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung
der erhdhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dieses Klindigungsrecht hinzuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhéhung
ausgelbt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a) Tritt nach einer Gefahrerh6hung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a) vor-
sétzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrldssig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhdhung nach Ziffer 2 b) und 2 c) ist der
Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spater als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem
Versicherer hétte zugegangen sein missen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht
grob fahrlassig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn



ihm die Gefahrerhdhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhdhung nicht ursachlich fur den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war
oder

— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist flr die Kiindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhéhung einen seinen Ge-schéftsgrundséatzen
entsprechenden erhdhten Beitrag verlangt.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles

— nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

— dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverziglich — ggf. auch mindlich
oder telefonisch — anzuzeigen;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — ggf. auch miindlich oder telefonisch — einzu-
holen, wenn die Umsténde dies gestatten;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit flr ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsneh-
mer nach pflichtgemaBem Ermessen zu handeln;

— Schéaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverziglich der Polizei anzuzeigen;

— dem Versicherer und der Polizei unverziglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

— das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veréanderungen
unumganglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

— soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede Aus-
kunft — auf Verlangen in Textform — zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede
Untersuchung tber Ursache und Héhe des Schadens und
Uber den Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten;

— vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann und
ein vom Versicherungsnehmer unterschriebenes Verzeich-
nis aller abhanden gekommenen, zerstérten oder besché-
digten Sachen. Der Versicherungswert der Sachen oder der
Anschaffungspreis und das Anschaffungsjahr sind anzuge-
ben;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach a)
ebenfalls zu erfullen — soweit ihm dies nach den tatséachlichen
und rechtlichen Umsténden mdglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versicherungsneh-
mer arglistig oder vorséatzlich verletzt, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlédssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b) AuBer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers urséchlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungs-
obliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollstandig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der
jeweiligen Versicherungsperiode féllig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitra-
ges in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,
wenn der Versicherer je Vertrag die riickstandigen Betréage
des Beitrages, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen bezif-
fert und auBerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit
und Kundigungsrecht —aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrdge
in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird,
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kiindigung ausdrucklich hinzuweisen.

4  Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung Uber
die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 3 b)) bleibt unberhrt.

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende Deckung des Kontos
zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder meh-
rere Beitrdge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden kénnen, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kiindigen. Der Versicherer hat
in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beitrdge und zukunfti-
gen Beitrage selbst zu Ubermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebuihren fur fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
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Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder

teilweise in Verzug gerét oder wenn eine Entschadigung fallig wird. 4

1 Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhéltnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer fur
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi- 1

cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er
héatte beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschaftsgebuhr bei Widerruf, Ruicktritt, Anfechtung 2

und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklarung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung
ist, dass der Versicherer in der Belehrung tber das Wider-

rufsrecht, Uber die Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu 3

zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusatzlich die fUr das erste Versicherungsjahr gezahlten
Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Ricktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
sténde, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Ricktrittser-
klarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer
eine angemessene Geschéftsgebiihr zu.

¢) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Ver- 2

sicherers wegen arglistiger Tduschung beendet, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die fir ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein
anderes kunftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschéfts-
gebuhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriinden-
den Umsténden Kenntnis erlangt.

1 Dauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kindigung zugegangen ist.

3 Kiundigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekiindigt werden.
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Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kuindigung muss in Textform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

Kindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Sie muss der
anderen Vertragspartei spatestens einen Monat nach Auszahlung
oder Ablehnung der Entschadigung zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem
spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Textform zu erkla-
ren.

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in
hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsétzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach
Ubergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
héltnis zu kirrzen; die Beweislast flr das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrléassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Félligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird féllig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruches
abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung wird féllig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegenuber dem Versicherer den Nachweis gefiihrt hat, dass
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat.

Rickzahlung des Neuwert oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Rlickzahlung der vom Versiche-
rer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschadigung verpflichtet, wenn



die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird — seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegentiber
dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betrégt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein hdherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.
Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, Ziffer 3 a) und Zif-
fer 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berlcksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschéadigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus
Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

2

Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-
rungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
satzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadi-
gungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskréaftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsétzliche Herbeifiihrung
des Schadens als bewiesen.

b) FUhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlas-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsachen,
die fur den Grund oder die Héhe der Entschadigung von Bedeu-
tung sind, tduscht oder zu tduschen versucht.

Ist die TAuschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréaf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 als bewiesen.

Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Besei-
tigung der Uberversicherung die Versicherungssumme mit
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Her-
absetzungsverlangens, ist fir die Hohe des Beitrages der
Betrag maBgebend, den der Versicherer berechnet haben
wurde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem
Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begrindenden Umstanden Kennt-
nis erlangt.
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Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverzuglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach a)
vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer unter den
in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versi-
cherung erlangt hat.

c) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

— Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder Ubersteigt
aus anderen Grinden die Summe der Entschadigungen,
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Ver-
sicherung zu zahlen wéren, den Gesamtschaden, liegt eine
Mehrfachversicherung vor.

— Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder fur den Betrag aufzukommen hat,
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Der Ver-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1
gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsvertrdgen Entschadigung fur
denselben Schaden, so ermaBigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entscha-
digung aus allen Vertrdgen insgesamt nicht héher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wére. Bei Vereinbarung von
Entschadigungsgrenzen erméBigt sich der Anspruch in der
Weise, dass aus allen Vertrdgen insgesamt keine héhere
Entschadigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden waére.

— Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermbgensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser
Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begrindenden Umstén-
den Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

— Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen,
kann er verlangen, dass der spéater geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhalt-
nismaBiger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag
herabgesetzt wird, der durch die friihere Versicherung nicht
gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkldrung dem
Versicherer zugeht.

- Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist. Sind
in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhéltnis-
maBige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrédge verlangen.

Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem



3

Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sach-
verstandigenverfahren kdénnen der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachversténdigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

Verfahren vor Feststellung
Fur das Sachversténdigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachversténdigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachversténdigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verstandigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstandige
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das
fur den Schadenort zustandige Amtsgericht ernennen lassen.
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschéftsverbindung steht; ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhéltnis
steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachversténdigen als Obmann.
Die Regelung unter b) gilt entsprechend fir die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen sich
die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das fur den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstéandigen missen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten und
beschéadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige libermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstandi-
gen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziglich
dem Obmann. Dieser entscheidet iber die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstan-
digen gezogenen Grenzen und Ubermittelt seine Entscheidung
beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fiir die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstéan-
digen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wollen oder sie
verzégern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trégt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schlieBen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht

nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.

2 Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu berilicksichtigen. Soweit der
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer fir sein
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasentant des
Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dartiber
informiert hat.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjghrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch
begriindenden Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlédssigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsstadnden der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) auch das Gericht értlich zustandig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnli-
chen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche auch
bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zustandigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlie3-
lich das Gericht o6rtlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

1 Erkldrungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erkldrungen entgegenzunehmen
betreffend

a) denAbschlussbzw.denWiderrufeinesVersicherungsvertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses einschlieBlich
dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und wéahrend des Versicherungsverhaltnisses.
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2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtréage
dem Versicherungsnehmer zu tbermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zahlungen, die
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn
leistet, anzunehmen. Eine Beschrénkung dieser Vollmacht muss
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in
Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fur den
Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhéltnis betreffen und die unmittelbar gegentiber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erkldrungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtrégen als zustandige bezeichnete Verwaltung gerichtet wer-
den. Die gesetzlichen Regelungen tiber den Zugang von Erklérun-
gen und Anzeigen bleiben unberlhrt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensénderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fir eine Willenserkla-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem
Versicherer nicht angezeigten Namenséanderung. Die Erklarung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach
Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Teil B - Besonderer Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1
§ B2
§ B3
§B4
§B5
§B6
§B7
§B8
§ B9

Versicherte Sachen und Gefahren
Ausschlisse

Umfang des Versicherungsschutzes
Versicherte und nicht versicherte Kosten

Versicherungswert

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung

Wiederherbeigeschaffte Sachen

Besondere Gefahrerhdhungen und Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung (Sicherheitsvorschriften)

VerauBerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

1 Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a)

c)

Innenautomaten

Innenautomaten sind Automaten in allseitig geschlossenen
Raumen;

AuBenautomaten mit Zubehor

AuBenautomaten sind Automaten im Freien oder in &ffent-
lichen Hallen, Passagen, Gangen, Toiletten, Unterfihrungen
oder Bahnhofen;

Waren- oder Geldinhalte der versicherten Automaten.

2 Versicherte Gefahren

Der Versicherer leistet Entschadigung, mit Ausnahme der in § B2
genannten Ausschlisse, fur Verlust, Zerstérung oder Beschadi-
gung der versicherten Sachen durch

a)

b

a8z

o

9

Hoéhere Qewalt sowie Naturereignisse aller Art (z. B. Blitz-
schlag, Uberschwemmung, Erdbeben);

Transportmittelunfall;
Brand, Explosion, Implosion;
Leitungswasser;

Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Beraubung und réuberische
Erpressung;

mut- und bdswillige Handlungen Dritter, betriebsfremder Per-
sonen oder Arbeithnehmer des Versicherungsnehmers;

Unterschlagung von Dritten (nur Automaten mit Zubehor, kein
Waren- und Geldinhalt).

Als Dritte im Sinne von Ziffer 2 f) und g) gelten nicht Vertreter
und Reprasentanten des Versicherungsnehmers, insbeson-
dere nicht diejenige, dem der versicherte Gegenstand unter
Eigentumsvorgehalt verkauft worden ist, und nicht derjenige,
der als Sicherungsgeber den Gewahrsam Uber den Ubereig-
neten Gegenstand behalten hat.

1 Ausgeschlossene Gefahren

Ausgeschlossen sind die Gefahren

a)

c)

d)

des Krieges, Burgerkrieges oder kriegsahnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhangig vom Kriegszustand aus der
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;

von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder
politischen Gewalthandlungen, unabhéngig von der Anzahl
der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bur-
gerlichen Unruhen;

der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von
hoher Hand;

aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen
als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar ohne
Ricksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.
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2 Ausgeschlossene Schaden

Ausgeschlossen sind Schaden durch

a) natilrliche Beschaffenheit der versicherten Gegensténde;
b) innerer Verderb;

c) Oxydation und Rost;

d) mangelhafte Verpackung;

e) Witterungseinflisse;

f)  Funktionsstorungen;

g) missbrauchliche Benutzung des Einwurfkanals (z. B. Falsch-
geld, Fremdkdrper, Verstopfen);

h) gewdhnliche Abnutzung;

i) Kratzer und Schrammen;

j)  Bespriihen von AuBenautomaten (Graffiti);

k) Konstruktions-, Fabrikations-, und Materialfehler;

) Bruch von Tontrégern (z. B. CD, DVD, Schallplatten etc.),
soweit dieser durch den Versicherungsnehmer, seine Arbeit-
nehmer oder dritte betriebsfremde Personen verursacht
wurde.

Die in den Ziffern a) bis f) ausgeschlossenen Schéden sind versi-
chert, wenn sie die Folge einer versicherten Gefahr sind.

Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

Ist der Beweis fiir das Vorliegen einer dieser Gefahren oder Scha-
den nicht zu erbringen, so genugt fir den Ausschluss der Haftung
des Versicherers die Giberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf eine dieser Gefahren zurlickzufiihren ist.

Versicherungsschutz fiir die versicherten Sachen besteht, sofern
im Versicherungsvertrag nichts anderes vereinbart ist, innerhalb
Deutschlands

a) am vereinbarten Aufstellungsort;

b) wahrend einer Reparatur oder Einlagerung. Fir diese Zeit
besteht jedoch fiir den Waren- und Geldinhalt kein Versiche-
rungsschutz;

c) wahrend der Transporte mit verkehrsliblichen Beforde-
rungsmitteln — nach dem Handelsgebrauch verpackt oder
unverpackt und ordnungsgemaB verladen — vom Lieferanten
zum Aufstellungsort und bei gelegentlichen Transporten zur
Umstellung, Reparatur und Einlagerung.

Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstén-
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fur
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versiche-
rers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer
nachtraglichen objektiven Betrachtung der Umsténde



verhaltnismaBig und erfolgreich waren oder die Kosten auf
Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) und b) entsprechend kiir-
zen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
betragen zusammen héchstens die Versicherungssumme je
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Nicht versichert sind Kosten flir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im &ffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
offentlichen Interesse erbracht werden.

f) Der Versicherer hat den fir die Kosten erforderlichen Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschieBen.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Héhe die Kosten
fur die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzen-
den Schadens, sofern diese den Umsténden nach geboten
waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachversténdigen oder
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kiirzen.

Normale Kosten fur Hin- und Riickfracht

Die normalen Kosten fir die Hin- und Riickfracht gelten mitversi-
chert (siehe § B6 Ziffer 1 a) zweiter Spiegelstrich).

Erhéhte Kosten fiir Uberstunden, Express-, Eil oder Luftbeférde-
rung

Erhdhte Kosten fiir Uberstunden und Express-, Eil- oder Luftbe-
férderung werden nur dann vergitet, wenn sie durch besondere
Vereinbarung in die Versicherung eingeschlossen worden sind.
Bei diesem Reparaturkostenersatz entfallen Abzlige neu fir alt
(siehe § B6 dritter Spiegelstrich).

Versicherungswert

a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis (Neu-
wert) von Waren gleicher Art und Gite. Die Versicherung darf
nicht zur Bereicherung fuhren.

Ist der sich insbesondere aus Alter, Abnutzung und Gebrauch
ergebende Zeitwert einer Sache niedriger als 50 % des Wie-
derbeschaffungspreises (Neuwert), so ist der Versicherungs-
wert nur der Zeitwert.

b) Versicherungswert fir den Waren- und Geldinhalt eines
Warenautomaten ist der Verkaufspreis der Ware, die der Auto-
mat insgesamt aufzunehmen bestimmt ist, zuzlglich etwa der
Ware beigegebenen Wechselgeldes.

c) Versicherungswert fiir den Geldinhalt eines anderen als eines
Warenautomaten ist der Betrag, der sich am Ende der jeweils
angewandten Leerungsperiode durchschnittlich im Automa-
ten befindet.

Entschadigungsberechnung

a) Fur die Automaten und das Zubehor werden vorbehaltlich der
Bestimmungen der Ziffer 3 ersetzt:

— im Falle der Zerstérung oder des Totalverlustes der all-
gemein glltige Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) nach
dem bei Eintritt des Versicherungsfalles geltenden Preisen,
jedoch nicht Uber die Versicherungssumme hinaus; ein
etwaiger Restwert wird auf die Entschadigung angerech-
net.

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf des
den Zeitwert lbersteigenden Teil der Entschadigung nur
insoweit, als die Verwendung der Entschadigung zur Wie-
derbeschaffung oder Wiederherstellung des Automaten
oder des Zubehdrs innerhalb eines Jahres nach dem Versi-
cherungsfall sichergestellt und nachgewiesen ist.
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Ist der Zeitwert des Automaten oder des Zubehdrs bei Eintritt
des Versicherungsfalls niedriger als 50 % des Wiederbeschaf-
fungspreises, so wird der Zeitwert ersetzt.

— im Falle der Beschadigung oder des Teilverlustes die Repa-
raturkosten z. Z. des Eintritts des Versicherungsfalls und
die normalen Kosten fir die Hin- und Ruckfracht. Erhdhte
Kosten fiir Uberstunden und Express-, Eil- oder Luftbefér-
derung (siehe § B4 Ziffer 4) Bei diesem Reparaturkostener-
satz entfallen Abziige neu fir alt. Ein etwaiger Minderwert
sowie Aufwendungen fir Verdnderungen oder Verbes-
serungen werden nicht ersetzt. Erreichen oder Uberstei-
gen die Reparaturkosten einschlieBlich der Nebenkosten
jedoch den Neuwert des versicherten Gegenstandes, so
wird der Schaden gemaB erstem Spiegelstrich ersetzt

b) Fir den Schaden betroffenen Waren- und Geldinhalt eines
Warenautomaten werden vorbehaltlich der Bestimmungen
der Ziffer 3 ersetzt:

Der Verkaufspreis unter Anrechnung eines etwaigen Rest-
wertes sowie das Wechselgeld und das Geld als Gegenwert
bereits verkaufter Ware.

c) Firden vom Schaden am betroffenen Geldinhalt eines ande-
ren als Warenautomaten wird vorbehaltlich der Bestimmun-
gen der Ziffer 3 ersetzt:

Der nachgewiesene Schaden, maximal jedoch die vereinbarte
Versicherungssumme.

Sofern der Geldinhalt zum Schadenzeitpunkt nicht exakt zu
bestimmen ist, wird der nachzuweisende Durchschnittsbe-
trag ersetzt, der sich auf Grund der Geschéftsunterlagen fir
die vorangegangenen drei Monate ergibt, unter Abzug eines
etwa noch vorhandenen Betrages.

2 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-
cherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert (siehe § B5) entsprechen soll.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschadigung (siehe Ziffer 1) in
dem Verhéltnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt flr die Berechnung versicherter Kosten
nach § B4 Ziffer 1 und Ziffer 2.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen ver-
einbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzuwenden.

Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat
der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kennt-
niserlangung dem Vertragspartner unverziglich in Textform anzu-
zeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadigung fiir
diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den Anspruch auf
die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen
dem Versicherer zur Verfligung stellt. Andernfalls ist eine fir diese
Sache gewahrte Entschadigung zuriickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Héhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfiigung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuiiben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache



eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsgeman
geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Ent-
schadigung zurtickzahlen. Erklart er sich hierzu innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erls abzlglich
der Verkaufskosten erhalt der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgeméaBen Entschadigung
entspricht.

Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer die bedingungsgeméBe Entschadigung in
Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Méglichkeit hat, sich den Besitz wieder
zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte
Sachen zur Verfigung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu Ubertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Besondere Gefahrerhdhungen

Eine Gefahrerhéhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil)) liegt fir die
Gefahr Einbruchdiebstahl (§ B1 Ziffer 2 c)) insbesondere vor, wenn

a) an dem Gebaude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an
einem angrenzenden Geb&ude Bauarbeiten durchgefiihrt,
Geruste errichtet oder Seil- oder andere Aufziige angebracht
werden;

b) Raumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versi-
cherungsort angrenzen, dauernd oder voriibergehend nicht
mehr benutzt werden;

c) Die Bestimmungen der Ziffern a) und b) finden keine Anwen-
dung bei AuBenautomaten. Die Bestimmungen des § A3 blei-
ben unberihrt.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zustéan-
dige Behorde in Textform zugestimmt hat, beeintréachtigen die
Entschadigungspflicht nicht;

b) Uber die versicherten Gegenstédnde Verzeichnisse zu fiih-
ren und diese sowie Belege so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstért oder beschadigt werden oder
abhanden kommen kénnen;

c) der Versicherungsnehmer hat die Automaten am Aufstel-
lungsort fachménnisch anzubringen oder aufzustellen;

d) fur Schaden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl und mut- und
bdswillige Beschadigung

— solange die Arbeit — von Nebenarbeiten abgesehen - in
dem Betrieb ruht, die Tiiren und alle sonstigen Offnungen
des Versicherungsortes stets ordnungsgemaB verschlos-
sen zu halten und alle bei Antragstellung vorhandenen und
alle zusatzlich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfa-
hig zu erhalten und zu betatigen.

Ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungsortes, so
gelten diese Vorschriften nur fir Offnungen und Sicherun-
gen der davon betroffenen Rdume;

- vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht
erreichbaren Offnungen zu betétigen, wenn die Erreich-
barkeit durch Geruste, Seil- oder andere Aufziige ermdg-
licht wird;
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— den Inhalt der Automaten sténdig durch geeignete, nach
dem Stand der Technik Ubliche Vorrichtungen zu sichern;

— nach Verlust eines Schlussels fir einen Zugang zum Versi-
cherungsort oder fiir ein Behéltnis das Schloss unverziig-
lich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

e) flr Schaden durch Leitungswasser

— alle wasserflihrenden Anlagen stets in ordnungsgemaBem
Zustand zu erhalten; Stérungen, Mangel oder Schaden an
diesen Anlagen unverziglich beseitigen zu lassen und not-
wendige Neubeschaffungen oder Anderungen dieser Anla-
gen unverziglich durchzufihren;

— wahrend der kalten Jahreszeit, MaBnahmen gegen Frost
durchzufiihren. Alle Gebdude und Gebaudeteile zu behei-
zen und dies genligend haufig zu kontrollieren, oder dort
alle wasserfihrenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten;

— nicht benutzte Gebdude oder Gebdudeteile genligend hau-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserfiihrenden Anlagen
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert
zu halten;

— in Rdumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindes-
tens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte andere Hohe
Uber dem FuBboden zu lagern.

3 Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahr-
lassig eine der vorangenannten Obliegenheiten, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsétzlich noch grob fahrléassig verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vorsatzlich
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

AuBer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fir die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers urséchlich ist.

Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Représentanten

Bezuglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repra-
sentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [Allgemeiner Teil].

Rechtsverhéltnisse nach Eigentumsuiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
auBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsiiberganges an
dessen Stelle der Erwerber in die wéhrend der Dauer seines
Eigentums aus dem Versicherungsverhaltnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der VerduBerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag, der
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versi-
cherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

Kindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhéltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von
der VerduBerung ausgeubt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kiindigen.

Das Kundigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des



c)
d)

Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeubt wird.

Die Kiindigung nach a) und b) muss in Textform erfolgen.

Im Falle der Kiindigung nach a) und b) haftet der VerauBerer
allein fur die Zahlung des Beitrages.

Anzeigepflichten

a)

b)

Die VerauBerung ist dem Versicherer vom VerduBerer oder
Erwerber unverzuglich in Textform anzuzeigen.

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spéter als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
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c)

hatte zugehen mussen, und der Versicherer nachweist, dass
er den mit dem VerduBerer bestehenden Vertrag mit dem
Erwerber nicht geschlossen hétte.

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, wenn ihm die VerduBerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hatten zugehen mussen, oder wenn
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fur
die Kiindigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht
geklndigt hat.



Reqister

Kuhl- und Tieftkuhlgut-Versicherung




GENERALI

Produktiibersicht zur Kiihl- und Tiefkiihlgut-Versicherung

Wir méchten Sie mit dieser Produktlbersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erlauterungen
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaBgeblich flr den Versicherungsschutz
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte
des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Versicherte Sachen

Versicherungsschutz besteht fiir gekiihlte und tiefgekiihite Waren und Vorrate (inkl. Medikamente) wéhrend der Lagerung in Kihl-/Tiefkiihlein-
richtungen am Versicherungsort.

Versicherte Gefahren

Versicherungsschutz besteht nach § B4 der AVB Kuhl- und Tiefkiihigut 2015 bei einem unvorhergesehen eintretenden Sachsachaden durch
folgende Gefahren:

— Sole, Ammoniak, oder andere Kéltemittel;

— Nichteinhalten der vorgeschriebenen oder Ublichen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit;

— Versagen oder Niederbrechen der maschinellen Kuhl- und/oder Tiefkihleinrichtung;

— Wasser jeglicher Art;

— Stromausfall;

- Brand, Blitzschlag, Explosion;

— Einbruchdiebstahl; Der Ausschluss der Sachgefahren ist moglich, sofern die Gefahren bereits tUber eine Inhaltsversicherung
— Leitungswasser; abgedeckt sind.

— Sturm, Hagel.

Zusatzliche Deckungserweiterungen (sofern besonders vereinbart)

— Diebstahl und Unterschlagung;

— boswillige Beschadigung durch Dritte;

— Geruchsubertragung durch andere in der Kiihl- und Tiefkihleinrichtung lagernden Sachen;

— RuB oder sonstige Einwirkungen infolge von Schwel- oder Glimmvorgéngen, sofern es sich nicht als ein Schadenereignis im Sinne eines Bran-
des, Blitzschlages oder einer Explosion darstellt.

— Ratten, M&use und sonstiges Ungeziefer;

Selbstbeteiligung

Die generelle Selbstbeteiligung in der Kiihl- und Tiefklihlgut-Versicherung betragt 100 EUR. Es kann ein héherer Selbstbehalt von 250 EUR oder
500 EUR vereinbart werden.

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

— Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis von Waren gleicher Art und Giite am Schadentag.

— Die Versicherungssumme hat dem Versicherungswert je Kiihl- und/oder Tiefklhleinrichtung zu entsprechen.

— Die Gesamtversicherungssumme ergibt sich aus der Addition der Versicherungssumme je Kuhl- und/oder Tiefkihleinrichtung.

— Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet, sofern der Gesamtschaden 20 % der Versicherungssumme nicht libersteigt.

(N&heres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen.)

Der Beitrag ist abh&ngig von der vereinbarten Versicherungssumme flir den Inhalt in der Kiihl- und/oder Tiefkihleinrichtung. Die Hohe des Bei-
trages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitrdume informieren wir Sie mit dem Versiche-
rungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen Sie bitte Ihre Beitrdge plinktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.

Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen, Gefahren und Schaden ausgeschlossen (Naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen).
a) Nicht versicherte Sachen nach § B2 Ziffer 2 AVB Kiihl- und Tiefkihlgut 2015

— Blutkonserven,

— versicherte Sachen deren Ablaufdatum bereits Uberschritten ist,

— Kuhl- und Tiefkuhlgut in Privathaushalten.

b) Nicht versicherte Schaden
Nicht ersatzpflichtig sind u. a. Schaden gemaB § B4 Ziffern 3 AVB Kuihl- und Tiefkiihlgut 2015 durch
— Schwund oder nattirlichen Verderb der Sachen,
— gewdhnliche Abnutzung der maschinellen Kiihl- und/oder Tiefkihleinrichtung,
— angekiindigte Stromabschaltungen.

Sémtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen missen Sie vollstdndig und wahrheitsgemaB beantworten. Diese Angaben
kénnen maBgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu diesem Thema
wissen, so lesen Sie bitte in § A1 AVB Kuhl- und Tiefkiihigut 2015 nach.
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Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A9 AVB Kihl- und Tiefkiihlgut 2015.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behoérdlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltens-
regeln.

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fur die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziglich an. Es gentgt
zundchst die mindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden durch strafbare
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsétzliche Sachbeschadigung etc.) sowie Schaden durch Brand und Explosion unverziiglich der zusténdigen
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstande anzuzeigen. Wenn Sie diese Pflicht nicht beachten,
kénnen Sie lhren Anspruch auf die Versicherungsleistung ganz oder teilweise verlieren. Weitere Erlduterungen lesen Sie bitte in § A8 AVB Kiihl-
und Tiefkthlgut 2015 nach.

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. lhre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fur Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz
oder teilweise verlieren. Unter Umsténden kénnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I6sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ A8 und
A9 AVB Kiihl- und Tiefkihigut 2015.

Der Versicherungsvertrag wird flr die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer verlan-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner
eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Betragt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so kdnnen Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kiindigen.

Darliber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spéatestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in den §§ A2 und A14 AVB Kihl- und Tiefkihlgut 2015
nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermdgensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berat Sie gerne!
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Allgemeine Bedingungen fir die Kihl- und Tiefkiihlgut-Versicherung

[AVB Kiihl- und Tiefkiihigut 2015]
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Teil A — Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1
§A2
§A3
§A4
§ A5
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§ A10
§ A11
§A12
§A13
§A14
§A15
§A16
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§ A22
§A23
§A24

1.

—_

Unterjéhrige Zahlweise

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Beitrage bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Gefahrerhéhung

Uberversicherung

Mehrere Versicherer

Versicherung fur fremde Rechnung

Ubergang von Ersatzanspriichen

Kundigung nach dem Versicherungsfall

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Sachverstandigenverfahren

Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen
Vollmacht des Versicherungsvertreters
Représentanten

Verjéhrung

Zustéandiges Gericht

Anzuwendendes Recht

Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

WahrheitsgemaBe und vollstédndige Anzeigepflicht von Gefahrum-
stdnden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die fur dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schlieBen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Sanktionen

Es besteht — unbeschadet der Uibrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Européischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsénderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sétzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erh&ht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung flr den nicht angezeigten Umstand aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
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Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages

c)

e)

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Félligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung

einer Frist kindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsande-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Rucktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder
vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hétte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zuriick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder fiir
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers urséchlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kundigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung (siehe a)),
zum Rucktritt (siehe b)) und zur Kiindigung (siehe c)) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.



Frist fur die Austbung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsénderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c)) muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen
und dabei die Umstédnde angeben, auf die er seine Erklarung
stltzt; zur Begriindung kann er nachtraglich weitere Umstande
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begrinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsénderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Ricktritt
(siehe Ziffer 2 b)) und zur Kindigung (siehe Ziffer 2 c)) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und Ziffer 2
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertck-
sichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlédssigkeit zur Last fallt.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsénderung (siehe Zif-
fer 2 a)), zum Rucktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe
Ziffer 2 c)) erldschen mit Ablauf von funf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind.

Die Frist belauft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsneh-
mer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsétzlich oder arglistig
verletzt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
Uber die Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst-
oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

Dauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

Die Kuindigung hat in Textform zu erfolgen.
Kundigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Die Kiindigung hat in Textform zu erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljéhrlich, halbjéhrlich, jahrlich oder als Ein-
malbeitrag im Voraus bezahlt.

Die Versicherungsperiode betragt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die
vereinbarte Vertragsdauer langer als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte
Vertragsdauer kirzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer.

1 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist — unabhangig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechtes — unverztiglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverziiglich
nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder
einmalige Beitrag frihestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate
als erster Beitrag.

2 Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 1
maBgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Ziffer 1 maBgebenden Falligkeitszeitpunkt
zahlt, so ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrages
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1 Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag
die rlickstandigen Betrdge des Beitrages, Zinsen und Kosten
im Einzelnen beziffert und auBerdem auf die Rechtsfolgen —
Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht — auf Grund der nicht
fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages
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oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrage
in Verzug ist.

Die Kundigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird,
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kiindigung ausdricklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe
Ziffer 3 b) bleibt unberihrt.

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende Deckung des Kontos
zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrége, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht
eingezogen werden konnen, ist der Versicherer berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden
Beitrage und zukilnftige Beitrége selbst zu tbermitteln.

Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er
hatte beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebuhr bei Widerruf, Rlcktritt, Anfechtung
und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklarung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung
ist, dass der Versicherer in der Belehrung Uber das Wider-
rufsrecht, Uber die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusétzlich den fir das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag
in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stdnde, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rucktrittser-
klarung zu.

Wird das Versicherungsverhdltnis durch Ricktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer
eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht dem
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Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserkléarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die fur ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein
anderes kinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschéfts-
gebuhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrtinden-
den Umsténden Kenntnis erlangt.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfiillen
hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behdérdlichen sowie
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen
die zustdndige Behdrde in Textform zugestimmt hat,
beeintréchtigen die Entschadigungspflicht nicht;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten
Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsétzlich oder grob fahr-
lassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles gegenliber dem Versicherer zu erfiillen hat, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles

aa) nach Mdglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich — gegebenenfalls
auch mundlich oder telefonisch oder per E-Mail — anzu-
zeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — gegebenenfalls auch mindlich oder telefo-
nisch — einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemaBem Ermessen zu
handeln;

ee) Schaden durch Brand, Explosion sowie durch strafbare
Handlungen (z. B. Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub,
vorsétzliche Sachbeschadigung) unverziglich der Poli-
zei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen/zerstdrten/
beschéadigten Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veran-
derungen unumgénglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die
beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch
den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit méglich dem Versicherer unverziglich jede Aus-
kunft — auf Verlangen in Textform — zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist,
sowie jede Untersuchung Uber Ursache und Hohe des



b)

Schadens und Uber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht zu gestatten;

i)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

i) bei einer Stérung an der Kuhl- oder Tiefkiihleinrichtung
oder bei Stromausfall umgehend nach der Ursache zu
suchen und den Fehler soweit méglich selbst zu behe-
ben. Wird die Ursache nicht gefunden, ist unverzuglich
die nachstgelegene AuBenstelle der Lieferfirma zwecks
Entsendung eines Monteurs zu benachrichtigen oder bei
einer Stérung der Stromzuleitung ein Elektrofachmann
hinzuzuziehen.

Sofern die Stérung nicht umgehend beseitigt werden
kann, ist die Ware nach Md&glichkeit in einer anderen
Kuhl- und Tiefkuhleinrichtung zu lagern.

Zum Nachweis des Ersatzanspruches sind folgende Unterla-
gen einzureichen:

—  eine Bescheinigung der Reparaturfirma tber die Scha-
denursachen;

- eine Bestétigung des Elektrizitdtswerkes oder der
Gemeindeverwaltung tber Grund sowie Beginn und
Ende des Stromausfalles, wenn der Schaden auf einer
Storung im Stromnetz beruht.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemaB
Ziffer 2 a) ebenfalls zu erflillen, soweit ihm dies nach den tat-
séchlichen und rechtlichen Umsténden mdglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a)

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Zif-
fer 1 oder Ziffer 2 vorsétzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsob-
liegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstandig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat.

1 Begriff der Gefahrerh6hung

a)

Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklarung des Versicherungsnehmers die tatséchlich
vorhandenen Umstadnde so verdndert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréBerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

Eine Gefahrerhhung kann insbesondere — aber nicht nur —
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand &ndert,
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

Eine Gefahrerhéhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den Umstén-
den als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

a)

Nach Abgabe seiner Vertragserkldrung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhdhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerh6hung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzlglich anzeigen.

c)

Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss der
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kundigung oder Vertragsénderung durch den Versicherer

a)

Kindigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsétz-
lich oder grob fahrléssig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrléassigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrléassigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiin-
digen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhdhung in den Féllen nach
Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Vertragsdnderung

Statt der Kindigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhéhung einen seinen Geschéaftsgrund-
satzen entsprechenden erhéhten Beitrag verlangen oder die
Absicherung der erhdhten Gefahr ausschlieBen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um mehr
als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung
der erhdhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dieses Kuindigungsrecht hinzuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhéhung
ausgeubt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a)

Tritt nach einer Gefahrerhéhung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a) vor-
séatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

Nach einer Gefahrerhdhung nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c)
ist der Versicherer fir einen Versicherungsfall, der spéter als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
dem Versicherer hdtte zugegangen sein mussen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorséatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht
grob fahrlassig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn
ihm die Gefahrerhdhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhéhung nicht ursachlich fir den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht
war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist fir die Kindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kundigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhdhung einen seinen Geschéifts-
grundsatzen entsprechend erhdhten Beitrag verlangt.

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kdnnen sowohl der Versicherer als auch der Ver-
sicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Uberversiche-
rung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
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wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist fiir die Hohe des
Beitrages der Betrag maBgebend, den der Versicherer berechnet
haben wiirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden waére.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrin-
denden Umstanden Kenntnis erlangt.

1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere

Versicherung unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 2

andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Zif-
fer 1) vorséatzlich oder grob fahrléssig, ist der Versicherer unter den
in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berech-

tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 3

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.

3 Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder Ubersteigt aus
anderen Griinden die Summe der Entschadigungen, die von
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung
zu zahlen wéren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder fir den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Vertrage bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsvertrdgen Entschadigung fir den-
selben Schaden, so ermaBigt sich der Anspruch aus dem
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung
aus allen Vertrdgen insgesamt nicht héher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der
Betrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wére.

Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen erméaBigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertrdgen insge-
samt keine héhere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wére.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in

der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 2

Vermoégensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstéanden
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann
er verlangen, dass der spéter geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhaltnismaBiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die friihere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung dem Versiche-
rer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsvertrédge der Ver-
sicherungswert gesunken ist.
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Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhalt-
nismaBige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrége verlangen.

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schlieBen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.

Zahlung der Entschédigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu beriicksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer fir sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Reprasentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht méglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dartber
informiert hat.

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in haus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsatzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Uber-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorséatzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
haltnis zu kiirzen; die Beweislast fir das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Kindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung
ist in Textform zu erkléren. Die Kiindigung ist nur bis zum Ablauf
eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen Uber die
Entschédigung zulassig.



Kundigung durch den Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsver-
héltnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spéteren Zeitpunkt
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres zu kiindigen.

Kiindigung durch den Versicherer

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kundigung nach Ziffer 2 und 3 ist in Textform zu erklaren.

Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs abgeschlossen
sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Verzinsung

Fiar die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschadigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen;

b) der Zinssatz betragt vier Prozent pro Jahr;
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.
Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaB Ziffer 1 und Ziffer 2 a) ist
der Zeitraum nicht zu berlcksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermit-
telt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus
Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

c) eine Mitwirkung des Realgldubigers gemaB den gesetzlichen
Bestimmungen Uber die Sicherung von Realglaubigern nicht
erfolgte.

Feststellung der Schadenhohe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Héhe des Schadens in einem Sachver-
sténdigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachversténdigenverfahren kénnen Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachversténdigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstdndigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verstandigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn
die auffordernde Partei durch das fur den Schadenort zustén-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstdndigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschéaftsverbindung steht; ferner
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keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ahnlichen Verhéltnis
steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachversténdigen als Obmann.
Die Regelung unter b) gilt entsprechend firr die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen sich
die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das fur den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstéandigen miissen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten und
beschadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) eine spezifizierte Aufstellung der vom Schaden betroffenen
Sachen auf Basis der Einstandspreise unter Beriicksichtigung
des Erléses aus dem Verkauf bzw. Eigenverbrauch noch ver-
wertbarer Sachen;

e) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige tibermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstandi-
gen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziglich
dem Obmann. Dieser entscheidet liber die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstan-
digen gezogenen Grenzen und Ubermittelt seine Entscheidung
beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachversténdigen oder des Obmannes
sind flr die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheb-
lich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschéadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstén-
digen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wollen oder sie
verzdgern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trégt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstdndigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

Vorsétzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-
rungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
séatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadi-
gungspflicht frei.

Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch rechtskréaftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsétzliche Herbeifiihrung
des Schadens als bewiesen.

b) FUhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlds-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Uber Tatsachen,
die fiir den Grund oder die Héhe der Entschadigung von Bedeu-
tung sind, tduscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechts-
kraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.



1 Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fir den
Versicherer bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhéltnis betreffen und die unmittelbar gegentiber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensénderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genugt fir eine Willenserkla-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem
Versicherer nicht angezeigten Namensanderung. Die Erklarung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

1 Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erkldrungen entgegenzunehmen
betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges;

b) ein bestehendes Versicherungsverhéltnis einschlieBlich
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtréage
dem Versicherungsnehmer zu tGbermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, Zahlungen,
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn
leistet, anzunehmen. Eine Beschrankung dieser Vollmacht muss
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschrénkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in
Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjéhren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch begriin-
denden Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen muisste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, z&hlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsstéanden der Zivilprozess-
ordnung auch das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufent-
halt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche
auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe-
betriebes zusténdigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschlieB-
lich das Gericht 6rtlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewodhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fir
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandi-
gen Gericht geltend machen.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

In folgenden Féllen kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
pauschal zusétzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitréagen,
b) Verzug mit Beitragen,
c) Rucklaufer im Lastschriftverfahren.

Die Hoéhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich wahrend der
Vertragslaufzeit &ndern. Eine Ubersicht tiber die jeweils aktuellen
Kostenansétze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer
anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an
dem bei ihm regelmaBig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach
nicht zutreffen, entfallt die Pauschale. Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Hohe nach wesentlich
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.
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Teil B - Besonderer Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ B1  Gegenstand der Versicherung

§ B2 Versicherte Sachen

§ B3  Versicherte und nicht versicherte Kosten

§ B4  Versicherte Gefahren und Schaden

§ B5 Dauer der Versicherung

§ B6 Besondere Obliegenheiten fiir das Bestehen des Versicherungsschutzes, Sicherheitsvorschriften
§ B7  Versicherungswert, Versicherungssumme

§ B8 Umfang der Entschadigung

§ B9  Selbstbeteiligung

§ B10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

Der Versicherer ersetzt versicherte Sachen nach § B2, die infolge
einer versicherten Gefahr nach § B4 zerstért bzw. beschéadigt

e) Der Versicherer hat den fur die Kosten gemaB a) erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
Ben.

werden oder abhandenkommen bis zu der hierfir vereinbarten 2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
Versicherungssumme. a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Héhe die Kosten
Sanktionen far die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzen-
_ . den Schadens, sofern diese den Umstanden nach geboten
Es besteht — unbeschadet der lGbrigen Vertragsbestimmungen — waren.
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die ] ) ) o
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachversténdigen oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer
) . . ) ) aufgefordert wurde.
Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen . . . . .
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen, kann
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europa- er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend ktirzen.
ische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 2 Aufraumungs- und Abbruchkosten
Aufraumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen fir das
Aufraumen der Schadenstatte einschlieBlich des Abbruchs ste-
Versicherte Sachen hen gebliebener Teile, fur das Abfahren von Schutt und sonstigen
. . . . B . . Resten zum néchsten Ablagerungsplatz und fur das Ablagern
Die Versmhen_mg be_2|eht SICh auf gekuhlte und tiefgekiihlte Ware_n oder Vernichten.
und Vorréte (inklusive Medikamente) wahrend der Lagerung in ) )
Kuhl-/Tiefkiihleinrichtungen am Versicherungsort. Diese Kosten sind begrenzt auf max. 5.000 EUR.
Nicht versicherte Sachen 3 Nicht versichert sind folgende Kosten
Kein Versicherungsschutz besteht fiir a) Kosten flr Feuerwehr oder andere Institutionen
— Blutkonserven: Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuerwehr
) ’ ) ) oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interesse zur
- \.{ers|cher.‘te Se_lchen nach Ziffer 1, deren Ablaufdatum bereits Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
Uberschritten ist; offentlichen Interesse erbracht werden.
— Sachen in Privathaushalten. b) Sonstige Aufwendungen
Transporte Sonstige Aufwendungen und Kosten werden nicht erstattet.
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden an den versicher-
ten Sachen wahrend des Transportes.
1 Versicherte Gefahren und Schaden
Der Versicherer leistet Entschadigung fur Zerstérung, Besché-
Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens digung oder Abhandenkommen von versicherten Sachen nach
a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche- § B2, wahrend der Lagerung/des Aufenthaltes in § BS genannten
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstan- Einrichtungen, durch unvorhergesehene Schaden durch
den nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fir a) Sole, Ammoniak oder andere Kéltemittel;
?eer:?]tgl:flten durfte oder die er auf Weisung des Versiche- b) Nichteinhalten der vorgeschriebenen oder tiblichen Tempera-
’ tur oder Luftfeuchtigkeit;
b) Macht der Versmherungsne_hmer Kosten, um einen unmit- c) Versagen oder Niederbrechen der maschinellen Kihl- und/
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder SR X
. ) . . ) oder Tiefkuhleinrichtung;
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer d) Wasser jeglicher Art;
nach_trégliche.n objektiven .Betrachtung dgr Umsténde e) Stromausfall;
verhéltnismé&Big und erfolgreich waren oder die Kosten auf ) )
Weisung des Versicherers erfolgten. f)  Brand, Blitzschlag, Explosion;
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und sonstige Entschédigun- g) Sturm oder Hagel;
gen betragen zusammen héchstens die Versicherungssumme h) Einbruchdiebstahl.
je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen- _ .
2 Zusétzliche Deckungserweiterungen

dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

d) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) und b) entsprechend kir-
zen.
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In Erweiterung zu Ziffer 1 kdnnen nach besonderer Vereinbarung
auch Schaden entstanden durch

a) Diebstahl und Unterschlagung;



e)

boswillige Beschadigung durch Dritte;

Geruchsubertragung durch andere in der Kihl- oder Tiefkih-
leinrichtung lagernden Sachen;

RuB oder sonstige Einwirkungen infolge Schwel- oder Glimm-
vorgangen, sofern es sich nicht als ein Schadenereignis im
Sinne eines Brandes, Blitzschlages oder einer Explosion dar-
stellt;

Ratten, Mause und sonstiges Ungeziefer;

mitversichert werden.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Ausgeschlossen sind Schaden ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen durch

a)

Krieg, Burgerkrieg oder kriegsahnliche Ereignisse und die
Gefahren, die sich unabhdngig vom Kriegszustand aus der
Verwendung oder dem Vorhandensein von Minen, Torpedos,
Bomben oder anderen Kriegswerkzeugen ergeben;

Aufruhr, der Plinderung, terroristischer und politischer
Gewalthandlungen oder sonstiger biirgerlicher Unruhen,
Streik, der Aussperrung, Sabotage, Beschlagnahme, Entzie-
hung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

die Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waf-
fen;

Kernenergie und nuklearer Strahlung oder radioaktiver Subs-
tanzen;

Schwund oder nattrlichem Verderb der Sachen;

eine vom Versicherungsnehmer festgesetzte, jedoch flr die
versicherten Sachen ungeeignete Temperatur oder Luftfeuch-
tigkeit;

die gewohnliche Abnutzung der maschinellen Kuhl- oder Tief-
kuhleinrichtung;

angekiindigte Stromabschaltungen, u. a. durch Energiever-
sorger, Behérden, Handwerksbetriebe;

mittelbare Schaden jeglicher Art.

Ursachenvermutung

Konnte nach den Umsténden des Falles ein Schaden aus einer
oder mehreren der in Ziffer 3 bezeichneten Ursachen entstehen,
so wird bis zum Nachweis des Gegenteils durch den Versiche-
rungsnehmer vermutet, dass der Schaden daraus entstanden ist.

Versicherungsschutz besteht fur die versicherten Kiihl- und/oder Tief-
kiihlsachen, wahrend der Lagerung und Aufbewahrung in

Kuhlraumen, Tiefklihlrdumen;

Kihlzellen, Tiefkhlzellen;
Kihltruhen, Tiefkihltruhen;

KUhlvitrinen, TiefkUhlvitrinen;

in Gebauden oder Rdumen von Gebauden, die im Versicherungsver-
trag ndher bezeichnet sind und sich innerhalb Deutschlands befinden.

Besondere Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer hat

a)

b)

die Bedienungs- und Wartungsvorschriften fir die versicherte
Kuhlanlage sorgféltig zu beachten und die vorgeschriebene
Uberprifung durch Fachpersonal sicherzustellen;

den Eisansatz in den Kihl- und/oder Tiefkihleinrichtungen
rechtzeitig zu entfernen;

die Kihl- bzw. Tiefkihleinrichtung so zu beflllen, dass ober-
halb der Lademarke keine Waren liegen;

fir Schaden durch Einbruchdiebstahl

- solange sich niemand in den Raumlichkeiten aufhalt, die
Tiren und alle sonstigen Offnungen des Versicherungsor-
tes stets ordnungsgeméaB verschlossen zu halten und alle
bei Antragstellung vorhandenen und alle zuséatzlich verein-
barten Sicherungen voll gebrauchsfahig zu erhalten und zu
betétigen.
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a)

Diese Obliegenheit findet keine Anwendung, soweit die
Einhaltung dieser Obliegenheit dem Versicherungsnehmer
oder seiner Reprasentanten bei objektiver Wirdigung aller
Umsténde billigerweise nicht zugemutet werden kann;

fir Schaden durch Leitungswasser

— alle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungsgemaBem
Zustand zu erhalten; Stérungen, Méngel oder Schaden an
diesen Anlagen unverzuglich beseitigen zu lassen und not-
wendige Neubeschaffungen oder Anderungen dieser Anla-
gen oder MaBnahmen gegen Frost unverzlglich durchzu-
fUhren;

— wahrend der kalten Jahreszeit alle Geb&ude und Geb&ude-
teile zu beheizen und dies genligend haufig zu kontrollieren,
oder dort alle wasserfiihrenden Anlagen und Einrichtungen
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

— nicht benutzte Gebaude oder Gebaudeteile genligend hau-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserfihrenden Anlagen
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert
zu halten;

sofern in den versicherten Rdumlichkeiten eine Einbruchmel-
deanlage (EMA) vorhanden ist,

— die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfahigem
Zustand zu erhalten;

— die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten,
solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen beddurfen der Textform;

- die Einbruchmeldeanlage durch eine Errichterfirma viertel-
jahrlich inspizieren und jahrlich warten zu lassen;

— Stérungen, Mangel oder Schaden unverzlglich durch eine
Errichterfirma beseitigen zu lassen;

— wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der Ein-
bruchmeldeanlage die versicherten Raumlichkeiten durch
eine Person Uber 18 Jahre beaufsichtigen zu lassen;

- Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine
Errichterfirma vornehmen und dabei ausschlieBlich Teile
und Geréate des im Versicherungsvertrag genannten Sys-
tems verwenden zu lassen;

— dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberprii-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schadenver-
hutung GmbH zu gestatten;

— bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein Wach-
und Sicherheitsunternehmen Anderungen der vereinbarten
InterventionsmaBnahmen dem Versicherer innerhalb einer
Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

Handelt es sich bei der vorhandenen Einbruchmeldeanlage
um eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage, sind die
vorangenannten MaBnahmen durch eine VdS-anerkannte
Errichterfirma oder einem VdS-anerkannten Wach- und
Sicherheitsunternehmen vornehmen zu lassen;

sofern in den versicherten Radumlichkeiten Temperaturschrei-
ber, eine automatische Alarm- und Warnanlage fur den Tem-
peraturverlauf, mit und ohne Aufschaltung auf eine standig
besetzte Stelle vorhanden sind,

— die Alarm- und Warnanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsféahigem
Zustand zu erhalten;

— die Alarm- und Warnanlage stets in Betrieb zu halten;

— einen Bereitschaftsplan zu erstellen, damit gewéhrleistet
ist, das immer ein Mitarbeiter der Versicherungsnehme-
rin mit ausreichender Kenntnis, erreichbar ist um etwaige
Schéden abzuwenden oder zu mindern;

— die Alarm- und Warnanlage durch eine Fachfirma halbjahr-
lich warten zu lassen;

— Stérungen, Méangel oder Schaden unverziglich durch eine
Fachfirma beseitigen zu lassen;

- Anderungen an der Alarm- und Warnanlage nur durch eine
Fachfirma vornehmen zu lassen.

2 Rechtsfolgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer vorséatzlich oder grob fahr-
lassig eine Obliegenheit nach Ziffer 1, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kundigen.



Das Kundigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsétzlich noch grob fahrlassig verletzt hat.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziffer
1 vorsatzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprasentanten

Bezlglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten
des Représentanten gelten die Bestimmungen des § A20
[Allgemeiner Teil].

Versicherungswert
Wiederbeschaffungspreis

Der Versicherungswert von versicherten Kiihl- und/oder Tiefkiihl-
sachen ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher
Art und Gute wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maB-
gebend ist der niedrigere Betrag.

Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt, so ist die Umsatzsteuer in den Versicherungswert einzube-
ziehen.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-
cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert nach Ziffer 1 entsprechen soll.

Die Versicherungssumme wird je Kuhl- und/oder Tiefkihleinrich-
tung festgelegt. Die Gesamtversicherungssumme ergibt sich aus
der Addition der Versicherungssumme je Kiihl- und/oder Tiefkih-
leinrichtung.

Entschadigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt

a) fur abhanden gekommene oder zerstorte Sachen den Versi-
cherungswert (§ B7 Ziffer 1) zur Zeit des Eintrittes des Versi-
cherungsfalles;

b) bei beschadigten Sachen wird der Unterschied zwischen Ver-
sicherungswert (§ B7 Ziffer 1) und dem Restwert, bei dessen
Ermittlung die Verwendbarkeit der vom Schaden betroffenen
Ware zu beriicksichtigen ist, der Entschadigung zu Grunde
gelegt.

Entschédigungsgrenzen

Die Entschadigung des Versicherers ist je Schadenfall begrenzt
auf die festgelegte Versicherungssumme je Kihl- oder Tiefkihl-
einrichtung.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung
wird die Entschadigung nach Ziffer 1 in dem Verhéltnis von
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender
Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt fir die Berechnung versicherter Kosten
nach § B3 Ziffer 1 und 2.
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b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen (z. B.
Versicherungssumme je Kiihl- und/oder Tiefkihleinrichtung)
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzuwen-
den.

c) Die Bestimmungen zur Unterversicherung aus a) und b) fin-
den keine Anwendung, sofern der Gesamtschaden 20 % der
Versicherungssumme nicht Ubersteigt.

Grob fahrléassige Herbeiftihrung des Versicherungsfalls

Abweichend von § A17 Ziffer 1 b) wird bei einer grob fahrlassigen
Herbeiftihrung des Versicherungsfalles die Entschadigung nicht
gekirzt, sofern der Gesamtschaden 20 % der Versicherungs-
summe nicht Ubersteigt.

Generelle Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers betragt
100 EUR je Schadenfall, sofern im Versicherungsvertrag nichts
anderes vereinbart wurde.

Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem
Versicherer unverzuglich in Textform anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadigung fiir
diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den Anspruch auf
die Entschéadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen
dem Versicherer zur Verfligung stellt. Andernfalls ist eine fur diese
Sache gewahrte Zahlung zurlickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Héhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfiigung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuiiben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maB weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschadigung zurlickzahlen. Erklért er sich hierzu
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer &ffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlds abziglich der Verkaufskosten erhélt der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemaBen
Entschédigung entspricht.

4 Beschéadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer die bedingungsgeméBe Entschadigung
nach den Grundsétzen dieses Vertrages auch dann verlangen
oder behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 bis Ziffer 3 bei ihm
verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Moéglichkeit hat, sich den Besitz wieder
zu verschaffen.

Ubergang der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurlickerlangte
Sachen zur Verfiigung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu Ubertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
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Klausel zur Kiihl- und Tiefkiihigut-Versicherung [AVB Kiihl- und Tiefkiihigut 2015]

Die nachstehend genannte Klausel hat nur Giiltigkeit, sofern die Stichtagsversicherung im Rahmen des Versicherungsscheins vereinbart
wurde.

Stichtagsversicherungssumme

In Abweichung von § B7 Ziffer 3 der AVB Kiihl- und Tiefkiihlgut
2015 gilt folgendes vereinbart

a) Als Versicherungssumme gilt der Betrag, der in der jeweiligen
letzten Meldung (Ziffer 2 dieser Klausel) fir den betreffenden
Warenposten angegeben ist. Tritt ein Schaden ein, ehe der
Warenposten von einer Meldung erfasst wurde, so gilt als
Versicherungssumme derjenige Betrag, der auf Grund der
bisherigen Praxis des Versicherungsnehmers als Versiche-
rungssumme angesetzt worden wére.

Lésst sich kein Wert fur den in Frage kommenden Waren-
posten ermitteln, so gilt als Versicherungssumme der Ein-
kaufspreis der Ware. Tritt an Gltern, die zollfrei einzuflihren
sind, vor der Verzollung ein Schaden ein und werden dadurch
Zoll- und sonstige Verkehrssteuern féllig, so sind auch
diese Betrage fir die Berechnung der Versicherungssumme
zugrunde zu legen.

b) Im Falle des vollstandigen Verlustes oder der vollstédndigen
Entwertung der Giter wird als Entschédigung die gemas § B8
Ziffer 1 errechnete Versicherungswert gewahrt, soweit sich
am Schadentage Versicherungssumme und Versicherungs-
wert decken. Die Entschadigung erfolgt unter Abzug der
durch die evtl. Nichtlieferung ersparten Kosten.

c) Bei Verlust eines Teiles oder nicht vollstdndiger Entwertung
der Guter wird, sofern der Wiederbeschaffungspreis (Ersatz-
wert) am Schadentag nicht héher war als die Versicherungs-
summe, der vom Sachversténdigen unter Beriicksichtigung
der Versicherungssumme ermittelte Teil- Schadenersatz in
Prozent der Entscheidung zu Grunde gelegt. Voraussetzung
ist jedoch, dass am Schadentag Versicherungssumme und
Versicherungswert Uberein-stimmen.

Die Ziffern 1 und 2 § B8 der AVB Kuhl- und Tiefkuhlgut 2015
bleiben hiervon unberihrt.

Die in der Police vereinbarte Héchstversicherungssumme ist
gleichzeitig die maximale Grenze der Versicherungsleistung.

2 Anmeldung zur Stichtagsversicherung

a) Der Versicherungsnehmer ibersendet bis zum 10. eines jeden
Monats dem Versicherer auf den ihr zur Verfligung gestellten
Vordrucken eine Aufstellung, aus der sémtliche Waren, die
am 1. des betreffenden Monats 0 Uhr in den Kiihl- und/oder
TiefkUhleinrichtungen lagern und unter die Versicherung fal-
len, ersichtlich sind. Waren, die zwischen den monatlichen
Stichtagen ein- und ausgelagert, also per 1. des betreffenden
Monats nicht erfasst werden, sind nur dann zur Beitragsab-
rechnung aufzugeben, wenn auf die betreffende Partie ein
Schaden entfallen ist.
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b) Unterbleibt die rechtzeitige Anmeldung, so kénnen die Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten unter
Hinweis auf die Folgen des Verzuges durch eingeschriebenen
Brief zur Anmeldung innerhalb einer Woche auffordern. Tritt
der Versicherungsfall nach Ablauf dieser Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Anmeldung
immer noch in Verzug, so haften die Versicherer ihm gegen-
Uber nur fur die in der letzten Stichtagsmeldung angemelde-
ten Partien. Fur Partien, die nicht in dieser letzten Anmeldung
erfasst waren, besteht dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber kein Versicherungsschutz. Soweit hiernach der Versi-
cherungsschutz entfallt, bleibt gleichwohl die Verpflichtung
des Versicherers hinsichtlich derjenigen Glaubiger bestehen,
denen ein Sicherungsschein ausgehandigt worden ist.

c) Tritt wahrend der Lagerung eine Preissteigerung ein und wird
hierdurch der Versicherungswert héher als die Versicherungs-
summe, muss die Preissteigerung unverzuglich angemeldet
werden. Bei Verletzung der Pflicht, Preissteigerungen anzu-
melden, wird Ersatz auf Grund der Versicherungssumme (Zif-
fer 1) geleistet.

Beitragsberechnung und -zahlung zur Stichtagsmeldung

In Ergénzung zu § A5 der AVB Kiihl- und Tiefkihlgut 2015 gilt fir
die Stichtagsabrechnung Folgendes vereinbart:

Die dem Versicherer monatlich eingereichten Stichtagsmeldun-
gen werden am Ende eines jeden Versicherungsjahres abgerech-
net. Der Beitrag zuziglich der Versicherungsteuer ist unverziiglich
nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Unterbleibt die rechtzeitige
Zahlung, so gelten die Regelungen gemaB § A5 der AVB Kuhl- und
Tiefklihlgut 2015.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrminderung
(Sicherheitsvorschriften)

In Erweiterung zu § B6 der AVB Kuhl- und Tiefkiihigut 2015 hat der
Versicherungsnehmer Uber die versicherten Guter ein Lagerbuch
zu fUhren, wo samtliche eingelagerten Guter unter Angabe des
Tages der Einlagerung sowie Art und Menge eingetragen werden.
Dieses Lagerbuch kann auch in Form einer EDV-Datei gefihrt
werden. Die Umlagerung von Gutern innerhalb rdumlich vonein-
ander getrennter Gebaude, auch wenn sie von der gleichen Kihl-
und/oder TiefkUhleinrichtung versorgt werden, ist ebenfalls in das
Lagerbuch einzutragen, ferner die Auslagerungen unter Angabe
des Tages, an welchem sie erfolgten.

Das Lagerbuch kann jederzeit durch einen mit schriftlicher Voll-
macht des Versicherungsvermittlers oder des fiihrenden Versi-
cherers versehenen Bevollméchtigten eingesehen werden.

Das Lagerbuch im Sinne dieser Bedingungen sind auch EDV-
Dateien etc.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten gelten die
Regelungen geméaB § B6 Ziffer 2.
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Kundeninformationen

Name: Generali Deutschland Versicherung AG
Anschrift: Adenauerring 7, 81737 Minchen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: Adenauerring 7, 81737 Minchen
Handelsregister: Amtsgericht Miinchen — HRB 250638
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antonio Cangeri

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 Munchen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach,
Vorsitzender; Helmut Gaul, Benedikt Kalteier, Roland Stoffels

Die Generali Deutschland Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versi-
cherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die
in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten
sind:
e CARGO EUROPA POLICE

DTV-Giiterversicherungsbedingungen — Volle Deckung (AVB DTV-

Guter 2008) sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene
Klauseln

e Werkverkehr-Versicherung

Allgemeine Bedingungen fur die Werkverkehr-Versicherung (AVB
Werkverkehr 2015)

¢ Ausstellungs-Versicherung
Allgemeine Bedingungen fir die Ausstellungs-Versicherung (AVB
Ausstellung 2008) sowie weitere im entsprechenden Register ent-
haltene Klauseln

e Automaten-Versicherung
Allgemeine Bedingungen fir die Automaten-Versicherung (AVB
Automaten 2008)

e Kiihl- und Tiefkiihlgut-Versicherung

Allgemeine Bedingungen fir die Kuhl- und TiefkUhlgut-Ver-
sicherung (AVB Kuhl- und Tiefkuihlgut 2015)

In unseren Produktiibersichten haben wir Sie bereits néher Uber Art
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag fiir
diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maBgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschlieBlich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzlglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschut-
zes, féllig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist

die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen
Sie bitte fur entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjahrige Zahlweise des Jahresbeitrages vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag des ersten Jahres-
beitrages. Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages ist sofort
fallig, wenn Sie mit der Zahlung eines Teilbetrages ganz oder teilweise
in Verzug geraten.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljghrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtréaglich,
gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Nahere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu finden.

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieBlich der im
Antrag genannten Beitrédge behalten fiir die Dauer von drei Monaten
nach ihrer Aushéndigung Giltigkeit.

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des
Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklarung
durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; |Ihr
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberthrt. Innerhalb dieser Frist kénnen
wir lhren Antrag annehmen.

Sie kénnen lhre Vertragserklarung ohne Angabe von Griinden inner-
halb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Eine ausflihrliche Belehrung zu lhrem Widerrufsrecht finden Sie im
Antrag.

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch einen
Vertragspartner gekundigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von mehr
als drei Jahren kénnen Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten oder
jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem jewei-
ligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zugegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig geklindigt werden, insbesondere
e im Versicherungsfall

e bei Eigentumswechsel (nur Ausstellungs-, Automaten- und Tief-
kiihlgut-Versicherung)

¢ bei Obliegenheitsverletzung
Darlber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungsbe-
dingungen.

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.
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Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse
und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Ver-
sicherungsschein. Dartiber hinaus kénnen Sie sich auch Uber unsere
Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu I&sen sein, schreiben Sie
bitte unserem Vorstand:

Vorstand der Generali Deutschland Versicherung AG,
Adenauerring 7, 81737 Miunchen
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Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen Ihr Anliegen oder |hre
Beschwerde kléren werden.

Sie kénnen lhre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rihrt.

Wir méchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice
ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.



Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uiber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Versiche-
rung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7

81737 Minchen

Telefon: 089 5121-0

Fax: 089 5121-1400

E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der 0. g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter.de@generali.com

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren
maBgeblichen Gesetze. Darliber hinaus hat sich unser Unternehmen
auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft” (Code of Conduct
Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fiir die Ver-
sicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie im Internet unter
https://www.generali.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben flir die Bearbeitung Ihres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wiinschen, benétigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben flir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung
oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benétigen wir etwa,
um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie
hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Dariiber hinaus benétigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten flir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)
DSGVO. Soweit dafir besondere Kategorien personenbezogener
Daten (z. B. lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit
diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs.
2j)DSGVOI. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fur den Widerruf von Einwilligungs-
erklérungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewdhrleistung der [T-Sicherheit und des [T-Betriebs,

— zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie fir
Markt- und Meinungsumfragen,

TA 16 200515

— zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erfullung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten flir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dartiber zuvor informieren.

Riickversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Ruickversicherer). Dafiir kann es erforderlich
sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Riickversicherer
zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Giber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es mdglich,
dass der Rickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstitzt. Wir Gbermitteln
Ihre Daten an den Ruckversicherer nur soweit dies fur die Erfillung
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kénnen Sie von unserem Ruckversicherer, der
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Munchen erhalten.

Vermittler/Vermégensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung lhres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/VVermdgensberaters ergibt,
verarbeitet lhr Vermittler/Vermogensberater die zum Abschluss und
zur Durchfihrung des Vertrages benétigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsver-
tradge von einem Vermittler/Vermdgensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fir die
in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren
Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen Ihre Daten etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fur den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, fur In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antragstellung
erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet
unter https://www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erflllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
vorlibergehende Geschéftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antragstel-
lung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer
Internetseite unter https://www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfénger:

Dariiber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Ubermitteln, wie etwa an Behorden zur Erfiillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
horden oder Strafverfolgungsbehdérden).
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Wir 16schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie flr die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten flr die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Anspriche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden koénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu
dreiBig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten,
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwa-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Darliber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fur uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Bayerisches Landesamt fir Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68,
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufkldrung bei der Schaden-
prifung sowie bei der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch.
Dafir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit
dem HIS erforderlich.

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu Gberprifen
und bei Bedarf zu erganzen, kdnnen wir im dafir erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von lhnen im Antrag benann-
ten friiheren Versicherer austauschen.

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist,
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore
Consumer Data GmbH, RheinstraBe 99, 76532 Baden-Baden
Informationen zur Beurteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens
ab.

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) Ubermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestatigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.

- 88 -



Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehd&ren Gber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstitzung sowohl
flr private Haushalte als auch firr Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fiir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfullung ihrer
Aufgaben erméglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschéatzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kén-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erfillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fir
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewéhrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten missen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Européischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften Gber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundsatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fiir die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fiir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemaB Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstiitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Fuhrungskréfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Darlber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusétzliche Einwilli-
gungen mdoglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsétzlich sind
solche nur noch fur die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fur die Ver-
arbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
— wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustén-
digen Aufsichtsbehérden Mustererkldrungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehdrden aufgefordert — angepasst an ihre Geschéftsab-
laufe — Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel ent-
sprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergénzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fur die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fur die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
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Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begrin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trédgen sowie zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein muissen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie méglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gltigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberiihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

Fur die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Dariiber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schéft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschlieBlich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhéltnis:

Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen MaBnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
— Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchflh-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses verarbeitet,

Geschadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Verandern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen
oder Verknupfen oder Einschrénken der Verarbeitung sowie Loschen
oder Vernichten personenbezogener Daten,

- 89 -



Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegentiber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestitzte Entscheidung durch
eine natirliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fUr die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspriiche, Werbeeinwilligung
und Sperren fir Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zusténdige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trage vermitteln oder abschlieBen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéaft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehért neben dem Versicherungsver-
héltnis insbesondere die Erfiillung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. 3Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fiir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschéfts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héaltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfillung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
zur Priifung einer Leistungspflicht und zur internen Prifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Priifung und
Regulierung der Anspriiche Geschédigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Priifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchflihrung von Rickversicherungsvertrégen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fur versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekéampfung oder zur Erfiillung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsatzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. 2Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulassig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln dartber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitat der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtméaBiger und den schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaB-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. €) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die ldentifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es fiir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. ®Insbesondere
werden die Méglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies moglich ist und der Aufwand nicht unver-
héltnisméaBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen MaB-
nahmen dafir getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstandige
Daten unverziglich berichtigt, geléscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrankt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absatzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewabhrleistung der Datensicherheit werden die erforder-
lichen technisch-organisatorischen MaBnahmen unter Beriicksich-
tigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und
der Art, des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbei-
tung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken flr die Rech-
te und Freiheiten naturlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewahrleisten. 2Dabei werden an-
gemessene MaBnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten
kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-
sonenbezogener Daten.

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritét).

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfigung stehen und
ordnungsgemas verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit, Belast-
barkeit).

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdnnen (Authentizitat).

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, Gibermittelt und verandert hat
(Revisionsféhigkeit).

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
insbesondere Verfahren zur regelmaBigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklarung der betroffenen Personen gestiitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissverstandlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten - insbe-
sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbeziigliche Einwilligung ausdriicklich abgegeben sein.
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(2) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gestltzt wird, werden diese
Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Frilhestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erkldrungen bei
entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Mdglichkeit der Ver-
weigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren Folgen
informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt unberiihrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung fiir die Zukunft ohne Angabe von Griinden wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden tiber die Mglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
SMégliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder miindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklarung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklarung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfiigung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung miindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverzuglich schriftlich oder in Textform zu bestétigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben tber die
Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere Art. 6
i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Einwilligung
der betroffenen Personen nach Artikel 5 und — soweit erforderlich —
aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben und verarbeitet.
2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zuléssig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. ?Das gilt beispielsweise fiir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(3) Daruber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegenliber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstragers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus kérperlichen oder
rechtlichen Grinden auBerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fir diese Personen Assistance-Leistungen (z. B.
Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordination
der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leistungsfall
auBer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil nach einem
Unfall ein Krankentransport flir eine bewusstlose Person nétig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaBgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.

Art. 7 Grundsatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) 'Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG beriicksichtigt.

(2) 'Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder
zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt
insbesondere fiir die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schadigten anlésslich einer Leistungspriifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erfiillung
von Direktanspriichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
flillung von gesetzlichen Meldepflichten. ®Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhaltnisses erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen
dieser Personen nicht liberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall benétigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféngern der personen-
bezogenen Daten,

e) gof. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) dieim Abschnitt VIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdeméglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehdrde sowie Uber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Uber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fiur einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

°Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begrtindung, Durchfiihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhéltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. 2Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zuldssigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben Uber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklérung der betroffenen Personen und nach MaBgabe
des § 213 VWG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fallen.

(3) 'Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden Uber:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,
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d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfénger oder die Kategorien von Empfangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehorde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Giber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zuganglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fallen der Benennung von Berechtigten fir Notfélle,
wenn dieser eintritt. °Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) 'Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unmdglich erweist oder die Information einen unver-
héltnismaBigen Aufwand erfordern wirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden oder
wenn gespeicherte Daten aus allgemein zuganglichen Quellen entnom-
men sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betrof-
fenen Félle unverhaltnismaBig ist. Die Information unterbleibt auch,
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen des Uberwiegenden berechtigten Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden miissen. ®Dies betrifft beispielsweise
Félle in der Lebensversicherung, in denen sich der Versicherungsneh-
mer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht informiert wird.

(5) 'Ebenso unterbleibt die Information nach MaBgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. ) DSGVO, wenn:

— sie die Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wiirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertragen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung tUberwiegt oder

— das Bekanntwerden der Informationen die behordliche Strafverfol-
gung geféhrden wirde.

2Daher erfolgt regelméaBig keine Information tiber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widersprichlichkeiten gemaB Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.

(6) 'In den Féllen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaBnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Priifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafir.

Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kdnnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben Uber den Zusammenhang mit bestehenden Vertrdgen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschéftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fir das Verfahren Verantwortlichen
gewahrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fir den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
waébhrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemaB Ab-
satz 1, werden die Versicherten darlber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu hélt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen fiir ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsféllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. °Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhaltnissen, Leistungs- und Schadenféllen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaBnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaB der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das fir die jeweilige Statistik notwendige
MaB beschrinkt wird. 2Zu diesen MaBnahmen gehért die frilhzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es mog-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erflillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menstibergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsétzlich nur in anonymisierter oder — soweit fiir den Statistikzweck
erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbéande erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken kénnen
auch Datensétze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebauden Ubermittelt werden.

(4) 'Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies fir den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich Uberwiegen.
2Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. *Die
Unternehmen treffen in diesen Fallen angemessene und spezifische
MaBnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsétze.
4Zu den spezifischen MaBnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedrftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,

— die Beschrankung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck mdglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. ®Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kénnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale diirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengefihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kénnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer personlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung ihrer
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfillung einer im &ffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.
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(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Dariiber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprifer, z. B. Arzte, in die Pra-
mienermittlung einflieBen. *Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MaBgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Abséatzen auch fiir Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonititsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fur die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in ahnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erfiillung
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Féllen
gegeben:

1. Entscheidungen gegenuber Antragstellern Uber den Abschluss
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2. Entscheidungen gegentber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfalle im Rahmen eines Versicherungsverhaltnisses,

3. Entscheidungen Uber die Erfiillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) 'Automatisierte Entscheidungen ber Leistungsanspriiche nach
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegeniber mitver-
sicherten Personen oder Geschadigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zuléssig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. ?Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fiir Heilbehandlungen beruht und das Unterneh-
men fir den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben
wird, angemessene MaBnahmen zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens,
auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der
Entscheidung zahlt.

(4) Dariliber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
drlcklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.
2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Féllen des
Absatzes 3 mdglich.

(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. ?Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekréftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. 3Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erlau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu erméglichen. “Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung fiir die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut gepriift. “Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaBnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten fiihren, korrigiert werden kdnnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bekdmpfung der missbrauchlichen Erlangung von Ver-
sicherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen
auf Basis von Interessenabwégungen und festgelegten Einmelde-
kriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool fir die Abfrage zur Risiko-
prufung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). ®Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhohtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
wartigen oder kiinftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Gberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. *Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelmaBig von einem tberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die Abwagung ist hin-
reichend aussagekréftig zu dokumentieren. ®Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht
an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-
cherung als ,Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht dies ohne die
Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem gefahrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behérdlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zuldssig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form tber das HIS unter Angabe
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. Eine Benachrich-
tigung kann in den Féllen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fiir eine Entscheidung im Einzelfall. *Die Informationen
werden lediglich als Hinweis daflir gewertet, dass der Sachverhalt einer
naheren Priifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
Abrufverfahren und werden protokolliert fiir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kénnen.

(6) 'Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufkldrung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. °So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten Uber Kfz- oder Gebdude-Schéden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. “Soweit der
Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen tber den Datenaustausch informiert.
SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verldngerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguléren Speicherzeit
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gemaB Satz 1. 3Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstandige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist. °Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen benétigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) "Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Priifung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschétzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatséchlich
fur die Prifung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von finf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben kénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberpruft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist
eingetreten ist. 3Fir die Priifung, ob der Versicherungsnehmer bei
der Antragstellung vorsétzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
stdndige Angaben gemacht hat, verléngert sich dieser Zeitraum auf
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigensténdige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung eingeholt.

(5) 'Die Méglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbeziglich.
2\lerweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklarung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung flr die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. ®Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung fir erforderlich hélt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschitzung zur Uberpriifung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergénzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

8In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Uber den méglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. *Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungspriifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen tber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. SArtikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fiir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungsprifung und -erbringung, einschlieBlich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Scha-
den zwischen mehreren Versicherern iber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

(4) 'Kfz-Versicherer nutzen die bei der GDV Dienstleistungs-GmbH
geflhrte Schadenklassendatei als Gemeinschaftseinrichtung zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch. 2Einmeldungen erfolgen,
um eine korrekte Einstufung im Schadenfreiheitsrabatt-System zu er-
méglichen. 3Das ist der Fall, wenn ein Kfz-Haftpflichtversicherungs-
vertrag geklndigt wird, diese Vorversicherung bei Vertragsschluss
nicht angegeben wird und die unbelastete Neueinstufung in die
Schadenfreiheitsklassen tarifsystemwidrig wére. “Der Kfz-Versicherer
Ubermittelt dazu den Namen und die Anschrift des Versicherungsneh-
mers, die Versicherungsscheinnummer, das amtliche Kennzeichen
des bisher versicherten Fahrzeugs, das Datum der Beendigung des
Versicherungsvertrags mit Schadenfreiheitsklasse sowie die Anzahl
der noch nicht beriicksichtigten Schéaden im Meldejahr. °Die Daten
werden nur im Antragsfall abgefragt, wenn ein Versicherungsnehmer
keine Ubernahme eines Schadenfreiheitsrabatts aus dem Vorvertrag
beantragt. ®Die Kfz-Versicherer informieren die Versicherungsnehmer
bei Vertragsabschluss in den Versicherungsinformationen tber die
Schadenklassendatei und die Kontaktdaten der Gemeinschaftsein-
richtung. "Werden bei Beendigung des Versicherungsvertrages Daten
eingemeldet, benachrichtigen die Kfz-Versicherer die Versicherungs-
nehmer Uber die Art der gemeldeten Daten, den Zweck der Meldung,
den Datenempfanger (Name und Sitz der Gemeinschaftseinrichtung)
und den méglichen Abruf der Daten. ®Datenabrufe aus der Schaden-
klassendatei erfolgen in einem automatisierten Verfahren. °Sie werden
fuir Revisionszwecke und stichprobenartige Berechtigungsprifungen
protokolliert. "°Die in der Schadenklassendatei gespeicherten Daten
werden spatestens am Ende des 3. Jahres nach dem Vorliegen der
Voraussetzungen fur die Einmeldung geldscht.

Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) '"Um jederzeit zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertrdgen an Ruckversicherer
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. *Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fur die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) 'Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) fur den Abschluss oder die Erfullung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhaltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein lberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

°Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Riickver-
sicherungsverhéltnisses die Ubermittlung personenbezogener Daten
an Ruckversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer fiihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

b) Die Rickversicherer unterstitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

c) Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrdge einschlieBlich der Prifung, ob und in
welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen Uber den Be-
stand der unter die Riuickversicherung fallenden Vertrage.
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d) Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Rickversicherern stichprobenartig oder in Einzelfallen
kontrolliert zur Prifung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erst-
versicherer.

(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 genann-
ten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. Statisti-
ken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 2AuBerdem
vereinbaren sie, ob der Riickversicherer eine gesetzlich erforderliche
Information an die betroffene Person selbst vornimmt oder ob das
Unternehmen die Information des Ruickversicherers an die betroffene
Person weiterleitet. °Im Fall der Weiterleitung vereinbaren sie auch,
wie die Information erfolgt. *Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemaB § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Ruckversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhal-
ten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Rlckversicherer sowie
Stellen, die fUr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfullt sind.

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fir Zwecke der Werbung nur
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 'Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr fir diese Zwecke
verarbeitet. ®Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaBnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fiihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Beriicksichtigung der schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) 'Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
der Datenschutzstandards auszuwéhlen. 2Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. ®Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zusatzlich erhobenen Daten frihest-
moglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage moglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergeb-
nisse der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in
mdglichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn
dies fur die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), er-
folgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Durchfiihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestmdglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage méglich anonymisiert.
2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststéandige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemaBen Durchflihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "or der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom betreu-
enden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsvertreter

informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vor-
behaltlich der Regelung des Absatz 3 mdglichst friihzeitig, mindestens
aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer personenbezogenen Da-
ten Uber den bevorstehenden Datentransfer, die Identitét (Name, Sitz)
des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchsrecht. ?Die
Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der Wechsel von der betroffenen
Person selbst gewiinscht ist. *Eine Information durch den bisherigen
Versicherungsvertreter steht einer Information durch das Unterneh-
men gleich. “Im Falle eines Widerspruchs findet die Datentibermittlung
grundsétzlich nicht statt. 5In diesem Fall wird die Betreuung durch einen
anderen Versicherungsvertreter oder das Unternehmen selbst ange-
boten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgeméaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) '"Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
durfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern Gbermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler dafiir eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollméchtigung erteilt haben, die die Da-
tenlibermittlung abdeckt. 2Fiir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberiihrt.

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lasst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingangen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemas Art. 28
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
solcher Auftragnehmer ausgewabhlt, der hinreichende Garantien dafir
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MaBnahmen
so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Personen gewéhrleistet. 3Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen MaBnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) "Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fiir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten — in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. ®Dies gilt auch
fiir Auftragnehmer, die nur gelegentlich tétig werden. *Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. *Werden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsatzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 'Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfiillung GUbermittelt und von diesen verarbeitet werden, soweit
dies fur die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses mit
den Betroffenen erforderlich ist. ?Das ist insbesondere méglich, wenn
Sachversténdige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls be-
auftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfihrung der vertraglich
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vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhal-
ten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleister, Haus-
haltshilfen, Schllisseldienste und ahnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht iberwiegen. 2Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben tibernehmen, die der Geschéaftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 8 erflllt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Griin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Priifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwirdigen Griinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person tiberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. ®Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre
Widerspruchsmdglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinfte
zu erteilen, die zur Erfillung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) '"Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Féllen des
Absatzes 2 zusétzlich, dass betroffene Personen, welche durch die
Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegeniiber den betroffenen Personen das Unternehmen fur den
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kén-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen fir den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen tUbertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
3Dies gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundséatzlich bei
Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemaB Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmélert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwilte,
Steuerberater und Wirtschaftspriifer im Rahmen von deren Aufgaben-
erflllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberlhrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Abséatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann fiir gemeinsame Geschaftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach MaBgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten.

(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaB der Datenschutz-Grundverordnung erfillt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erflllung der Rechte der
betroffenen Personen ibernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fiir die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kdnnen ihre datenschutzrechtlich begrin-
deten Rechte gegeniber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kénnen
Auskunft Uber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine groBe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zundchst Auskunft Gber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu préazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgénge sich ihr Verlangen bezieht.

(3) 'Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
Person uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
ihre RechtméBigkeit Giberpriifen kann. °Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhélt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch uber die Empfanger oder die Kategorien von Empféngern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 'Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem géngigen elektronischen Format zur Verfiigung gestellt. *Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewlnscht ist oder die Authentizi-
tat des Empféngers oder die sichere Ubermittiung nicht gewéhrleistet
werden kann. “Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
mindlich erfolgen, aber nur sofern die Identitat der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 'Durch die Auskunft diirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschaftsgeheimnisse des
Unternehmens kénnen berlicksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden mussen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefihrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaBiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden dirfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MaBnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrénkte
Daten und zugriffsgeschutzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fllen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
geniiber der betroffenen Person begriindet. ®Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatséchlichen oder rechtlichen
Grunde fir die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wiirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Grinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wirde.

- 96 -



(9) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskunfte, zu denen der Ruckversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Dateniibertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten Ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) 'Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antrédgen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhéltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhélt die Daten in einem strukturierten,
géngigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kdnnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Ubermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfligung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wirden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrénkung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtmaBig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fir die
Zwecke der Verarbeitung nicht langer benétigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausiibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniiber denen der betroffenen Personen tberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschréankung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wahrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen,

c) zum Schutz der Rechte einer anderen natirlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Griinden eines wichtigen &ffentlichen Interesses der Européi-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschrankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b Léschung

(1) '"Personenbezogene Daten werden unverziiglich geldéscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzuldssig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtréglich eingetretener Umstande als
unzuldssig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Léschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind gemaB Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelméaBigen Abstanden, mindestens

einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich gepruft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu I6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erfiilllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fur die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen firr statistische Zwecke,

c) firim offentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen.

Eine Ldéschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhéaltnisméBigem Aufwand
geléscht werden kénnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. ®ln diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfillung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden miissen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrénkt.

Art. 24c Benachrichtigungen iiber Berichtigung, Einschrénkung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfinger, insbesondere
Ruckversicherer und Versicherungsvertreter Gber eine auf Verlangen
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschrénkung der
Verarbeitung oder Léschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfanger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geldscht
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empfanger.

(2) Soweit die Berichtigung, L6schung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausfiihrung hierliber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrankungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unbertihrt.

Art. 24d Frist

"Das Unternehmen kommt den Rechten geméB Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln méglichst unverzuglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Austibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verléngert
werden, wenn dies unter Berlcksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzégerung.

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewéhrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) "Beschéftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezogener
Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbeziiglichen Wei-
sungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet, dass
VerstdBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ordnungs-
widrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadens-
ersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. *Verletzungen datenschutz-
rechtlicher Vorschriften durch Beschéftigte kdnnen entsprechend dem
jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschéftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschéftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 'Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, versténdlich und prazise sowie in klarer und einfacher
Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zugénglicher Form zur Verfiigung gestellt.
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(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis (iber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehdrden auf Anforderung zu-
ganglich. *Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erflllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniiber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschatzung

(1) Die Unternehmen priifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maBgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschéatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
personlicher Merkmale der betroffenen Personen stlitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegenliber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in &hnlicher Weise erheblich beeintrachtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungsprifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungsprifung in der Krankenversicherung, zur
Risikoprifung in der Lebensversicherung oder zur Leistungspri-
fung in der Berufsunfahigkeitsversicherung oder

c) Verfahren zur Pramienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fiir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschét-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Griinde daflr werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaBnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschatzungen der Rat der Beauftragten fiir den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) 'Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte fiir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Uberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln.®Das Unternehmentrigt der Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten liberwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften
einschlieBlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte fiir den
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Veréanderung eines Ver-
fahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kdnnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten flr den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschéftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) 'Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. ?Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die fiir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéftsflihrungen
der Unternehmen unterstitzen die Beauftragten fur den Datenschutz
bei der Austibung ihrer Tétigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewabhrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fir die
Aufgabenerfiillung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfliigung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fiir das Unter-
nehmen zusténdigen Aufsichtsbehérde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustdndigen datenschutzrechtlichen
Aufsichtsbehdrde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behérde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfligung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstoBen

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen VerstdBen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverziglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht tiber die ergriffenen MaBnahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverldngerung unter Berticksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antrégen erforderlich ist. ®Die firr die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.
“Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat
er sich umgehend an den Beauftragten flr den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsfuhrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie méglich Abhilfe schaffen.

(3) 'Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten flr den Datenschutz an die zustandige Aufsichtsbehérde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zustandigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) "Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten
unrechtmaBig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverziglich und mdglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehorde, es sei
denn, die Verletzung fuhrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu beflirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitéts-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fiihrt.

(2) 'Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
2Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehdrde die Uberprii-
fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko fir ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. ?Dies erfolgt unverziglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunéchst
MaBnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kiinftiger
Verletzungen ergriffen werden. *Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héaltnisméBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Félle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
méglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) 'Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko flir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Giberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Beriicksichtigung drohender
Schéaden, gegenliber dem Geheimhaltungsinteresse Uberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthalt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fiir weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaBnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer mdglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zUglich tber Vorfalle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.

(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fiir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. °Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der héchsten Managementebene des
Unternehmens.
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Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden Uber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln Gber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils gliltige Fassung wirksam. 2Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit moglich durch Erklarung gegeniiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklart, wird dies
durch die Léschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fur das Unternehmen zusténdige Datenschutzbehérde und die Ver-
sicherten Uber die Riicknahme informieren.
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Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsanderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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	DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011 (DTV-Güter 2011) – Bestimmungen für die laufende Versicherung
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	Produktübersicht zur Ausstellungs-Versicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Ausstellungs-Versicherung [AVB Ausstellung 2008]
	Klauseln zur Ausstellungs-Versicherung [AVB Ausstellung 2008]

	Register Automaten-Versicherung
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